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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Ehrenamtliche,

das Vereinsleben zahle ich heute zu den wichtigs-
ten Einrichtungen eines Landes, um Trennendes
zu Uberwinden, Gemeinsames zu erleben und
den Zusammenhalt innerhalb der Bevolkerung

zu stdrken. Ich bin daher sehr stolz und glticklich
uber die groe Zahl von Ehrenamtlichen, die sich
in den rund flinfzehntausend Vereinen jeder Art hier in Sachsen-Anhalt
engagieren. Sie wenden viel Zeit und Energie auf, um auch Kinder und
Jugendliche an Sport, Kultur und andere nutzliche, lehrreiche und unter-
haltsame Tatigkeiten heranzufiihren und sie zu férdern.

Zum Vereinsleben gehort allerdings auch die Verwaltung der Finanzen
und die Erflllung von steuerlichen Pflichten. Diese Broschtire soll zum
einen dabei helfen, den Weg in die Gemeinnutzigkeit Ihres Vereins zu
erleichtern. Die Gemeinnutzigkeit ist zwar im Kern mit einer Steuerbefrei-
ung verbunden. Das Vereinsleben besteht jedoch haufig nicht nur in der
Auslibung des Vereinszwecks; vielfach werden daneben auch Feste oder
andere Veranstaltungen wie Turniere durchgefiihrt und hierdurch Einnah-
men erzielt. Hierbei gilt es, eventuelle steuerlich bedeutsame Tatigkeiten
zu erkennen. Auch gibt es bei Zahlungen von Sponsoren, bei der Behand-
lung von Vereinsbeitragen oder Spenden einiges zu beachten.

Diese Broschiire soll Ihnen fiir die dringendsten Fragen einen ersten
Uberblick verschaffen; im Zweifelsfall steht Ihnen gern lhr Finanzamt fur
weitere Fragen zur Verfligung.

Da die Regelungen rund um die Vereinsfinanzen auch Verdnderungen
unterliegen, wird die Broschiire regelmaRig uberarbeitet. Hier liegt nun die
Neuauflage unserer Broschiire ,Vereine und Steuerrecht” in der nunmehr
13. Auflage vor.

Ich hoffe, lhnen Ihre ehrenamtliche Arbeit auf diese Weise zu erleichtern
und wiinsche lhnen und lhrem Verein fir die Zukunft viel Erfolg und alles
Gute!

f fl
Jactoad ¥ gy
Ilhr Michael Richter
Minister der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt
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Forderung gemeinniitziger,

mildtatiger und kirchlicher Zwecke

1  Forderung gemeinniitziger, mildtatiger und
kirchlicher Zwecke

1.1 Vereine und andere Rechtsformen

Neben rechtsfahigen Vereinen und Vereinen ohne Rechts-
personlichkeit konnen z. B. auch Stiftungen und Kapital-
gesellschaften gemeinnitzig sein.

1.1.1 Vereine

Ein Verein ist ein freiwilliger Zusammenschluss mehrerer Personen, der
auf Dauer zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks angelegt ist, wel-
cher einen eigenen Gesamtnamen fuhrt, durch einen Vorstand handelt
und auf einen wechselnden Mitgliederbestand angelegt ist.

Vereine, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb
gerichtet ist, nennt man Idealvereine. Sie erlangen die Rechtsfahigkeit
durch Eintragung in das Vereinsregister (§ 21 BGB). Der Verein muss einen
Namen haben, der ihn deutlich von den anderen am Ort befindlichen
eingetragenen Vereinen unterscheidet, ferner einen Sitz, einen Vorstand
und eine Satzung, die Zweck, Namen und Sitz enthalt.

Die Eintragung soll nach § 56 BGB nur erfolgen, wenn die Zahl der Mit-
glieder mindestens sieben betragt. Der Anmeldung des Vereins beim
zustandigen Amtsgericht (Registergericht) sind die Abschrift der Satzung
sowie eine Abschrift der Urkunde uber die Bestellung des Vorstands bei-
zufligen. Die Anmeldung zur Eintragung muss in 6ffentlich beglaubigter
Form (Notar) durch den gesamten Vorstand erfolgen. Die Satzung soll
von mindestens sieben Mitgliedern unterzeichnet sein und die Angabe
des Tages der Errichtung enthalten (vgl. §§ 59, 77,129 BGB, § 40 BeurkG).
Zustandig ist nach § 55 BGB das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Verein
nach der Satzung seinen Sitz hat.

Die Anmeldungen zum Vereinsregister konnen schriftlich in Papierform
aber auch elektronisch tber das Elektronische Gerichts- und Verwal-
tungspostfach (EGVP) eingereicht werden.

Mit der Eintragung in das Vereinsregister erhalt der Verein den Zusatz
“e.V.“ (§ 65 BGB).
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Ein Verein, dessen Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb
gerichtet ist (wirtschaftlicher Verein), erlangt die Rechtsfahigkeit durch
staatliche Verleihung (§ 22 BGB).

Neben den rechtsfahigen Vereinen kénnen auch Vereine ohne Rechts-
personlichkeit (§ 54 BGB) gemeinniitzige Zwecke verfolgen. Dem Verein
ohne Rechtspersonlichkeit fehlt die Rechtsfahigkeit, weil er nicht in das
Vereinsregister eingetragen ist.

Weitere Hinweise zur zivilrechtlichen Vereinsgriindung kénnen der
Broschiire ,,Rechtsinformationen fiir Vereine” (Stand: 7. Auflage, Oktober
2020) entnommen werden, die vom Ministerium fur Justiz und Ver-
braucherschutz des Landes Sachsen-Anhalt herausgegeben wird. Diese
Broschiire ist auch Bestandteil der Internet-Prasentation dieses Ministe-
riums (www.mj.sachsen-anhalt.de).

Fir die Besteuerung ist es jedoch ohne Bedeutung, ob es sich um ei-

nen eingetragenen Verein oder einen Verein ohne Rechtspersonlichkeit
handelt. Fir die Frage, ob und in welchem Umfang Steuern zu entrichten
sind, kommt es im Wesentlichen auf den Vereinszweck und die Art der
Betatigung des Vereins an.

1.1.2 Andere gemeinniitzige Korperschaften

Neben den rechtsfahigen Vereinen und den Vereinen ohne Rechtsper-
sonlichkeit konnen als gemeinnutzige Korperschaften auch Stiftungen
und Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit
beschrankter Haftung) auftreten.

Personengesellschaften des Handelsrechts (z. B. offene Handelsge-
sellschaften oder Kommanditgesellschaften) und Gesellschaften des
birgerlichen Rechts konnen dagegen die Steuerbeglinstigungen wegen
Gemeinnutzigkeit nicht in Anspruch nehmen.

1.2 Bedeutung der Gemeinniitzigkeit

Mit der Gemeinnutzigkeit sind Steuerverglinstigungen bei
allen wichtigen Steuerarten verbunden.

Auch bei Vereinen kdnnen grds. Korperschaftsteuer, Gewerbesteuer,
Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Erbschaft-
und Schenkungsteuer, Kapitalertragsteuer, Kraftfahrzeugsteuer sowie
Lotteriesteuer anfallen.
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Bund, Lander und Gemeinden wissen jedoch, wie wichtig Vereine fur das
Gemeinschaftsleben sind. Der Gesetzgeber hat deshalb fiir bestimmte
Korperschaften, Personenvereinigungen und Vermégensmassen (auch
Vereine) zahlreiche steuerliche Verglinstigungen geschaffen, wenn diese
gemeinnutzigen, mildtatigen oder kirchlichen Zwecken dienen.

Mit der Gemeinnutzigkeit sind folgende Steuerverglinstigungen bei
allen wichtigen Steuerarten verbunden:

+ Steuerbefreiung der Zweckbetriebe von der Korperschaft- und
Gewerbesteuer (s. unter 2.2.3 und s. unter 3);

- Steuerbefreiung der wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe, die keine
Zweckbetriebe sind, von der Korperschaft- und Gewerbesteuer,
wenn die Einnahmen insgesamt 50.000 € (bis 31.12.2025: 45.000 €)
im Jahr nicht Ubersteigen (s. unter 2.2.4);

- Besteuerung der Umsatze der Zweckbetriebe mit dem ermaRigten
Steuersatz bei der Umsatzsteuer (s. unter 4.3);

« Befreiung von der Kapitalertragsteuer (s. unter 5);

« Befreiung von der Grundsteuer (s. unter 6);

« Befreiung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer (s. unter 8);

« Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 26 bzw. 26a EStG fiir Aufwandsentscha-
digungen bis 3.300 € (bis 31.12.2025: 3.000 €) bzw. 960 € (bis
31.12.2025: 840 €) im Jahr bei bestimmten nebenberuflichen Tatigkei-
ten im gemeinnitzigen Bereich (s. unter 11.3 und 11.4).

Darliber hinaus ist ein gemeinnutziger Verein unter bestimmten zusatz-
lichen Voraussetzungen zum Empfang von Spenden berechtigt, die auf
der Ebene des Zuwendenden steuerlich abziehbar sind.
Gemeinnltzigen Vereinen werden haufig auch in auRersteuerlichen
Bereichen Verglinstigungen gewahrt, so z. B furr die Mitgliedschaft in
ebenfalls gemeinnutzigen Spitzen- oder Dachverbanden, z. B.dem Deut-
schen Sportbund,

- fur die Zuteilung 6ffentlicher Zuschiisse und

- firdie Befreiung von bestimmten staatlichen Gebuhren und
Kosten.
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1.3 Voraussetzungen der Gemeinniitzigkeit

Die Voraussetzungen der Gemeinnutzigkeit sind
in der AO geregelt.

Die weitreichenden Steuervergilinstigungen und anderen Vorteile haben
dazu gefuihrt, dass sich die unterschiedlichsten Vereine um die Gemein-
nitzigkeit bemuhen. Die Frage, ob ein Vereinszweck die Voraussetzun-
gen fur die Steuerbegtinstigung erfillt, unterliegt jedoch nicht der
subjektiven Beurteilung des fiir den Verein zustandigen Finanzbeamten.
Die Voraussetzungen der Steuerbegtinstigung von Vereinen (und ande-
ren Korperschaften) sind vielmehr umfassend gesetzlich in den §§ 51 bis
68 der AO geregelt (s. unter 16, Anlage 1).

Weitere Einzelheiten, insbesondere auch Hinweise auf die geltende
Rechtsprechung, enthalt der AEAO. Der AEAQ ist eine Verwaltungsan-
weisung, die eine einheitliche Anwendung der Vorschriften der AO und
damit auch des steuerlichen Gemeinnutzigkeitsrechts durch die Fi-
nanzbehorden sicherstellen soll. An die dortigen Anweisungen sind alle
Finanzamter im Bundesgebiet gebunden.

Eine Korperschaft verfolgt gemeinnitzige Zwecke, wenn ihre Tatigkeit nach

der Satzung und der tatsachlichen Geschaftsfiihrung ausschlieRlich und un-

mittelbar darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem
oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fordern.

1.3.1 Forderung der Allgemeinheit

Eine Korperschaft kann nur dann als gemeinnutzig anerkannt werden,
wenn sie die Allgemeinheit i.S. d. § 52 Abs. 1 Satz 1 AO auf materiellem,
geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos fordert.

Bei dem Tatbestandsmerkmal einer Forderung der ,Allgemeinheit”
handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, dessen Gehalt
wesentlich gepragt wird durch die objektive Wertordnung, wie sie
insbesondere im Grundrechtskatalog der Art.1 bis 19 GG zum Ausdruck
kommt. Eine Tatigkeit, die mit diesen Wertvorstellungen nicht vereinbar
ist, kann daher auch nicht steuerlich geférdert werden.

Als Forderung der Allgemeinheit sind daher solche Bestrebungen nicht
anzuerkennen, die sich gegen die freiheitlich demokratische Grundord-
nung der Bundesrepublik Deutschland oder gegen verfassungsrechtlich
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garantierte Freiheiten richten. Gleiches gilt fuir einen Verstol} gegen den
Gleichheitsgrundsatz. Ein Verein, der entgegen Art. 3 Abs. 3 GG die we-
sensmallige Gleichheit aller Menschen verneint, ist mangels Forderung
der Allgemeinheit nicht als gemeinnutzig einzustufen.

Eine Forderung der Allgemeinheit ist dem Grunde nach nur dann an-
zunehmen, wenn der Forderzweck allen Personen offensteht. Ein Aus-
schluss von der Mitgliedschaft in einer Kérperschaft bzw. dem Forder-
zweck ohne sachlich zwingenden Grund, z. B. nur wegen des Geschlechts,
der Abstammung oder der religiosen Anschauungen, ist nicht mit Art. 3
Abs. 3 GG vereinbar.

Unter diesen Voraussetzungen sind als Forderung der Allgemeinheit
anzuerkennen:

1. die Forderung von Wissenschaft und Forschung;
2. die Forderung der Religion;

3. die Forderung des 6ffentlichen Gesundheitswesens und der 6ffentli-
chen Gesundheitspflege, insbesondere die Verhiitung und Bekamp-
fung von lbertragbaren Krankheiten, auch durch Krankenhauser
i.S.d.§ 67 AO, und von Tierseuchen;

die Férderung der Jugend- und Altenhilfe;
die Forderung von Kunst und Kultur;
die Forderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege;

die Forderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschlieBlich
der Studentenhilfe;

8. die Forderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege i.S. d.
Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Lander,
des Umweltschutzes, einschlieRlich des Klimaschutzes, des Kiisten-
schutzes und des Hochwasserschutzes;

9. die Férderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der
amtlich anerkannten Verbande der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 USt-
DV), ihrer Unterverbande und ihrer angeschlossenen Einrichtungen
und Anstalten;

10. die Forderung der Hilfe flr politisch, rassistisch oder religios Verfolgte,
fur Flichtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spataussiedler, Kriegsop-
fer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschadigte und Kriegsgefangene,
Zivilbeschadigte und Behinderte sowie Hilfe fuir Opfer von Straftaten;
Forderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenop-
fer; Forderung des Suchdienstes flr Vermisste, Forderung der Hilfe fir

~N v
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Menschen, die auf Grund ihrer geschlechtlichen Identitat oder ihrer
geschlechtlichen Orientierung diskriminiert werden;

11. die Forderung der Rettung aus Lebensgefahr;

12. die Forderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes
sowie der Unfallverhltung;

13. die Forderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Ge-
bieten der Kultur und des Volkerverstandigungsgedankens;

14. die Forderung des Tierschutzes;

15. die Forderung der Entwicklungszusammenarbeit;

16. die Forderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;

17. die Forderung der Flrsorge fur Strafgefangene und ehemalige Straf-
gefangene;

18. die Forderung der Gleichberechtigung von Frauen und Mannern;

19. die Forderung des Schutzes von Ehe und Familie;

20.die Forderung der Kriminalpravention;

21. die Forderung des Sports (Schach und E-Sport gelten als Sport);

22.die Forderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der Ortsverscho-
nerung;

23. die Forderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingartnerei, des
traditionellen Brauchtums einschlief8lich des Karnevals, der Fast-
nacht und des Faschings, der Soldaten- und Reservistenbetreuung,

des Amateurfunkens, des Freifunks, des Modellflugs und des Hunde-
sports;

24.die allgemeine Forderung des demokratischen Staatswesens im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes; hierzu gehoren nicht Bestrebungen, die
nur bestimmte Einzelinteressen staatsburgerlicher Art verfolgen oder
die auf den kommunalpolitischen Bereich beschrankt sind;

25. die Forderung des biirgerschaftlichen Engagements zugunsten ge-
meinnutziger, mildtatiger und kirchlicher Zwecke;

26.die Forderung der Unterhaltung und Pflege von Friedhofen und die
Forderung der Unterhaltung von Gedenkstatten fiir nichtbestat-
tungspflichtige Kinder und Féten;

27. die Forderung wohngemeinnutziger Zwecke; dies ist die vergiinstigte
Wohnraumiberlassung an Personen im Sinne des § 53. § 53 Nummer
2 ist mit der MalRgabe anzuwenden, dass die Bezlige nicht hoher sein
durfen als das Flinffache des Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne des
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§ 28 des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch; beim Alleinstehenden
oder Alleinerziehenden tritt an die Stelle des Fiinffachen das Sechs-
fache des Regelsatzes. Die Hilfebedurftigkeit muss zu Beginn des
jeweiligen Mietverhaltnisses vorliegen.

Diese Aufzahlung ist grds. abschlieRend.

Sofern der von der Kérperschaft verfolgte Zweck nicht unter die vorste-
hende Aufzahlung fallt, aber die Allgemeinheit auf materiellem, geisti-
gem oder sittlichem Gebiet in entsprechender Weise selbstlos fordert,
kann dieser Zweck u. U.fur gemeinnutzig erklart werden.

Entsprechende formlose Antrage sind ausschlieBlich an das fir die
Kérperschaft ortlich zustandige Finanzamt zu richten. Uber die Anerken-
nung der Gemeinnutzigkeit entscheidet in Sachsen-Anhalt in derartigen
Fallen das Ministerium der Finanzen.

1.3.1.1 Hinweise zu einzelnen Forderzwecken

Die Forderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AO) umfasst
die Bereiche der Musik, der Literatur, der darstellenden und bildenden
Kunst und schlieRt die Férderung von kulturellen Einrichtungen, wie The-
ater und Museen, sowie von kulturellen Veranstaltungen, wie Konzerte
und Kunstausstellungen, ein. Zur Forderung von Kunst und Kultur gehort
auch die Forderung der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten. Kultur-
werte sind Gegenstande von kunstlerischer und sonstiger kultureller
Bedeutung, Kunstsammlungen und kiinstlerische Nachlasse, Bibliothe-
ken, Archive sowie andere vergleichbare Einrichtungen.

Freiwilligenagenturen konnen regelmaRig wegen der Forderung der
Bildung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.7 AO) als gemeinniitzig behandelt werden,
wenn das Schwergewicht ihrer Tatigkeit in der Aus- und Weiterbildung
der Freiwilligen liegt.

Ein wesentliches Element der Forderung des Sports (§ 52 Abs. 2 Satz 1
Nr.21 AO) ist die korperliche Ertiichtigung. Motorsport kann hiernach
ebenso begtinstigt sein wie z. B. das Ballonfahren. Dagegen sind Skat,
Bridge, Gospiel, Gotcha, Paintball und Tipp-Kick kein Sport i.S. d. Gemein-
nutzigkeitsrechts. Schiitzenvereine kénnen auch dann als gemeinnutzig
anerkannt werden, wenn sie nach ihrer Satzung neben dem SchieBsport
(als Hauptzweck) auch das Schitzenbrauchtum férdern. Die Durchfiih-
rung von volksfestartigen Schiitzenfesten ist jedoch kein gemeinndtzi-
ger Zweck.

Die Forderung des bezahlten Sports ist kein gemeinnutziger Zweck, weil
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dadurch eigenwirtschaftliche Zwecke der bezahlten Sportler gefordert
werden. Sie ist aber unter bestimmten Voraussetzungen unschadlich fir
die Gemeinntzigkeit eines Sportvereins (s. unter 2.2.5).

Unter ,biirgerschaftlichem Engagement® (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 25 AO)
versteht man eine freiwillige, kooperative, auf die Férderung der Allge-
meinheit orientierte Tatigkeit, die nicht auf das Erzielen eines personli-
chen materiellen Gewinns gerichtet ist. Die Anerkennung der Forderung
des burgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnutziger, mild-
tatiger und kirchlicher Zwecke dient der Hervorhebung der Bedeutung,
die ehrenamtlicher Einsatz fir unsere Gesellschaft hat. Eine Erweiterung
der gemeinnutzigen Zwecke ist damit nicht verbunden.

Politische Zwecke (Beeinflussung der politischen Meinungs- und Wil-
lensbildung, Gestaltung der 6ffentlichen Meinung oder Forderung
politischer Parteien usw.) zahlen grds. nicht zu den gemeinnitzigen
Zwecken. Eine gewisse Beeinflussung der politischen Meinungsbildung
schlieBt die Gemeinnutzigkeit aber auch nicht aus, wenn sie dem Verein
zur Verwirklichung seiner eigenen steuerbegtinstigten Satzungszwecke
dient. Der Verein muss dabei parteipolitisch neutral bleiben.

In Anwendung des VerhaltnismalRigkeitsprinzips ist es nicht zu bean-
standen, wenn eine steuerbeglinstigte Korperschaft auRerhalb ihrer Sat-
zungszwecke vereinzelt zu tagespolitischen Themen Stellung nimmt (z.
B. ein Aufruf eines Sportvereins fiir Klimaschutz oder gegen Rassismus).

Vereine, deren Zweck die Forderung esoterischer Heilslehren ist, z. B.
Reiki-Vereine, konnen nicht wegen Forderung des offentlichen Gesund-
heitswesens oder der 6ffentlichen Gesundheitspflege als gemeinniitzig
anerkannt werden.

1.3.1.2 Aufnahmegebiihren und Mitgliedsbeitrige

Die Verfolgung gemeinnutziger Zwecke setzt voraus, dass der Verein mit
seiner Tatigkeit die Allgemeinheit fordert. Eine Forderung der Allgemein-
heit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der geforderten Personen fest
abgeschlossen ist. Ein geschlossener Personenkreis kann sich z. B. aus der
Zugehorigkeit zu einer Familie oder zu einer Belegschaft eines Unterneh-
mens ergeben. Der Mitgliederkreis darf auch nicht infolge ortlicher oder
beruflicher Merkmale dauerhaft klein sein. Auch die Hohe der Mitglieds-
beitrage oder Aufnahmegeblhren kann zu einem Ausschluss der Allge-
meinheit fihren.
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Dies ist der Fall, wenn

+ die Mitgliedsbeitrage und Mitgliedsumlagen zusammen im Durch-
schnitt 1.440 € je Mitglied und Jahr und

+ die Aufnahmegebuhren fur die im Jahr aufgenommenen Mitglieder
im Durchschnitt 2.200 € Ubersteigen.

1.3.1.3 Sonderzahlungen

Wenn im Zusammenhang mit der Aufnahme in einen Verein als Spen-
den bezeichnete Zahlungen an den Verein zu leisten sind, kann es sich
dabei u. U.um Sonderzahlungen handeln. Derartige Zahlungen stellen
keine Spenden im Sinne einer freiwilligen unentgeltlichen Zuwendung
dar (s. unter 12).Von einer faktischen Verpflichtung ist regelmafRig auszu-
gehen, wenn mehr als 75 % der neu eingetretenen Mitglieder eine gleich
oder ahnlich hohe Sonderzahlung leisten mussen. Bei den Berechnungen
sind grundsatzlich auch die férdernden oder passiven, jugendlichen und
auswartigen Mitglieder zu berlcksichtigen. Dabei bleiben juristische Per-
sonen sowie Firmenmitgliedschaften auBer Betracht. Sonderzahlungen
sind in die Berechnung der durchschnittlichen Aufnahmegeblhr einzu-
beziehen (s. unter1.3.1.2).

Keine Aufnahmegebdihr ist dagegen ein Darlehen, das die eintreten-
den Mitglieder dem Verein gewahren. Wird das Darlehen zinslos oder
zu einem gunstigeren Zinssatz, als er auf dem Kapitalmarkt ublich ist,
gewahrt, ist der jahrliche Zinsverzicht als zusatzlicher Mitgliedsbeitrag
zu berucksichtigen.

1.3.1.4 Investitionsumlage und -darlehen

Es ist fur die Gemeinnitzigkeit eines Vereins unschadlich, wenn dieser
neben Mitgliedsbeitragen, Mitgliedsumlagen und Aufnahmegebiihren
zusatzlich eine Investitionsumlage erhebt. Die Umlage darf nur fur die
Finanzierung konkreter Investitionsvorhaben verlangt werden. Sie darf
innerhalb von 10 Jahren hochstens 7.200 € je Mitglied betragen. Die Mit-
glieder missen die Moglichkeit haben, die Zahlung der Umlage auf bis
zu 10 Jahresraten zu verteilen.

Investitionsumlagen sind keine steuerlich abziehbaren Spenden.

An Stelle von Investitionsumlagen darf der Verein auch Investitionsdarle-
hen in gleicher Hohe und unter den gleichen Bedingungen verlangen.
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Die Erhebung von Investitionsumlagen oder -darlehen kann auf neu
eintretende Mitglieder beschrankt werden.

1.3.2 Selbstlosigkeit

Die Mittel eines gemeinnltzigen Vereins missen zeitnah fir die
satzungsmaRigen Zwecke verwendet werden.

Die Steuerbegtinstigung eines Vereins setzt voraus, dass er seine ge-
meinnutzigen, mildtatigen oder kirchlichen Zwecke selbstlos im Sinne
von uneigenniitzig verfolgt. Nach § 55 AO geschieht eine Forderung
selbstlos, wenn dadurch nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke - z. B. gewerbliche Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke - verfolgt
werden. Eine Korperschaft handelt selbstlos, wenn sie weder selbst noch
zugunsten ihrer Mitglieder eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt. Ist die
Tatigkeit einer Korperschaft in erster Linie auf Mehrung ihres eigenen
Vermogens gerichtet, so handelt sie nicht selbstlos.

Eine selbstlose Forderung steuerbegiinstigter Zwecke setzt weiterhin die
Beachtung folgender Grundsatze voraus:

+ Grundsatz der satzungsmaligen Mittelverwendung,
+ Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung,
+ Grundsatz der Vermogensbindung.

1.3.2.1 SatzungsmaBige Mittelverwendung

Vorbehaltlich der in den §§ 58 und 62 AO geregelten Ausnahmen darf
der Verein seine Mittel nur fur die satzungsmaRigen Zwecke verwen-
den. Auch Gewinne aus Zweckbetrieben und aus steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschiftsbetrieben sowie der Uberschuss aus der
Vermogensverwaltung dirfen grds. nur fur die satzungsmaligen Zwecke
verwendet werden.

Mittel diirfen weder flr die unmittelbare noch fiir die mittelbare Forde-
rung politischer Parteien verwendet werden.

Mitglieder des Vereins diirfen grds. keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins erhalten. Ausgenommen sind kleine Aufmerksamkeiten, wie sie
im Rahmen der Betreuung von Mitgliedern allgemein Ublich sind und
nach allgemeiner Verkehrsauffassung als angemessen anzusehen sind.
Der Verein darf seinen Mitgliedern aber Ersatz des nachgewiesenen Auf-
wands leisten. Auch die steuerliche Anerkennung von Arbeitsvertragen
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mit Mitgliedern (z. B. als Trainer oder Biirokraft) ist moglich, wenn die
Vertrage klar vereinbart sind und die Vergiitung nicht tiberhoht ist.

Ein Verein ist nur dann selbstlos tatig, wenn seine Ausgaben fir die
allgemeine Verwaltung einschliellich der Werbung um Spenden einen
angemessenen Rahmen nicht Gbersteigen. Wahrend der Griindungs-
oder Aufbauphase eines Vereins kann es ausnahmsweise gemeinndit-
zigkeitsunschddlich sein, wenn der Verein seine Mittel liberwiegend fiir
Verwaltungsausgaben und Spendenwerbung einsetzt.

1.3.2.2 Zeitnahe Mittelverwendung

Die Selbstlosigkeit eines Vereins setzt voraus, dass der Verein seine
Mittel grds. zeitnah fur die steuerbegtinstigten Zwecke verwendet. Dies
kann z. B.auch durch die Anschaffung oder Herstellung von Vermogens-
gegenstanden erfolgen, die satzungsmafRigen Zwecken dienen (z. B. Bau
eines Altenheims, Kauf von Sportgeraten oder medizinischen Geraten).
Werden diese Gegenstande spater verauRert, unterliegt der erzielte Erlos
folgerichtig wiederum der zeitnahen Mittelverwendungspflicht.

Eine zeitnahe Mittelverwendung ist noch anzunehmen, wenn die Mittel
spatestens in den auf den Zufluss folgenden zwei Kalender- bzw. Wirt-
schaftsjahren flir die steuerbeguinstigten Zwecke verwendet werden.
Diese Frist kann nicht mit der Begriindung verlangert werden, die Uber-
legungen zur Verwendung der Mittel seien noch nicht abgeschlossen.

Die nach der Mittelverwendungsrechnung am Ende des Kalender- bzw.
Wirtschaftsjahrs noch vorhandenen Mittel missen einer zulassigen
Rucklagei.S.d.§ 62 AO zugeordnet oder als im zurlickliegenden Jahr
zugeflossene Mittel, die in den folgenden zwei Jahren fur die steuerbe-
gunstigten Zwecke zu verwenden sind, ausgewiesen sein. Die zeitnahe
Verwendung oder die Zufuhrung zu den Ricklagen muss durch eine
Nebenrechnung nachgewiesen werden.

Die Vergabe von Darlehen aus zeitnah zu verwendenden Mitteln ist
dann unschadlich, wenn damit selbst unmittelbar die steuerbegtins-
tigten satzungsmaligen Zwecke verwirklicht werden. Die Darlehens-
vergabe muss sich von einer gewerbsmafigen Kreditvergabe dadurch
unterscheiden, dass sie zu guinstigeren Bedingungen erfolgt als zu den
allgemeinen Bedingungen am Kapitalmarkt (z. B. Zinslosigkeit oder Zins-
verbilligung).
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Beispiele:
Eine Korperschaft vergibt im Rahmen ihrer jeweiligen steuerbegtinstig-
ten Zwecke

« Darlehen im Zusammenhang mit einer Schuldnerberatung zur
Ablésung von Bankschulden,

« Stipendien fur eine wissenschaftliche Ausbildung teilweise als
Darlehen oder

+ Darlehen an Nachwuchskiinstler fir die Anschaffung von
Instrumenten.

Die Vergabe von Darlehen aus zeitnah zu verwendenden Mitteln an
andere Korperschaften ist unter den Voraussetzungen des § 58 Nr.1 AO (s.
unter1.3.4) zulassig, wenn die andere Korperschaft die erhaltenen Mittel
unmittelbar fir steuerbeglinstigte Zwecke innerhalb der fiir eine zeitna-
he Mittelverwendung vorgeschriebenen Frist verwendet.

Darlehen, die zur unmittelbaren Verwirklichung der steuerbegtinstig-
ten Zwecke vergeben werden, sind im Rechnungswesen entsprechend
kenntlich zu machen. Es muss sichergestellt und fur die Finanzamter
nachprufbar sein, dass die Riickflisse (Tilgung, Zinsen) wieder zeitnah
fur die steuerbegtinstigten Zwecke verwendet werden.

Bei der Vergabe von Darlehen aus nicht zeitnah zu verwendenden Mit-
teln mussen sich die Zinsen in dem auf dem Kapitalmarkt tblichen Rah-
men halten. Hiervon kann abgesehen werden, wenn der Verzicht auf die
ublichen Zinsen eine nach den Vorschriften des Gemeinnutzigkeitsrechts
und der Satzung der Korperschaft zuldssige Zuwendung (z. B. Darlehen
an eine ebenfalls steuerbegunstigte Mitgliedsorganisation oder eine
hilfsbedurftige Person) darstellt.

1.3.2.2.1 Ausnahmen von der zeitnahen Mittelverwendung

Eine zeitnahe Mittelverwendungspflicht besteht nicht fur Korper-
schaften mit jahrlichen Einnahmen von nicht mehr als 100.000 €

(bis 31.12.2025: 45.000 €). Fir die Ermittlung der Grenze sind alle Ein-
nahmen, die dem Verein zuflieBen, zu bertcksichtigen. Es gilt das Zu-
flussprinzip. In dem Veranlagungszeitraum, in dem die Einnahmen einer
Korperschaft unter der 100.000 €-Grenze bleiben, ist fur samtliche vor-
handene Mittel die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung ausgesetzt.
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Ohne Gefahrdung seiner Gemeinnutzigkeit kann der Verein bestimmte
Zuwendungen (z. B. Spenden) seinem Vermogen zufiihren. Diese sind in
§ 62 Abs.3 AO (s. unter 16, Anlage 1) im Einzelnen aufgefuihrt. Mittel, die
danach nicht der zeitnahen Verwendungspflicht unterliegen, gehéren
zum sog. zulassigen Vermogen des Vereins. Wie alle Vermogensertrage
sind allerdings auch Ertrage aus diesem Vermogen (z. B. Zinsen, Miete
0.A.) grds. zeitnah zu verwenden. Das gilt jedoch nicht fiir Ertrage aus
der bloBen Umschichtung von Vermaogen.

Beispiel:
Ein steuerbeguinstigter Verein verauBert ein Grundstiick, das er im Wege
der Schenkung erworben hatte.

Das Grundstuck gehort als Sachvermogen grds. zum nicht zeitnah zu
verwendenden Vermogen des Vereins. Durch die VerauRerung wird nur
Vermogen umgeschichtet. Der VerauRerungserlos unterliegt daher eben-
falls nicht der zeitnahen Verwendungspflicht.

1.3.2.2.2 Bildung von Riicklagen

Vom Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung gibt es weitere gesetz-
lich geregelte Ausnahmen.

Soist nach § 62 Abs.1 Nr.1 AO die Bildung folgender zweckgebundener
Rucklagen zuldssig:

Rucklagen zur Ansammlung von Mitteln fur die Erfillung des steu-
erbegiinstigten satzungsmafRigen Zwecks (z. B. furr die Errichtung
einer Sportanlage durch einen Sportverein);

Riicklagen fuir periodisch wiederkehrende Ausgaben (z. B. Lohne,
Mieten) in Hohe des Mittelbedarfs flir einen angemessenen Zeit-
raum (sog. Betriebsmittelriicklage).

Die Bildung dieser Riicklagen ist nur zuldssig, wenn die Mittel fur Vorha-
ben angesammelt werden, die der Verwirklichung von steuerbeguinstig-
ten Satzungszwecken dienen. Fiir deren Durchfiihrung mussen jedoch
bereits konkrete Zeitvorstellungen bestehen. Kann der Zeitraum bis zur
Verwendung der Mittel noch nicht konkret angegeben werden, ist eine
Rucklagenbildung nur dann zulassig, wenn dies zur Durchfiihrung eines
bestimmten Vorhabens notwendig, die Durchfiihrung des Vorhabens
glaubhaft und bei den finanziellen Verhaltnissen des Vereins in einem
angemessenen Zeitraum moglich ist.



Forderung gemeinniitziger,
mildtatiger und kirchlicher Zwecke

Eine Wiederbeschaffungsriicklage fur Fahrzeuge und andere Wirt-
schaftsguter, fir deren beabsichtigte Anschaffung die laufenden Einnah-
men des Vereins nicht ausreichen, ist nach § 62 Abs.1 Nr.2 AO zulassig.
Dabei liegt eine Wiederbeschaffungsabsicht nur vor, wenn tatsachlich
eine Neuanschaffung des einzelnen Wirtschaftsguts geplant und in
einem angemessenen Zeitraum moglich ist. Im Regelfall ist als Nach-
weis flir die Wiederbeschaffungsabsicht ausreichend, dass der Verein

die Riicklage gebildet hat. Die Hohe der Zuflihrung zur Riicklage fur die
Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgiitern bemisst sich nach der Hohe
der regularen AfA des zu ersetzenden Wirtschaftsguts.

Nach § 62 Abs.1Nr.3 AO darf ein Verein hochstens ein Drittel des Uber-
schusses der Einnahmen lber die Kosten aus Vermoégensverwaltung
einer freien Rucklage zufihren. Dartiber hinaus kdnnen bis zu 10 % der
sonstigen grds. zeitnah zu verwendenden Mittel der freien Riicklage
zugefiihrt werden. Der Uberschuss aus der Vermdgensverwaltung ist bei
der Berechnung der 10 %-Grenze nicht nochmals zu berticksichtigen.

Sind diese Hochstbetrage fir die Bildung der freien Rucklage in einem
Jahr nicht ausgeschopft, kann der Verein die unterbliebenen Zufuhrun-
gen zur freien Riicklage in den folgenden zwei Jahren nachholen.

Solange der steuerbegunstigte Verein besteht, braucht die freie Riickla-
ge nicht aufgelost zu werden. Die in diese Rucklage eingestellten Mittel
konnen auch dem nicht zeitnah zu verwendenden Vermogen zugefiihrt
werden.

§ 62 Abs.1Nr. 4 AO ermoglicht es, dass ein steuerbeglinstigter Verein
Mittel zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der prozen-
tualen Beteiligung an Kapitalgesellschaften ansammeln darf. Diese
Betrage sind aber auf die nach § 62 Abs.1Nr.3 AO in demselben Jahr oder
kiinftig zulassigen Riicklagen anzurechnen.

AuRer diesen gesetzlich zugelassenen Riicklagen diirfen Ricklagen nur
dann gebildet werden, wenn dies

+ im Bereich der Vermogensverwaltung zur Durchfiihrung konkreter
Reparatur- oder Erhaltungsaufwendungen (z. B. Reparaturen an
einem vermieteten Haus) oder

+ im Bereich des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs
aus konkretem Anlass bei vernlnftiger kaufmannischer Beurteilung
notwendig erscheint. Eine fast vollstandige Zufuhrung des in einem
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb erzielten Ge-
winns zu einer Rucklage dieses Geschaftsbetriebs ist nur dann
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unschadlich fir die Gemeinnutzigkeit eines Vereins, wenn er nach-
weist, dass die betriebliche Mittelverwendung zur Sicherung seiner
Existenz geboten war.

Die Bildung, Erhdhung und Auflésung der vorgenannten Riicklagen sind
dem Finanzamt im Einzelnen zu erlautern.

1.3.2.2.3 VerstoB gegen die zeitnahe Mittelverwendung

Sollte der Verein gegen den Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung
verstoRen, kann ihm das Finanzamt nach § 63 Abs. 4 AO eine Frist fur die
Verwendung der Mittel setzen. Falls der Verein innerhalb der Frist die
betreffenden Mittel nicht fur steuerbegtinstigte Zwecke einsetzt, fihrt
dies zum Verlust der Gemeinnutzigkeit. Der Verein wird dann mit seinen
Einklnften bzw. seinem Vermogen nach MafBgabe der jeweiligen Ein-
zelsteuergesetze steuerpflichtig. Der Verein kann dann einem Spender
auch nicht mehr die steuerliche Abzugsfahigkeit seiner Zuwendungen
vermitteln.

1.3.3 AusschlieBlichkeit

Steuerbegilinstigt ist ein Verein nur, wenn er ausschlielRlich die in seiner
Satzung aufgefiihrten steuerbegiinstigten Zwecke verfolgt (§ 56 AO).
Werden mehrere steuerbeglinstigte Zwecke verfolgt, miissen diese
insgesamt in der Satzung festgelegt sein. Bei nachtraglicher Erweiterung
der steuerbegtinstigten Zwecke muss die Satzung angepasst werden.

Die neben der ideellen Tatigkeit ausgelibte Vermogensverwaltung (z. B.
Verpachtung eines Vereinslokals) und die Unterhaltung eines steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs (z. B. Betrieb einer
Vereinsgaststatte in eigener Regie) gefdhrden die Steuerbegiinstigung
des Vereins nicht, wenn sie um des steuerbeglinstigten Zwecks willen
erfolgen, indem sie z. B. der Beschaffung von Mitteln zur Erflillung der
steuerbegtinstigten Aufgabe dienen.

Sind die Vermogensverwaltung bzw. der wirtschaftliche Geschaftsbe-
trieb dagegen nicht dem steuerbeguinstigten Zweck des Vereins unter-
geordnet, sondern ein davon losgeloster Zweck oder gar Hauptzweck
der Betatigung des Vereins, so ist dies schadlich. Dies gilt auch, wenn die
Vermogensverwaltung oder der wirtschaftliche Geschaftsbetrieb in der
Gesamtschau zum Selbstzweck des Vereins wird und neben die Verfol-
gung des steuerbegunstigten Zwecks des Vereins tritt.
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Eine Aufteilung der Betatigung des Vereins in einen nicht beglinstigten
und einen beglinstigten Teil kann nicht erfolgen; vielmehr ist dann die
Korperschaft insgesamt als steuerpflichtig zu behandeln.

1.3.4 Unmittelbarkeit

Die Steuerbeglinstigung eines Vereins setzt weiterhin voraus, dass die
in der Satzung aufgefiihrten steuerbegtinstigten Zwecke unmittelbar
verfolgt werden (§ 57 AO).

Hierfur ist es erforderlich, dass diese Zwecke selbst verwirklicht werden.
Der Einsatz von Hilfspersonen ist zulassig, wenn deren Wirken rechtlich
und wirtschaftlich als eigenes Wirken des Vereins anzusehen ist, also

die Hilfsperson nach den Weisungen der Kérperschaft einen konkreten
Auftrag ausfuhrt. In diesem Fall hat der Verein durch die Vorlage entspre-
chender Vereinbarungen nachzuweisen, dass er den Inhalt und den Um-
fang der Tatigkeiten der Hilfsperson im Innenverhaltnis bestimmen kann.

Eine Korperschaft, in der steuerbegtinstigte Vereine zusammengefasst
sind (Spitzenverbande, Dachorganisationen), wird einem Verein, der un-
mittelbar steuerbegunstigte Zwecke verfolgt, gleichgestellt.

Eine unmittelbare Zweckverwirklichung liegt auch dann vor, wenn
mindestens zwei steuerbeglinstigte Korperschaften satzungsgemal}
planmaRig zusammenwirken, um gemeinsam einen steuerbegiinstigten
Zweck zu verfolgen (Kooperation). Die arbeitsteilige Vorgehensweise im
Rahmen einer Kooperation mehrerer steuerbegtinstigter Korperschaften
ist demnach hinsichtlich der Unmittelbarkeit nicht zu beanstanden.

Ein Verein verfolgt auch dann unmittelbar seine steuerbegtinstigten
Zwecke, wenn er ausschliel3lich Anteile an steuerbegtinstigten Korper-
schaften halt und verwaltet (z. B.im Rahmen einer Holdinggesellschaft).

Daruber hinaus lasst das Gesetz noch weitere Ausnahmen vom Grund-
satz der Unmittelbarkeit zu. So stehen folgende Tatigkeiten der Steu-
erbeglinstigung eines Vereins nicht entgegen, auch wenn durch sie
steuerbeguinstigte Zwecke nur mittelbar geférdert werden:

+ das Beschaffen von Mitteln fiir die Verwirklichung der steuerbegtins-
tigten Zwecke einer anderen Korperschaft des 6ffentlichen oder
privaten Rechts (§ 58 Nr.1AO). Beabsichtigt die Kérperschaft, als
einzige Art der Zweckverwirklichung Mittel anderen Korperschaften
oder juristischen Personen des offentlichen Rechts zuzuwenden, ist
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die Mittelweitergabe als Art der Zweckverwirklichung in der Satzung
zu benennen.

Diese Ausnahme flihrt dazu, dass auch sog. Fordervereine steuerbe-
gunstigt sein kdnnen. Die Zuwendung von Mitteln an eine
beschrankt oder unbeschrankt steuerpflichtige Korperschaft

des privaten Rechts setzt voraus, dass diese selbst steuerbeglinstigt
ist, also alle formellen und materiellen Voraussetzungen fur eine
Steuerbeguinstigung erfullt.

Erfolgt die Mittelbeschaffung fur eine Korperschaft des 6ffentlichen
Rechts, reicht es aus, wenn diese die Mittel tatsachlich fur die Ver-
wirklichung steuerbegiinstigter Zwecke verwendet. Dementspre-
chend konnen Fordervereine selbst dann steuerbeglinstigt sein,
wenn sie einen nicht steuerbeglinstigten Betrieb gewerblicher Art
einer Korperschaft des offentlichen Rechts fordern, wenn dieser
Betrieb steuerbegiinstigte Zwecke verfolgt (wie z. B. ein stadtisches
Theater oder einen kommunalen Kindergarten). Bei der Weiterlei-
tung an eine juristische Person des offentlichen Rechts ist das Tat-
bestandsmerkmal ,,zur Verwendung zu steuerbeguinstigten Zwe-
cken“ nicht erfullt, wenn die Mittel dem Gesamthaushalt der juristi-
schen Person des offentlichen Rechts zugutekommen und die ju-
ristische Person des 6ffentlichen Rechts neben den steuerbegtinstig-
ten Zwecken auch noch andere Zwecke verfolgt.

die Weitergabe von Mitteln an eine andere steuerbeglinstigte
Korperschaft oder eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts zur
Vermogensausstattung (§ 58 Nr. 3 AO). Die Mittelweiterleitung darf
den Gewinn aus dem wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb (einschliel3-
lich des Zweckbetriebs) sowie den Uberschuss aus der Vermdgens-
verwaltung umfassen. Darlber hinaus kdnnen noch 15 % der sons-
tigen zeitnah zu verwendenden Mittel (z. B. Spenden) weitergeleitet
werden. Voraussetzung fur die Weiterleitung ist u. a., dass die

aus den Vermogensertragen zu verwirklichenden steuerbegunstig-
ten Zwecke des Empfangers mit den steuerbegiinstigten satzungs-
maligen Zwecken der Geberkorperschaft libereinstimmen. Die wei-
tergeleiteten Mittel und deren Ertrage dirfen nicht fur weitere Mit-
telweitergaben in diesem Sinne vom Empfanger verwendet werden.
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Beispiel:

Der FuBballverein A, der die ,Férderung des Sports” (gemeinnitziger
Zweck i.S.d. § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 21 AO) verfolgt, leitet seinen Gewinn
aus dem wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb i. H. v. 500 € an den neu-
gegrundeten Verein B zur Vermogensausstattung weiter. Der Verein
B verfolgt nach seiner Satzung die steuerbegtinstigten Zwecke ,,For-
derung der Jugend- und Altenhilfe* (gemeinniitziger Zweck i. S. d.

§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO) sowie die ,,Férderung des Sports“ (gemein-
nltziger Zweck i.S.d. § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 21 AO).

Die Weiterleitung der Gewinne aus dem wirtschaftlichen Geschafts-
betrieb von A an B ist nach § 58 Nr.3 AO zulassig. Der Verein B darf
jedoch die weitergeleiteten Mittel i. H. v. 500 € sowie aus diesem
Betrag resultierende Ertrage nur fir die ,Forderung des Sports* ver-
wenden. Eine Verwendung flir den Satzungszweck ,,Forderung der
Jugend- und Altenhilfe” ware schadlich.

« das Zur-Verfligung-Stellen von Arbeitskraften an Dritte fir deren
steuerbeglinstigte Zwecke (§ 58 Nr.4 AO; auch ohne entsprechende
Satzungsbestimmung);

- die Uberlassung von eigenen Raumen an eine andere steuerbegiins-
tigte Korperschaft zur Benutzung fuir deren steuerbeglinstigte
Zwecke (§ 58 Nr.5 AO; auch ohne entsprechende Satzungsbestim-
mung); z. B. ein Handballverein gestattet einem steuerbegiinstigten
Tanzsportclub die Mitbenutzung der eigenen Sporthalle.

1.3.5 Satzung und tatsédchliche Geschiftsfiihrung

Die Vereinszwecke und die Art ihrer Verwirklichung muissen so
genau bestimmt sein, dass aufgrund der Satzung gepruft werden
kann, ob die satzungsmafigen Voraussetzungen fir Steuer-
beguinstigungen gegeben sind.

Eine ordnungsgemafRe Satzung ist eine der bedeutendsten Vorausset-
zungen fir die Steuerbeglinstigung eines Vereins. Aus diesem Grund

hat die Finanzverwaltung die aus gemeinnutzigkeitsrechtlicher Sicht
erforderlichen Satzungsbestimmungen in Mustersatzungen zusammen-
gefasst. Eine Mustersatzung fur einen steuerbeglnstigten Verein ist als
Anlage abgedruckt (s. unter 16, Anlage 2).
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Lediglich in folgenden Fallen ist ein inhaltliches Abweichen vom Wort-
laut der Mustersatzung moglich:

+ Beisog. Fordervereinen oder Spendensammelvereinen (§ 58 Nr.1 AO)
kann entgegen § 1der Mustersatzung auf das Gebot der Unmittel-
barkeit verzichtet werden.

- Insbesondere bei Stiftungen ist der in § 3 der Mustersatzung
verwendete Begriff,,Mitglieder” durch eine andere geeignete
Formulierung zu ersetzen (vgl. § 55 Abs. 3 AO).

« § 5der Mustersatzung kann in Satzungen von Vereinen ohne die
Formulierung ,Aufhebung” verwendet werden.

Es ist jedoch nicht erforderlich, denselben Aufbau und dieselbe Reihen-
folge der Bestimmungen aus der Mustersatzung in die Vereinssatzung
zu Ubernehmen.

Die beglinstigten Zwecke mussen gemafl § 59 AO in der Satzung festge-
legt sein. Nach § 60 AO missen die Vereinszwecke und die Art ihrer Ver-
wirklichung so genau bestimmt sein, dass aufgrund der Satzung geprift
werden kann, ob die satzungsmaRigen Voraussetzungen fir Steuerbe-
gunstigungen gegeben sind. Es genligt keinesfalls, wenn die Satzung le-
diglich ausflhrt, der Verein verfolge steuerbegtinstigte Zwecke. Vielmehr
mussen diese Zwecke so genau beschrieben sein, dass eindeutig erkenn-
bar ist, ob sie eine Steuerbeglinstigung des Vereins rechtfertigen.

Die Satzung muss auch Angaben dartber enthalten, wie diese Satzungs-
zwecke im Einzelnen verwirklicht werden sollen. Die bloRe Bezugnahme
in einer Satzung auf andere Regelungen oder Satzungen Dritter genligt
nicht den Anforderungen. Weiter muss die Satzung Angaben zur Selbst-
losigkeit, Vermogensbindung bei Auflosung der Korperschaft sowie zu
der ausschlief3lichen und unmittelbaren Verfolgung der steuerbegtins-
tigten Zwecke enthalten.

Wegen der Einzelheiten siehe die unter 16, Anlage 2 abgedruckte
Mustersatzung.

Es wird empfohlen, Ihren Satzungsentwurf mit dem zustandigen Finanz-
amt vor der Beschlussfassung abzustimmen.

Die tatsachliche Geschaftsflihrung muss den Satzungs-
bestimmungen entsprechen.
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Die tatsachliche Geschaftsfihrung umfasst auch die Ausstellung steuer-
licher Zuwendungsbescheinigungen im Rahmen der Zuwendungsemp-
fangsberechtigung (s. unter 12).

Entspricht die tatsachliche Geschaftsflihrung nicht dem Satzungszweck,
entfallt in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum die Steuerbegtinsti-
gung. Es ist zu beachten, dass einem Verein die Steuerbeglinstigungen
nur dann gewahrt werden kénnen, wenn im gesamten zu beurteilenden
Veranlagungszeitraum alle Voraussetzungen dafiir erfiillt werden (§ 60
Abs. 2 AO).

Nach § 63 Abs. 3 AO hat der Verein den Nachweis tiber die tatsachliche
Geschaftsfihrung durch ordnungsgemale Aufzeichnungen lber seine
Einnahmen und Ausgaben zu fliihren. Die Aufzeichnungen mussen Art
und Hohe der Einnahmen und Ausgaben wiedergeben und sind fur je-
den Tatigkeitsbereich (s. unter 2.2) getrennt festzuhalten. Eine bestimmte
Form der Aufzeichnungen ist nicht vorgeschrieben.

Darliber hinaus hat der Verein den Nachweis, dass die tatsachliche
Geschaftsfihrung den gemeinnutzigkeitsrechtlichen Erfordernissen ent-
spricht, durch Vorlage eines Tatigkeitsberichts und einer Vermogensiber-
sicht mit Nachweisen uber die Bildung und Entwicklung von Ricklagen
(s.unter1.3.2.2.2) zu fiihren.

Zu Aufzeichnungspflichten im Rahmen steuerpflichtiger wirtschaftlicher
Geschaftsbetriebe s. unter 2.2.4.4.

Es wird empfohlen, sich bei Unklarheiten friihzeitig an das Finanzamt zu
wenden.

1.3.6 Vermogensbindung

Das wahrend der Gemeinnutzigkeit angesammelte Vermogen darf
nur fur gemeinnutzige Zwecke verwendet werden.

Der Grundsatz der Selbstlosigkeit verlangt u. a., dass das Vermogen

bei Vereinsauflosung oder beim Wegfall des bisherigen Vereinszwecks
(wenn dieser nicht durch einen anderen steuerbegiinstigten Zweck
ersetzt wird) nur fir steuerbegiinstigte Zwecke verwendet werden darf
(Grundsatz der Vermdgensbindung). Diese Voraussetzung ist auch er-
fillt, wenn das Vermogen des Vereins einer anderen steuerbeglnstigten
Korperschaft oder einer Kérperschaft des offentlichen Rechts fur steuer-
beglinstigte Zwecke Ubertragen werden soll.
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Die Satzung des Vereins (s. unter 16, Anlage 2, § 5 der Mustersatzung)
muss festlegen, fir welchen beglnstigten Zweck das Vermogen verwen-
det werden soll, so dass das Finanzamt aufgrund der Satzung die Vermo-
gensbindung priifen kann.

Der Verein gilt von Anfang an als steuerlich nicht beglinstigt, wenn die
Bestimmung uber die Vermoégensbindung nachtraglich so geandert wird,
dass sie den Anforderungen nicht mehr entspricht (§ 61 AO). In diesem
Fall kdnnen auch Steuerbescheide noch erlassen oder geandert werden,
die Steuern betreffen, die innerhalb von zehn Jahren vor der erstmali-
gen Verletzung der Vermogensbindungsregelung entstanden sind (sog.
Nachversteuerung, § 61 Abs. 3 AO). Zu dieser Nachversteuerung kann es
nicht nur bei gemeinnitzigkeitsschadlichen Anderungen satzungsrecht-
licher Bestimmungen tber die Vermogensbindung kommen, sondern
auch dann, wenn die tatsachliche Geschaftsfuhrung gegen die Vermo-
gensbindungsregelung verstoRt.

1.4 Anerkennung der Gemeinniitzigkeit

Das Finanzamt Uberpriift die Voraussetzungen der Steuerbegtinstigung
(Gemeinnutzigkeit) in der Regel alle drei Jahre anhand einer vom Verein
einzureichenden Steuererklarung.

1.4.1 Freistellungsbescheid

Das ortlich zustandige Finanzamt entscheidet lber die Steuerbegtinsti-
gung grds. im Korperschaftsteuer-Veranlagungsverfahren.

Daflir muss gegentiber dem Finanzamt jeweils nach Ablauf von 3
Jahren (Uberpriifungszeitraum) nachgewiesen werden, dass der Verein
ausschliellich und unmittelbar einen gemeinnitzigen Satzungszweck
fordert. Dies erfolgt durch die Abgabe der Kérperschaftsteuererklarung.
Gemeinnltzige Vereine sind nach § 31 Abs.1a Satz 1 KStG verpflichtet,
die Steuererklarung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz tber die
amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch an das Finanzamt zu lber-
mitteln. In der Regel sind zum Nachweis, dass der Verein ausschlieBlich
und unmittelbar einen gemeinnitzigen Satzungszweck verfolgt, folgen-
de Unterlagen mit der elektronisch (z. B. mit dem ElsterOnline-Portal, s.
www.elster.de) libermittelten Steuererklarung einzureichen:

- Geschafts- bzw. Tatigkeitsberichte
- Protokolle der Mitgliederversammlungen
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« Vermogensaufstellung zum 31.12. des letzten Jahres des Uberpri-
fungszeitraums.

Die bei der Korperschaftsteuer getroffene Entscheidung wird in der Regel
fir Steuerverglinstigungen bei allen anderen Steuerarten libernommen.
Uber die Steuerbefreiung nach § 5 Abs.1Nr. 9 KStG ist stets fiir einen
bestimmten Veranlagungszeitraum zu entscheiden. Ein Verein kann nur
dann nach dieser Vorschrift von der Korperschaftsteuer befreit werden,
wenn er in dem gesamten zu beurteilenden Veranlagungszeitraum alle
Voraussetzungen flr die Steuerbeglinstigung erfullt. Die spatere Erfil-
lung einer dieser Voraussetzungen kann nicht auf frihere, abgelaufene
Veranlagungszeitraume zurlckwirken.

Das Finanzamt erlasst, wenn es einen Verein als steuerbegunstigt an-
sieht, einen Korperschaftsteuerbescheid, mit dem es die Steuerbefreiung
des Vereins feststellt (sog. Freistellungsbescheid). Erlasst das Finanzamt
einen Korperschaftsteuerbescheid, mit dem es Steuern flr einen steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb (s. unter 2.2.4) festsetzt,
wird in einer besonderen Anlage zu diesem Bescheid festgestellt, dass
der Verein im Ubrigen wegen der Forderung steuerbeglnstigter Zwecke
von der Korperschaftsteuer befreit ist.

Durch die Vorlage des Freistellungsbescheids bzw. der Anlage zum
Korperschaftsteuerbescheid kann der Verein im Bedarfsfall gegentiber
Dritten (z. B. der Gemeinde oder Spendern zur Erlangung von Zuwen-
dungen) seine Steuerbegiinstigung nachweisen. Vereine, bei denen nicht
jahrlich Steuern festzusetzen sind, werden Ublicherweise nur im Abstand
von drei Jahren steuerlich Uberprift. Dementsprechend erhalten sie auch
nur alle drei Jahre einen Freistellungsbescheid. Dieser gilt dann als Nach-
weis der Steuerbeguinstigung fiir den folgenden Drei-Jahres-Zeitraum.

1.4.2 Feststellung der satzungsmiBigen Voraussetzungen
(Feststellungsbescheid i. S. d. § 60a AO)

Fir die Ausstellung von Zuwendungsbestatigungen, fur die Zugehorig-
keit zu Dachverbanden oder fur die Gewahrung von Zuschiissen kann

es erforderlich sein, dass dem Verein bereits vor der Durchflihrung einer
Korperschaftsteuer-Veranlagung bescheinigt wird, dass nach der Sat-
zung gemeinnutzige Zwecke verfolgt werden. Das Finanzamt erteilt
dann gegeniiber dem Verein einen Bescheid i.S.d. § 60a AO, mit dem die
Einhaltung der satzungsmaligen Voraussetzungen nach den §§ 51,59,
60 und 61 AO bestatigt wird. Der Erlass des Bescheidesi.S. d. § 6oa AO
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erfolgt entweder auf Antrag des Vereins oder von Amts wegen, wenn
bisher noch keine Feststellung zur Einhaltung der satzungsmaRigen
Voraussetzungen i.S.d. § 60a AO erfolgt ist.

Der Hauptanwendungsfall furr die Erteilung eines Feststellungsbeschei-
desi.S.d.§ 60a AO ist die Neugriindung eines Vereins. In diesem Fall soll
der Feststellungsbescheid den Zeitraum bis zur erstmaligen Durchfih-
rung einer Korperschaftsteuer-Veranlagung tiberbriicken. Dabei kann der
Erlass des Bescheides auch vor einer Eintragung des Vereins in das Ver-
einsregister erfolgen, sofern bereits ein wirksamer Beschluss des Vereins,
beispielsweise tber die Satzung, vorliegt.

Der Feststellungsbescheid kann aber auch einem schon langere Zeit
existierenden Verein erteilt werden, wenn die Steuerbeguinstigung im
Veranlagungsverfahren versagt wurde. Dies kann der Fall sein, wenn der
Verein z. B. die Voraussetzungen der Steuerbeglinstigung in einem Ver-
anlagungszeitraum, der dem der Nichtgewahrung folgt, voraussichtlich
erfillen wird.

1.4.3 Zuwendungsempfingerregister

Das Zuwendungsempfangerregister umfasst alle Organisationen, die
berechtigt sind, ihren Spenderinnen und Spendern Zuwendungsbestati-
gungen auszustellen. Hierzu zahlen insbesondere:

- gemeinnltzige Kérperschafteni.S.d. § 5 Abs.1 Nr. g KStG,
- juristische Personen des offentlichen Rechts,
+ Parteien und Wahlervereinigungen i.S.d. § 34g EStG.

Im Zuwendungsempfangerregister werden der Name der Organisation,
die Anschrift, die steuerbeglinstigten Zwecke nach der Abgabenordnung
und das Datum zum letzten Freistellungs- oder Feststellungsbescheid
angezeigt. Das Register ist auf der Webseite des BZSt (www.bzst.de)

von Anfang an mit einer benutzerfreundlichen Suche, z. B. nach einem
gemeinnutzigen Zweck bzw. Ort, ausgestattet.

1.4.4 Friihzeitige Kontaktaufnahme mit lhrem Finanzamt

Da das Gemeinnutzigkeitsrecht teilweise recht kompliziert ist, sollten Sie
schon im Griindungsstadium eines gemeinnitzigen Vereins Kontakt mit
lhrem Finanzamt aufnehmen und insbesondere den Satzungsentwurf
vom zustandigen Bearbeiter prifen lassen. Sie konnen so steuerliche
Nachteile und aufwandige spatere Satzungsanderungen vermeiden.
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Eine Mustersatzung flir einen gemeinnutzigen Verein befindet sich zur
Hilfestellung im Anhang (s. unter 16 Anlage 2).

Zustandig ist grds. das Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Geschafts-
leitung des Vereins befindet. Die Anschriften und Telefonnummern der
Finanzamter des Landes Sachsen-Anhalt entnehmen Sie bitte der Anlage
(s.unter16, Anlage 7).

1.5 Sonstige steuerbegiinstigte Zwecke

Neben der Forderung gemeinnutziger Zwecke i.S. d. § 52 AO ist auch die
Forderung mildtatiger Zwecke (§ 53 AO) und die Forderung kirchlicher
Zwecke (§ 54 AO) unter bestimmten Voraussetzungen steuerbegiinstigt.

1.5.1 Mildtitige Zwecke

Ein Verein kann auch dann steuerbeglinstigt sein, wenn er mildtatige
Zwecke verfolgt.

Das ist der Fall, wenn seine Tatigkeit darauf gerichtet ist, Personen
selbstlos zu unterstiitzen,

- dieinfolge ihres korperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf
die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind oder

- deren Bezuige bestimmte Mindestgrenzen nicht Gbersteigen und die
auch kein verwertbares Vermogen haben (§ 53 AO); Beziige sind alle
Einnahmen, die zur Bestreitung des Unterhalts einer Person geeignet
sind oder

« deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Griinden zu einer Notlage
geworden ist. Als besondere Griinde gelten insbesondere Katastro-
phen, die durch Erlass festgestellt werden.

Hierbei ist eine Forderung der Allgemeinheit nicht erforderlich. Der Ver-
ein kann auch einen eng begrenzten Personenkreis unterstutzen. Es wird
nicht gefordert, dass die Unterstutzung vollig unentgeltlich erfolgt.

1.5.2 Kirchliche Zwecke

Ein Verein kann auch steuerbegtinstigt sein, wenn er kirchliche Zwecke
verfolgt. Das ist der Fall, wenn seine Tatigkeit darauf gerichtet ist, eine
Religionsgemeinschaft des offentlichen Rechts selbstlos zu fordern (§ 54
AO).
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1.6 Verwirklichung steuerbegiinstigter Zwecke im Ausland
(§ 51 Abs. 2 AO)

Verwirklicht die Kérperschaft ihre forderungswiirdigen Zwecke auller-
halb Deutschlands, muss fiir die Steuerbeglinstigung - neben den sons-
tigen Voraussetzungen der §§ 51 ff. AO - zusatzlich ein sog. Inlandsbezug
bestehen.

Dieser liegt zum einen vor, wenn auch natirliche Personen gefordert
werden, die ihren Wohnsitz oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt im
Inland haben. Auf die Staatsangehorigkeit der naturlichen Personen
kommt es dabei nicht an.

Werden durch die Tatigkeit im Ausland keine im Inland lebenden Per-
sonen gefordert, ist ein Inlandsbezug gegeben, wenn die Tatigkeit der
Korperschaft neben der Verwirklichung der steuerbeglinstigten Zwecke
auch zur Verbesserung des Ansehens Deutschlands im Ausland beitra-
gen kann. Bei im Inland ansassigen Korperschaften wird der mogliche
Beitrag ohne besonderen Nachweis bereits dadurch erbracht, dass sie
sich personell, finanziell, planend, schopferisch oder anderweitig an der
Forderung gemeinnutziger oder mildtatiger Zwecke im Ausland beteili-
gen.

Auslandische Korperschaften konnen den Inlandsbezug ebenfalls
herstellen, indem sie ihre steuerbeglinstigten Zwecke zum Teil auch in
Deutschland verwirklichen oder - soweit sie nur im Ausland tatig sind
-auch im Inland lebende natiirliche Personen fordern, selbst wenn die
Personen sich zu diesem Zweck im Ausland aufhalten.

1.7 Ausschluss extremistischer Vereinigungen von der
Steuerbegiinstigung (§ 51 Abs. 3 AO)

Eine Kérperschaft kann nur dann als steuerbegtinstigt anerkannt wer-
den, wenn sie nach ihrer Satzung und bei ihrer tatsachlichen Geschafts-
flhrung keinen Tatigkeiten i.S. d. §§ 3, 4 BVerfSchG nachgeht und dem
Gedanken der Volkerverstandigung nicht zuwiderhandelt.

Bei Korperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder
eines Landes als extremistische Organisation aufgeflhrt sind, ist wider-
legbar davon auszugehen, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 3 Satz 1
AO nicht erfillt sind.
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Die Finanzbehorde teilt Tatsachen, die den Verdacht von Bestrebungen
i.S.d. § 4 BVerfSchG oder des Zuwiderhandelns gegen den Gedanken der
Volkerverstandigung begriinden, der Landesverfassungsschutzbehérde
mit.
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2 Korperschaftsteuer

Soweit sich Vereine wirtschaftlich betatigen, sind die Einklnfte u. a.
aus Wettbewerbsgriinden nur unter bestimmten Voraussetzungen
steuerfrei.

2.1 Aligemeines

Nach § 1 Abs.1KStG sind rechtsfahige Vereine (nach Nr. 4) und Vereine
ohne Rechtspersonlichkeit (nach Nr.5) unbeschrankt kérperschaftsteuer-
pflichtig, wenn sie ihre Geschaftsleitung oder ihren Sitz im Inland haben.

Nach § 5 Abs.1Nr. g Satz 1 KStG sind jedoch Korperschaften, Personen-
vereinigungen und Vermogensmassen, die nach der Satzung, dem
Stiftungsgeschaft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsachli-
chen Geschaftsfiihrung ausschlief3lich und unmittelbar gemeinnutzigen,
mildtatigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 AO), von der
Korperschaftsteuer befreit.

Soweit sich steuerbegtinstigte Vereine wirtschaftlich betatigen, ste-

hen sie i.d.R.im Wettbewerb zu anderen Wirtschaftsteilnehmern. Aus
Grinden der Gleichbehandlung mussen daher die steuerlichen Ver-
gunstigungen flr wirtschaftliche Betdtigungen eingeschrankt werden.
Steuerbeglinstigte Vereine unterliegen daher mit den Einkiinften aus
ihren steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben der Kérper-
schaftsteuer (§ 5 Abs.1Nr. g Satz 2 KStG). Doch auch bei den steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben erfolgt eine Besteuerung nur
dann, wenn

+ die Einnahmen einschlieBlich Umsatzsteuer aus allen steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben zusammen die Besteu-
erungsgrenze von 50.000 € (bis 31.12.2025: 45.000 €) nach
§ 64 Abs. 3 AO Ubersteigen (s. unter 2.2.4.1) und

- das steuerpflichtige Einkommen den nach § 24 KStG zu gewahren-
den Freibetrag von 5.000 € ubersteigt. Nur das dartiberhinausgehen-
de Einkommen wird mit Korperschaftsteuer belastet.

Wenn die Einnahmen einschlieBlich Umsatzsteuer aus allen steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben so.000 € im Jahr
ubersteigen, ist zusatzlich zur Steuererklarung eine Einnahmeuber-
schussrechnung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz (amtlicher
Vordruck ,,Einnahmen-Uberschuss-Rechnung - Anlage EUR) durch Da-
tenferniibertragung (elektronisch) der Finanzverwaltung zu Gibermitteln
(§ 60 Abs. 4 EStDV; s. unter 2.2.4.4).
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Das zu versteuernde Einkommen, das sich u. a. nach Abzug eventueller
Zuwendungen (Spenden) an Dritte, nach Verlustabzug und nach Abzug
des Freibetrags in Hohe von 5.000 € ergibt, unterliegt auch bei Vereinen
nach § 23 Abs. 1 KStG einem Korperschaftsteuersatz von 15 %. Durch das
Gesetz fiir ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Starkung des
Wirtschaftsstandorts Deutschland vom 14.07.2025 wird der Steuersatz
ab dem Jahr 2028 jahrlich um 1 Prozentpunkt sinken, bis er ab 203210
Prozent betragt.

Auf die Korperschaftsteuer wird zusatzlich ein Solidaritatszuschlag i. H. v.
5,5 % erhoben.

2.2 Die Tatigkeitsbereiche eines steuerbegiinstigten Vereins

Bei einem steuerbeguinstigten Verein konnen die folgenden Tatigkeitsbe-
reiche unterschieden werden:

wirtschaftliche Tatigkeiten

ideeller
(gemeinntziger) Vermogens-
Tatigkeitsbereich verwaltung steuer-
begiinstigter
Zweckbetrieb

I Y |

Ob der Verein mit seiner Tatigkeit der Korperschaft- und Gewerbesteu-
er unterliegt, hangt davon ab, welchem dieser Bereiche die Tatigkeit
zuzuordnen ist. Zu der praktisch ebenfalls bedeutsamen Frage, welche
Vereinstatigkeit der Umsatzsteuer unterliegt, s. unter 4.

2.2.1 Ideeller Tatigkeitsbereich

Im ideellen Bereich verfolgt der Verein seine satzungsmallig festgeleg-
ten Zwecke zur selbstlosen Férderung der Allgemeinheit auf materiel-
lem, geistigem oder sittlichem Gebiet (s. unter 1.3.1). Auch mildtatige und
kirchliche Zwecke kdnnen Satzungszweck steuerbegtinstigter Vereine
sein. Die Tatigkeit im ideellen Bereich wird i. d. R. finanziert durch
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+ Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeitrage),
+ Aufnahmegebihren und
« staatliche Zuschusse.

Der Verein unterliegt mit diesen Einnahmen im ideellen Bereich nicht
der Besteuerung.

2.2.2 Vermogensverwaltung

Der Verein beschrankt sich in diesem Bereich darauf, durch die Verwal-
tung seines Vermogens Einnahmen zu erzielen. Die Ertrage aus der
Vermogensverwaltung des steuerbeglinstigten Vereins unterliegen nicht
der Kérperschaft- und Gewerbesteuer.

Die Abgrenzung zwischen Vermogensverwaltung und steuerpflichtigem
wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb kann im Einzelfall schwierig sein. Die
Bedeutung der Abgrenzung fir die Kérperschaft- und Gewerbesteuer
zeigen folgende Beispielsfalle:

+ Wird eine Vereinsgaststatte an einen Gastwirt verpachtet, erzielt
der Verein hieraus i. d. R. steuerfreie Pachteinnahmen im Rahmen
der Vermogensverwaltung. Betreibt der Verein seine Gaststatte
selbst, also durch Angestellte oder Vereinsmitglieder, handelt es
sich um einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb,
auch wenn sich das Angebot nur an die Mitglieder richtet.

- Ebenso werden steuerfreie Mieteinnahmen im Rahmen der Vermo-
gensverwaltung erzielt, wenn der Verein seine Riume uber lange-
re Zeit an Dritte vermietet. Die Vermietung von Vereinsraumen wird
dagegen zum steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb,
wenn Raume oder Einrichtungen des Vereins laufend kurzfristig an
wechselnde Mieter vermietet werden oder neben der reinen Uber-
lassung der Raume zusatzliche Nebenleistungen erbracht werden.

« Uberlasst ein Verein entgeltlich Werbeflachen in vereinseigenen
Sportstatten zu Werbezwecken an Unternehmen, unterhalt er damit
einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb. Wenn er
demgegenuber die Anlagen insgesamt einem Werbeunternehmen
entgeltlich Uberldsst, das seinerseits diese Werbeflachen auf eigenes
Risiko vermietet, so handelt es sich hierbei um eine steuerfreie Ver-
mogensverwaltung.

« Die entgeltliche Nutzung von Werbeflachen auf Sportkleidung
(z. B.Trikotwerbung) ist immer als steuerpflichtiger wirtschaftlicher
Geschaftsbetrieb zu behandeln. Ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher
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Geschaftsbetrieb liegt nicht vor, wenn ein 6rtliches Unternehmen
die Mannschaften nicht bezahlter Sportler eines Vereins mit Aus-
ristungsgegenstanden (Trikots, Schuhe) beschenkt, auf denen nur
der Hersteller erkennbar ist. Sind die unentgeltlich tiberlassenen Ge-
genstande jedoch mit Aufschriften versehen, die fiir den Geber
werben, liegen in Hohe des Sachwerts der Gegenstande steuerpflich-
tige Werbeeinnahmen vor.

Vereine konnen ihre steuerbeglinstigten Zwecke haufig nur dann ver-
folgen, wenn die dabei anfallenden Kosten zumindest teilweise durch
Sponsoren getragen werden. Das Sponsoring zeichnet sich dadurch

aus, dass sich der Zahlungsempfanger vertraglich zur Werbung furr den
Sponsor verpflichtet. Steuerbegtinstigte Vereine betatigen sich mit der
entgeltlichen Werbung flr Sponsoren grds. wirtschaftlich und unterlie-
gen daher insoweit der Besteuerung. Der Verein uberschreitet jedoch
den Rahmen der steuerfreien Vermogensverwaltung nicht, wenn er
dem Sponsor nur die Nutzung seines Namens in der Weise gestattet,
dass dieser selbst zu Werbezwecken auf seine Leistungen an den Verein
hinweist. Der Verein ist dagegen nicht mehr im Bereich der steuerfreien
Vermdgensverwaltung tatig, wenn er selbst z. B. auf Plakaten, Veranstal-
tungshinweisen, in Ausstellungskatalogen oder in anderer Weise auf
die Unterstiitzung durch einen Sponsor hinweist. Wird auf den Sponsor
unter Verwendung seines Namens, Emblems oder Logos hingewiesen,
ohne dass dieser Hinweis besonders hervorgehoben wird, begriindet das
Sponsoring keinen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb.

Die Beteiligung einer steuerbeglinstigten Kérperschaft an einer Kapi-
talgesellschaft ist grds. Vermogensverwaltung. Sie stellt jedoch einen
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb dar, wenn tatsach-
lich ein entscheidender Einfluss auf die laufende Geschaftsfiihrung der
Kapitalgesellschaft ausgetibt wird oder ein Fall der Betriebsaufspaltung
vorliegt. Besteht die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die selbst
ausschlief3lich Vermogensverwaltung betreibt, so liegt auch bei Einfluss-
nahme auf die Geschaftsflihrung kein wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb
vor. Dies gilt auch bei Beteiligung an einer steuerbegtinstigten Kapital-
gesellschaft. Die Grundsatze der Betriebsaufspaltung sind nicht anzu-
wenden, wenn sowohl das Betriebs- als auch das Besitzunternehmen
steuerbeglinstigt sind.

Eine Beteiligung, die nach § 57 Abs. 4 AO zur unmittelbaren Verfolgung

der eigenen steuerbegunstigten Zwecke an einer steuerbegiinstigten
Kapitalgesellschaft gehalten und verwaltet wird, ist dem ideellen Bereich
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zuzuordnen, wenn die steuerbeglinstigten Zwecke der Beteiligungsge-
sellschaft den eigenen steuerbeguinstigten Zwecken entspricht.

Im Ubrigen gilt auch hier der Tipp: Aufkommende Zweifelsfragen unbe-
dingt friihzeitig mit Ihrem Finanzamt klaren (s. unter1.4.4).

2.2.3 Steuerbegiinstigter Zweckbetrieb

Eine wirtschaftliche Betatigung des Vereins, die tiber die bloe Verwal-
tung des Vermogens hinausgeht, flhrt nicht zur teilweisen Steuerpflicht,
wenn es sich um einen Zweckbetrieb handelt. Nach § 65 AO liegt ein
Zweckbetrieb vor, wenn
+ ein wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb in seiner Gesamtausrichtung
dazu dient, die steuerbegiinstigten satzungsmaRigen Zwecke der
Korperschaft zu verwirklichen,
« die Zwecke nur durch einen solchen Geschaftsbetrieb erreicht wer-
den kénnen und
- der wirtschaftliche Geschaftsbetrieb zu nicht begiinstigten Betrie-
ben derselben oder ahnlicher Art nicht in groRerem Umfang in Wett-
bewerb tritt, als es bei der Erflillung der steuerbeglinstigten Zwecke
unvermeidbar ist.

Der Zweckbetrieb muss unmittelbar satzungsmalige Zwecke des Ver-
eins verwirklichen. Es genuigt nicht, wenn er dem Verein nur mittelbar
durch Abfiihrung seiner Ertrage dient.

Kraft ausdriicklicher gesetzlicher Regelung und unabhangig von den
Voraussetzungen des § 65 AO gehoren u. U. zu den beglnstigten Zweck-
betrieben:

« Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (§ 66 AO);
« Krankenhauser (§ 67 AO);
« sportliche Veranstaltungen (§ 67a AO);

+ Alten- und Pflegeheime, Kindergarten, Kinder-, Jugend- und
Studentenheime, Schullandheime und Jugendherbergen
(§ 68 Nr.1A0);

« Werkstatten fiir Behinderte (§ 68 Nr.3 AO);
« Einrichtungen der Blindenfursorge (§ 68 Nr. 4 AO);
 genehmigte Lotterien und Ausspielungen (§ 68 Nr. 6 AO);

« kulturelle Einrichtungen (wie z. B. Museen, Theater) und kulturelle
Veranstaltungen (wie z. B. Konzerte und Kunstausstellungen) -
§ 68 Nr.7A0 -
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« Volkshochschulen (§ 68 Nr. 8 AO) sowie

+ Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, deren Trager sich
uberwiegend aus Zuwendungen der 6ffentlichen Hand oder Dritter
oder aus der Vermogensverwaltung finanziert (§ 68 Nr. g AO).

Eine steuerbeglnstigte sportliche oder kulturelle Veranstaltung kann
auch dann vorliegen, wenn ein Sport- oder Kulturverein in Erfullung
seiner Satzungszwecke im Rahmen einer Veranstaltung einer anderen
Person oder Korperschaft eine sportliche Darbietung erbringt. Die Ver-
anstaltung, bei der die sportliche oder kulturelle Darbietung prasentiert
wird, braucht selbst keine steuerbeglinstigte Veranstaltung zu sein (z. B.
Darbietung eines Tanzsportclubs beim Juristenball).

Sportliche Veranstaltungen eines Vereins sind jedoch nur dann ein
Zweckbetrieb, wenn die Einnahmen einschlieRlich Umsatzsteuer aus al-
len sportlichen Veranstaltungen den Betrag von 50.000 € (bis 31.12.2025:
45.000 €) im Jahr nicht Gibersteigen. Ubersteigen die Einnahmen da-
gegen diese Zweckbetriebsgrenze, so liegt stets ein steuerpflichtiger
wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb vor. Zur Moglichkeit des Verzichts auf
die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze s. unter 2.2.5.

Zu beachten ist, dass der Verkauf von Speisen und Getranken anlasslich
sportlicher oder kultureller Veranstaltungen stets ein steuerpflichtiger
wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb ist. Dagegen konnen Mahlzeitendiens-
te (§ 68 Nr.1Buchstabe a AO) oder der Verkauf von Speisen und Getran-
ken an Schuler durch gemeinnitzige Forder- oder Mensavereine bei
diesen einen steuerbefreiten Zweckbetrieb begriinden.

2.2.4 Der steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetrieb

Ein Verein unterhalt einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb, wenn er eine nachhaltige, auf die Erzielung von
Einnahmen oder anderer wirtschaftlicher Vorteile gerichtete Tatigkeit
entfaltet, die weder Vermogensverwaltung darstellt noch die
Voraussetzungen eines Zweckbetriebs erfullt.

Der steuerbegunstigte Verein unterliegt nur mit seinen Einklinften aus
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben der Korperschaft-
und Gewerbesteuer. Der Verein muss nicht die Absicht haben, mit seinen
wirtschaftlichen Tatigkeiten Gewinn zu erzielen.

Nachhaltig ist eine Tatigkeit, wenn sie nicht nur einmal oder gelegent-
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lich ausgelibt wird, sondern auf Wiederholung angelegt ist und sich
dann auch tatsachlich wiederholt. Es reicht aus, wenn der allgemeine
Wille besteht, gleichartige oder dhnliche Handlungen bei sich bietender
Gelegenheit zu wiederholen. Wenn unter Ausnutzung derselben Gele-
genheit tatsachlich mehrere aufeinanderfolgende gleichartige Handlun-
gen erfolgen, kommt es auf die Wiederholungsabsicht nicht an. Bei einer
Mehrzahl von Handlungen aufgrund eines einmaligen Entschlusses liegt
ebenfalls eine nachhaltige Tatigkeit vor. Wenn ein Verein ein einzelnes
Fest veranstaltet, liegt z. B. wegen der hierbei anfallenden Vielzahl von
Umsatzen schon ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb
vor.

2.2.4.1 Besteuerungsgrenze

Steuerbeglinstigte Vereine werden mit ihren Uberschiissen aus steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben, die keine Zweckbetrie-
be sind, nach § 64 Abs. 3 AO nur zur Korperschaft- und Gewerbesteuer
herangezogen, wenn die leistungsbezogenen tatsachlichen Einnahmen
einschliellich Umsatzsteuer aus dem laufenden Geschaft dieser Betrie-
be insgesamt 50.000 € (bis 31.12.2025: 45.000 €) im Kalenderjahr oder
einem davon abweichenden Wirtschaftsjahr (sog. Besteuerungsgrenze)
ubersteigen. Die Ermittlung der Einnahmen bestimmt sich nach den
Grundsatzen der steuerlichen Gewinnermittlung. Dabei kommt es auf
den Zeitpunkt des tatsachlichen Zuflusses der Einnahmen an. Bei der
Gewinnermittlung durch Betriebsvermégensvergleich (§ 4 Abs. 1 EStG)
sind dagegen auch Forderungszugange als Ertrage zu erfassen.

Bei der Priifung, ob diese Besteuerungsgrenze tiberschritten wird, wer-
den die Einnahmen

+ imideellen Bereich (Zuwendungen),
« aus der steuerfreien Vermogensverwaltung und
+ aus Zweckbetrieben

nicht beruicksichtigt.

Liegen die Einnahmen aus den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schaftsbetrieben auch nur geringfligig tiber 50.000 €, unterliegen die
Einklinfte aus allen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrie-
ben der Kérperschaft- und Gewerbesteuer, nicht nur der die Besteue-
rungsgrenze Ubersteigende Betrag. Im Ubrigen bleibt jedoch die Steuer-
beglinstigung des Vereins erhalten.
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Beispiel:
Ein steuerbeguinstigter Musikverein hat folgende
Einnahmen:
« Mitgliedsbeitrage und Spenden 26.000 €
- Eintrittsgelder fir Konzerte 32.000 €
 Verkauf von Speisen und Getranken

bei den Konzerten 21.000 €
« Einnahmen aus selbst akquirierten

Anzeigen fir die Vereinszeitschrift 7.500 €

Priifung der Besteuerungsgrenze:

Die Mitgliedsbeitrage und Spenden sind dem

ideellen Bereich zuzuordnen und bei der

Prifung der Besteuerungsgrenze nicht zu

berticksichtigen. o€

Die Eintrittsgelder fiir Konzerte sind dem
Zweckbetriebsbereich zuzuordnen und bei

der Prifung der Besteuerungsgrenze nicht

zu bertcksichtigen. o€

Verkauf von Speisen und Getranken

(= wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb nach
§ 68 Nr.7,2. Halbsatz AO) 21.000 €

Werbeeinnahmen Vereinszeitschrift
(= wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb) 7.500 €
28.500 €

Da die Bruttoeinnahmen aus den wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieben insgesamt nur 28.500 € betragen, ist die
Besteuerungsgrenze nicht tberschritten und es fallt weder
Korperschaft- noch Gewerbesteuer an.
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2.2.4.2 Verluste des steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschiftsbetriebs

Gemeinnutzigkeitsrechtlich gebundene Mittel diirfen
nicht zum Ausgleich von (Dauer-)Verlusten eines steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs verwendet
werden (Mittelfehlverwendung).

Ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb muss zumindest
kostendeckend arbeiten. Er darf nicht dauerhaft Verluste erwirtschaften,
weil fir deren Ausgleich dann nur noch solche Mittel in Betracht kamen,
die gesetzlich fur die Verwendung zu steuerbegunstigten satzungs-
maligen Zwecken vorgesehen sind. Mit der Verwendung von gemein-
nutzigkeitsrechtlich gebundenen Mitteln des ideellen Vereinsbereichs
(insbesondere Mitgliedsbeitrage, Spenden, Zuschiisse), Ertragen aus

der Vermogensverwaltung oder Gewinnen aus Zweckbetrieben fir die
Abdeckung von Verlusten des wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs wird
grds. gegen das Gebot der Selbstlosigkeit verstoRen, was den Verlust der
Steuerbeglinstigung des Vereins zur Folge hat.

Fir die Frage, ob Verluste vorliegen, ist nicht auf das Ergebnis des
einzelnen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs, sondern auf das zusam-
mengefasste Ergebnis aller vom Verein unterhaltenen wirtschaftlichen
Geschaftsbetriebe (sog. einheitlicher steuerpflichtiger wirtschaftlicher
Geschéaftsbetrieb) abzustellen. Die Gewinne und Verluste der einzelnen
wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe sind somit zu verrechnen. Ergibt
sich danach noch ein Gewinn, ist der in dem einzelnen wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb angefallene Verlust gemeinnitzigkeitsrechtlich un-
schadlich. Verbleibt jedoch ein Verlust, ist eine Verwendung von Mitteln
des ideellen Bereichs fiir dessen Ausgleich nur dann nicht anzunehmen,
wenn dem ideellen Bereich in den sechs vorangegangenen Jahren Ge-
winne des einheitlichen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs in mindes-
tens gleicher Hohe zugefiihrt worden sind.

Ein nach ertragsteuerlichen Grundsatzen ermittelter Verlust eines
wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs kann auch dann fur die Gemeinnut-
zigkeit des Vereins unschadlich sein, wenn dieser Verlust auf Abschrei-
bungen von Wirtschaftsgiitern beruht, die zwar fiir den ideellen Bereich
angeschafft wurden, aber zur besseren Kapazitatsauslastung und
Mittelbeschaffung auch flr wirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden.
Entsprechendes gilt fuir Verluste, die durch andere Aufwendungen

(z. B. zeitweiser Einsatz von Personal des ideellen Bereichs in einem
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steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb gegen marktibli-
chen Lohn) entstehen.

Die Unschadlichkeit dieses Verlusts setzt aber Folgendes voraus:

 Der Verein verlangt fir die Leistungen des steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschaftsbetriebs marktibliche Preise.

+ InHinblick auf eine teilweise Nutzung fur einen steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb wurde kein groReres Wirtschafts-
gut (z. B. Gebaude) angeschafft oder hergestellt, als es fiir die steuer-
begunstigte Tatigkeit notwendig ist.

+ Der steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetrieb bildet keinen
eigenstandigen Sektor eines Gebaudes (z. B. Gaststattenbetrieb in
einer Sporthalle).

Der Ausgleich des Verlusts eines wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs mit
Mitteln des ideellen Bereichs kann schlieBlich auch dann fur die Steuer-
begiinstigung des Vereins unschadlich sein, wenn

« der Verlust auf einer Fehlkalkulation beruht,

« der Verein innerhalb von zwolf Monaten nach Ende des Wirtschafts-
jahrs,in dem der Verlust entstanden ist, dem ideellen Tatigkeitsbe-
reich wieder Mittel in entsprechender Hohe zuflhrt und

+ die zugefuhrten Mittel nicht aus Zweckbetrieben, aus dem Bereich
der Vermogensverwaltung, aus Beitragen oder aus anderen Zuwen-
dungen, die zur Forderung der steuerbeglinstigten Zwecke der Kor-
perschaft bestimmt sind, stammen.

Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetriebe werden von steuer-
beglinstigten Vereinen in der Regel unterhalten, um zusatzliche Mittel
zur Verwirklichung der steuerbegiinstigten Zwecke zu beschaffen. Bei
bereits langerer Zeit bestehenden Betrieben kann daher grds. unterstellt
werden, dass ein etwaiger Verlust auf einer Fehlkalkulation beruht.

Eine Sonderregelung gilt fir Anlaufverluste eines im Aufbau befindli-
chen neuen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs. In diesem Fall darf der
Verlust im Entstehungsjahr selbst dann mit gemeinnitzigkeitsrechtlich
gebundenen Mitteln ausgeglichen werden, wenn mit dem Anlaufverlust
zu rechnen war. Auch in diesem Fall muss der Verein aber in der Regel in-
nerhalb von drei Jahren nach dem Verlustentstehungsjahr dem ideellen
Bereich wieder Mittel in entsprechender Hohe zufiihren.

Eine fiir die Steuerbeglinstigung des Vereins unschadliche Mittelver-
wendung liegt auch vor, wenn dem wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb



Korperschaftsteuer

die erforderlichen Mittel durch die Aufnahme eines Darlehens zur
Verwendung im wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb (betriebliches Dar-
lehen) zugefiihrt werden; Gleiches gilt, wenn bereits in dem wirtschaft-
lichen Geschaftsbetrieb verwendete ideelle Mittel durch ein Darlehen,
das diesem Betrieb zugeordnet wird, innerhalb einer Frist von zwolf
Monaten nach dem Ende des Verlustentstehungsjahrs dem ideellen
Bereich zurtickgegeben werden. Voraussetzung fir die Unschadlichkeit
ist allerdings, dass Tilgung und Zinsen flir das Darlehen ausschlieRlich
aus Mitteln des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs
geleistet werden. Die Belastung von Vermdgen des ideellen Bereichs als
Sicherheit fiir ein betriebliches Darlehen (z. B. Grundschuld auf einem
Sporthallengrundstiick) fihrt grds. zu keiner anderen Beurteilung. Die
Eintragung einer Grundschuld, die an keine konkrete Forderung gebun-
den ist, bedeutet noch keine Verwendung des belasteten Vermogens fiir
den wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb.

Der Ausgleich von Verlusten durch daflir bestimmte Umlagen der
Mitglieder, durch zweckgebundene Spenden oder Zuschisse usw. ist
gemeinntzigkeitsrechtlich unschadlich. Derartige Zuwendungen
berechtigen den Zuwendungsgeber jedoch nicht zum Spendenabzug.
Zuwendungsbestatigungen flr steuerliche Zwecke durfen daher fir
diese Zuwendungen nicht erteilt werden.

Die vorstehenden Ausfuhrungen zu Verlusten des steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs gelten fur Verluste im Bereich der
Vermogensverwaltung entsprechend.

Beruhen Verluste und Gewinnminderungen in den einzelnen steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben auf der Beglinstigung
der Mitglieder oder auf unverhaltnismalig hohen Vergiitungen, sind
diese steuerrechtlich nicht anzuerkennen, so dass insoweit die oben
genannten Grundsatze nicht anzuwenden sind. In diesen Fallen ist die
Steuerbeglinstigung des Vereins aber deshalb gefahrdet, weil derartige
Beglnstigungen der Mitglieder oder Dritter gegen das Gebot der Selbst-
losigkeit verstofRen (s. unter 1.3.2).

2.2.4.3 Beispiele fiir steuerpflichtige wirtschaftliche
Geschiftsbetriebe
Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetriebe sind z. B.:
+ Vereinsgaststatten, Kantinen,
+ Verkauf von Speisen und Getranken, Kiosk, Getrankeautomaten,
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 Anzeigenwerbung,

+ Trikot- oder Bandenwerbung,

+ Verkauf von Sportartikeln,

+ Tanzveranstaltungen, Volks- und Schutzenfeste,
Veranstaltung von Basaren oder Strallenfesten,

sportliche Veranstaltungen, die keine Zweckbetriebe sind
(s.unter 2.2.5).

Altmaterialsammlungen, die von steuerbeglinstigten Vereinen zur
Beschaffung von Mitteln durch Verkauf des Materials durchgefihrt
werden, sind grds. ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschafts-
betrieb. Eine Altkleidersammlung ist deshalb kein steuerbeglins-
tigter Zweckbetrieb, auch wenn sie der Beschaffung von Mitteln fur
den Verein dient. Hierbei ist es unerheblich, ob die Mittelbeschaf-
fung als der Primar- oder Sekundarzweck der Sammlung anzusehen
ist. Der Einzelverkauf gesammelter Kleidungsstuicke in einer Klei-
derkammer als Einrichtung der Wohlfahrtspflege kann im Einzelfall
ein Zweckbetrieb i.S.d. § 66 AO sein. Dies setzt voraus, dass min-
destens zwei Drittel der Leistungen der Einrichtung hilfsbedurftigen
Personeni.S.d.§ 53 AO zugutekommen.

Zu weiteren Beispielen fur die Abgrenzung zwischen Vermogensverwal-

tung und steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben s. unter
2.2.2.

2.2.4.4 Gewinnermittlung bei Uberschreiten der
Besteuerungsgrenze

Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetriebe unterliegen mit ihren
Einklnften der Besteuerung, wenn deren Einnahmen die Besteuerungs-
grenze Ubersteigen. Die Ergebnisse aller steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschaftsbetriebe (Gewinne und Verluste) sind fur die Berechnung
der Korperschaft- und Gewerbesteuer zusammenzufassen.

Es gelten, wie fur jeden gewerblichen Unternehmer, die allgemeinen Ge-

winnermittlungsvorschriften. In der Regel genlgt fir die Gewinnermitt-
lung der wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe eine Uberschussermittlung.

Uberschussermittlung

Hierunter versteht man eine Gegenuiberstellung der Betriebseinnahmen
und Betriebsausgaben. Im Anhang (s. unter 16, Anlage 3) ist das Muster
einer vereinfachten Einnahmen-/Ausgabenrechnung enthalten (s. auch
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mf.sachsen-anhalt.de); dieses eignet sich fiir jeden kleineren Verein, der
gemeinnutzige, mildtatige oder kirchliche Zwecke verfolgt. Wenn Ein-
nahmen und Ausgaben jeweils mehrere steuerpflichtige wirtschaftliche
Geschaftsbetriebe betreffen, missen diese Betrage sachgerecht aufge-
teilt und fir jeden einzelnen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb eine Ge-
genuberstellung von Einnahmen und Ausgaben gefertigt werden. Das ist
unbedingt erforderlich, wenn fiir bestimmte steuerpflichtige wirtschaft-
liche Geschaftsbetriebe der Gewinn pauschal ermittelt wird (s. unten
,Pauschalierte Gewinnermittlung®) und fir andere nicht.

Steuerbeglinstigte Vereine, die insgesamt aus wirtschaftlichen Tatigkei-
ten —dies umfasst steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetriebe

und Zweckbetriebe nach §§ 65 bis 68 AO — weniger als 50.000 € Einnah-
men erzielen, mussen keine Abgrenzung und Aufteilung dahingehend
vornehmen, ob diese Einnahmen dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb oder einem Zweckbetrieb nach §§ 65 bis 68 AO zuzuord-
nen sind. Diese Zuordnungsverpflichtung ist ertragsteuerlich entbehrlich,
da bis zu dieser Freigrenze keine Ertragsbesteuerung stattfindet.

Ubersteigen die Einnahmen einschlieRlich Umsatzsteuer aus den wirt-
schaftlichen Geschaftsbetrieben insgesamt die Besteuerungsgrenze
von 50.000 € im Jahr, so ist zusatzlich zur Steuererklarung eine Einnah-
menuberschussrechnung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz
(amtlicher Vordruck ,Einnahmeniiberschussrechnung - Anlage EURY)
durch Datenferniibertragung (elektronisch) an die Finanzverwaltung zu
ubermitteln (§ 60 Abs. 4 EStDV). Einzutragen sind dort die zusammen-
gefassten Daten aller wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe.

Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufstellung einer Bilanz ist nur erforderlich, wenn nach dem zu-
sammengefassten Ergebnis aller steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschaftsbetriebe

+ der Umsatz 800.000 € im Kalenderjahr oder

« der Gewinn 80.000 € im Jahr Ubersteigt

« und das Finanzamt den Verein zur Buchfiihrung aufgefordert hat.
Der Verein hat in diesem Fall seinen Gewinn fiir alle steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe nach § 4 Abs. 1 EStG zu ermitteln (Be-
triebsvermogensvergleich). Daneben ist der Verein dazu verpflichtet, den
Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung nach amtlich

vorgeschriebenem Datensatz durch Datenferniibertragung zu ubermit-
teln (§ sb Abs.1EStG).
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Bei den meisten Vereinen dirften die o. g. Umsatz- und Gewinngrenzen
a_llerdings nicht erreicht werden, so dass es fiir diese Vereine bei der
Uberschussermittlung bleibt.

Einheitliche Gewinnermittlung

Der Gewinn/Verlust aus allen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schaftsbetrieben ist einheitlich zu ermitteln. Er ist das zusammengefass-
te Ergebnis aller steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe.
Die einheitliche Gewinnermittlung erfordert auch, dass das Ergebnis der
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe entweder durch
Einnahmeuberschussrechnung oder durch Betriebsvermogensvergleich
(Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung) ermittelt wird.

Betriebseinnahmen

Es sind alle Einnahmen, die im Rahmen der steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschaftsbetriebe anfallen, wie z. B. Eintrittsgelder, Einnahmen
aus dem Verkauf von Speisen und Getranken und Einnahmen aus Wer-
bung, zu erfassen.

Betriebsausgaben

Ausgaben, die durch die steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbe-
triebe veranlasst sind, wie z. B. Ausgaben flir Waren, Reparaturen, Perso-
nal, Telefon, Porto, betriebliche Steuern (z. B. Umsatz- und Grundsteuer)
sowie Zinsen fur Betriebsschulden, stellen Betriebsausgaben dar. Auch
AfA fur Gebdude und bewegliche Anlageglter sind nach den allgemei-
nen Bestimmungen des EStG abzugsfahig.

Fiktive Kosten, etwa fur die unentgeltliche Mitarbeit von Vereinsmitglie-
dern, sind keine Betriebsausgaben.

Die Ausgaben sind jeweils dem Tatigkeitsbereich zuzuordnen, in dem
sie angefallen sind. Handelt es sich um sog. gemischte Aufwendungen,
die durch verschiedene Tatigkeitsbereiche (z. B.einem steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb und einem Zweckbetrieb des Vereins)
verursacht wurden, ist eine Berticksichtigung bei der Gewinnermittlung
des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs nur zulassig,
wenn und soweit die Ausgaben ohne diesen Betrieb nicht bzw. nicht

in dieser Hohe angefallen waren. Ein anteiliger Abzug von gemischten
Aufwendungen im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb
ist jedoch dann moglich, wenn sich der auf diesen Bereich entfallende
Anteil nach objektiven und sachgerechten MaRstaben ermitteln lasst.
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Pauschalierte Gewinnermittlungen

Eine Pauschalierung dient der Vereinfachung und Erzielung sachgerech-
ter steuerlicher Ergebnisse in den Fallen, in denen es um die Zuordnung
gemischter Aufwendungen geht.

1. Fir Altmaterialsammlungen lasst § 64 Abs. 5 AO auf Antrag folgende
Form der Gewinnermittlung zu:

Bei Uberschreiten der Besteuerungsgrenze kann der Gewinn aus der
Verwertung unentgeltlich erworbenen Altmaterials auf3erhalb einer
standig dafiir vorgehaltenen Verkaufsstelle in Hohe des branchen-
ublichen Reingewinns geschatzt werden. Der Gewinn ist nach Ver-
waltungsregelung bei der Verwertung von Altpapier mit 5 % und bei
der Verwertung von anderem Altmaterial mit 20 % der Einnahmen
anzusetzen. Diese Regelung ist fiir Vereine besonders guinstig, weil hier
von den Einnahmen fiktiv die bei entsprechenden Gewerbetreibenden
anfallenden Lohne und sonstigen Betriebsausgaben abgesetzt werden.

2. Daneben ist eine pauschalierte Gewinnermittlung nach § 64 Abs. 6 AO

moglich fir

+ Werbemalnahmen, die im Zusammenhang mit der steuerbeglins-
tigten Tatigkeit des Vereins einschlief3lich der Zweckbetriebe fir
andere Unternehmen durchgefiihrt werden. Zu den beglnstigten
WerbemaRnahmen zahlen vor allem die Banden- oder Trikotwer-
bung bei denjenigen Sportveranstaltungen, die ein Zweckbetrieb
sind.

- Totalisatorbetriebe der Pferderennvereine

- die zweite Fraktionierungsstufe der Blutspendedienste.

Dabei kann der Besteuerung ein Gewinn in Hohe von 15 % der Einnahmen
zugrunde gelegt werden.

Bei Ansatz des pauschalen Gewinns konnen alle mit der wirtschaftlichen
Tatigkeit im Zusammenhang stehenden tatsachlichen Ausgaben nicht
zusatzlich abgezogen werden.

Die in den Bruttoeinnahmen ggf. enthaltene Umsatzsteuer gehort nicht
zu den maligeblichen Einnahmen i.S.d. § 64 Abs. 5 und 6 AO. Insoweit ist
eine Kiirzung vorzunehmen.

Wenn ein steuerbeguinstigter Verein auch steuerpflichtige wirtschaftliche
Geschaftsbetriebe unterhalt, fir die der Gewinn nicht pauschal ermittelt
wird, sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den

der Gewinnpauschalierung unterliegenden Geschaftsbetrieben geson-
dert aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind erforderlich, weil diese
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Ausgaben das Ergebnis der anderen steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschaftsbetriebe nicht mindern diirfen und die genaue Hohe der Einnah-
men als Grundlage zur Ermittlung des Gewinns benétigt wird.

2.2.5 Sonderregelungen fiir sportliche Veranstaltungen

Nach § 67a Abs.1AO sind sportliche Veranstaltungen grds. als steuerbe-
gunstigte Zweckbetriebe zu behandeln, wenn die Einnahmen einschlie3-
lich Umsatzsteuer insgesamt 50.000 € (bis 31.12.2025: 45.000 €) im Jahr
nicht Gbersteigen. In bestimmten Fallen kann es aber glinstiger sein,

auf die Anwendung dieser Zweckbetriebsgrenze zu verzichten und die
Besteuerung nach den allgemein furr wirtschaftliche Geschaftsbetriebe
geltenden Grundsatzen zu wahlen. Ob sportliche Veranstaltungen dann
als steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb zu behandeln sind
oder weiterhin als Zweckbetrieb gelten, richtet sich danach, ob an den
Veranstaltungen nur unbezahlte oder auch bezahlte Sportler teilgenom-
men haben. Kleine Vereine werden i.d. R. mit der Zweckbetriebsgrenze
»gut fahren“. Fiir groRere Vereine kann in Einzelfallen der Verzicht auf die
Zweckbetriebsgrenze nach § 67a Abs. 2 AO interessant sein.

Nachfolgend werden einige Grundzlige des § 67a AO mit Beispielen
dargestellt. Sofern Sie in Threm konkreten Fall noch Fragen haben, sollten
Sie diese mit lhrem Finanzamt oder einem Angehdrigen der steuerbera-
tenden Berufe abstimmen.

2.2.5.1 Unterschreiten der Zweckbetriebsgrenze

Sportliche Veranstaltungen von steuerbegtinstigten Sportvereinen sind
kraft ausdrucklicher Regelung des § 67a Abs.1AO ein steuerbeglinstigter
Zweckbetrieb, wenn die Einnahmen einschlieBlich Umsatzsteuer aus allen
sportlichen Veranstaltungen eines Kalenderjahres 50.000 € nicht uberstei-
gen. Zu den Einnahmen aus Sportveranstaltungen zahlen z. B. Eintrittsgel-
der, Start- oder Teilnahmegebuhren, Ablosezahlungen und Einnahmen aus
der Vergabe von Rundfunk- oder Fernsehtlbertragungsrechten.

Der Verkauf von Speisen und Getranken oder die Werbung gehdren nicht
zu den sportlichen Veranstaltungen. Insoweit handelt es sich stets um
steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetriebe.

Wird die Zweckbetriebsgrenze nicht tberschritten, kann ein steuerbe-
glinstigter Zweckbetrieb selbst dann vorliegen, wenn bezahlte Sportler an
sportlichen Veranstaltungen teilgenommen haben, es sei denn, der Verein
hat auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze verzichtet (zu diesem
Wahlrecht s. unten 2.2.5.3).



Korperschaftsteuer

Die Bezahlung von Sportlern darf aus den Mitteln des Zweckbetriebs
oder auch aus Mitteln des ideellen Bereichs (z. B. Spenden, Mitgliedsbei-
tragen) erfolgen. Durch die Bezahlung von Sportlern diirfen auch Dauer-
verluste entstehen, die aus dem ideellen Bereich ohne Gefahrdung der
Gemeinntzigkeit ausgeglichen werden (anders als bei Dauerverlusten
in steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben, s. unter 2.2.4.2).

Ein Verein darf den bezahlten Sport neben dem unbezahlten Sport nur
in untergeordnetem Umfang ohne Gefahrdung seiner Gemeinnitzigkeit
fordern (§ 58 Nr. 8 AQ)!

Beispiel:

Ein steuerbeguinstigter Sportverein hat folgende Bruttoeinnahmen:

- Mitgliedsbeitrage und Spenden 17.500 €
- Eintrittsgeld fur sportliche Veranstaltungen 17.500 €
- Ablosezahlungen fir die Abgabe von Sportlern 4.000 €
- Verkauf von Speisen und Getranken 11.000 €
- Werbeeinnahmen 7.500 €
Gesamteinnahmen 57.500 €

Steuerliche Behandlung:

Die Mitgliedsbeitrage und Spenden sind steuerfreie Einnahmen des
ideellen Bereichs.

Die Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen (Eintrittsgelder, Ablose-
zahlungen) betragen 21.500 €. Da diese Bruttoeinnahmen die Zweckbe-
triebsgrenze von 50.000 € nicht ubersteigen, sind die sportlichen Veran-
staltungen als ein (steuerbeglinstigter) Zweckbetrieb zu behandeln.

Der Verkauf von Speisen und Getranken sowie die Werbeeinnahmen
sind steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetriebe. Auch hier fallen
aber keine Korperschaft- und Gewerbesteuer an, weil die Einnahmen mit
18.500 € die Besteuerungsgrenze in Hohe von 50.000 € nicht liberstei-
gen.

2.2.5.2 Uberschreiten der Zweckbetriebsgrenze

Wenn die Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen die Zweckbe-
triebsgrenze von 50.000 € Ubersteigen, sind grds. alle sportlichen Veran-
staltungen eines Jahres ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschafts-
betrieb.
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Auch hierbei kommt es wiederum nicht darauf an, ob bezahlte oder nur
unbezahlte Sportler beteiligt waren.

Da bei Uberschreiten der Zweckbetriebsgrenze auch die allgemeine
Besteuerungsgrenze von 50.000 € flir wirtschaftliche Geschaftsbetriebe
nach § 64 Abs. 3 AO liberschritten ist, werden die sportlichen Veranstal-
tungen der Besteuerung unterworfen. Die sportlichen Veranstaltungen
werden zusammen mit ggf. bestehenden weiteren steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben nach § 64 Abs. 2 AO als ein steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb behandelt.

Als Folge dieser Regelung konnen Verluste aus sportlichen Veranstal-
tungen mit Gewinnen aus anderen steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieben verrechnet werden, so dass auch diese Regelung

u. U.fur den Verein glinstig sein kann. Allerdings ist Vorsicht geboten,
wenn der einheitliche steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetrieb
dauerhaft Verluste erwirtschaftet, die mit Mitteln des steuerbeglinstig-
ten Bereichs ausglichen werden miissen. Insoweit droht der Verlust der
Gemeinntzigkeit (s. unter 2.2.4.2). Unter Umstdnden kann in derartigen
Fallen der Verzicht auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze die
glinstigere Losung sein (s. unter 2.2.5.3).

Die Zweckbetriebsgrenze von 50.000 € besteht neben der Besteuerungs-
grenze von 50.000 € fir steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbe-
triebe. Das Zusammenwirken beider Grenzen soll im folgenden Beispiel
verdeutlicht werden:

Beispiel:
Die nachfolgenden steuerbeglinstigten Vereine erzielen Einnahmen aus
sportlichen Werbung und
Veranstaltungen Getrankeverkauf

Verein A 10.000 € 5.000 €

Verein B 26.000 € 25.000 €

Verein C 30.000 € 52.000 €

Verein D 55.000 € 2.500 €

Fir die sportlichen Veranstaltungen wird nicht nach § 67a Abs.2 und 3
AO auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze verzichtet.

Verein A: Die Zweckbetriebsgrenze wird nicht Uberschritten, so dass die
sportlichen Veranstaltungen einen Zweckbetrieb darstellen. Mogliche
Gewinne aus der Werbung und dem Getrankeverkauf unterliegen nicht
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der Korperschaft- und Gewerbesteuer, weil die Einnahmen aus diesen
Tatigkeiten nicht die Besteuerungsgrenze tiberschreiten.

Verein B: Wie beim Verein A. Da es sich bei den sportlichen Veranstal-
tungen um einen Zweckbetrieb handelt, ist es ohne Bedeutung, dass

die Einnahmen aus allen Betrieben zusammen héher sind als 50.000 €.
Gewinne aus der Werbung und dem Getrankeverkauf unterliegen wegen
Unterschreiten der Besteuerungsgrenze nicht der Kérperschaft- und
Gewerbesteuer.

Verein C: Die sportlichen Veranstaltungen sind ein Zweckbetrieb und
unterliegen deshalb nicht der Kérperschaft- und Gewerbesteuer. Die
Gesamteinnahmen aus der Werbung und dem Getrankeverkauf Gber-
steigen die Besteuerungsgrenze von 50.000 €. Sofern sich in dem Bereich
ein Gewinn ergibt, unterliegt dieser der Korperschaft- und Gewerbesteu-
er. Ergibt sich ein Verlust, kann dieser ggf. nach § 10d EStG zuriick- und
vorgetragen werden. Im Ubrigen ist Tz. 2.2.4.2 zu beachten.

Verein D: Die sportlichen Veranstaltungen sind ein steuerpflichtiger
wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb, weil die Zweckbetriebsgrenze uber-
schritten ist. Die Einnahmen aus den sportlichen Veranstaltungen, der
Werbung und dem Getrankeverkauf libersteigen die Besteuerungsgren-
ze. Sofern sich in dem Bereich ein Gewinn ergibt, unterliegt dieser der
Korperschaft- und Gewerbesteuer. Ergibt sich ein Verlust, kann dieser
ggf. nach § 10d EStG zurlick- und vorgetragen werden. Im Ubrigen ist Tz.
2.2.4.2 zu beachten.

2.2.5.3 Wahlirecht nach § 67a Abs. 2 AO

Nach § 67a Abs. 2 AO haben steuerbegtnstigte Sportvereine die Mog-
lichkeit, bis zur Unanfechtbarkeit des Korperschaftsteuerbescheids auf
die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze von 50.000 € aus sportlichen
Veranstaltungen zu verzichten. Bei Auslibung dieses Wahlrechts ist der
Verein flr mindestens fiinf Veranlagungszeitraume an diese Behandlung
gebunden.

Verzichtet der Verein auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze,
kommt es fiir die Beurteilung einer sportlichen Veranstaltung darauf an,
ob an ihr auch bezahlte Sportler oder ausschlieRlich unbezahlte Sportler
(Amateure) teilnehmen. Sportliche Veranstaltungen eines steuerbegiins-
tigten Sportvereins sind nach § 67a Abs. 3 AO im Falle des Verzichts auf
die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze - ungeachtet der Hohe der
Einnahmen oder Uberschisse dieser sportlichen Veranstaltungen - auch
weiterhin als Zweckbetrieb einzustufen, wenn
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+ kein Sportler des Vereins teilnimmt, der fur seine sportliche Betati-
gung oder flr die Benutzung seiner Person, seines Namens, seines
Bildes oder seiner sportlichen Betatigung zu Werbezwecken von dem
Verein oder einem Dritten Uber eine Aufwandsentschadigung hinaus
Vergltungen oder andere Vorteile erhdlt und

+ kein anderer Sportler teilnimmt, der fur die Teilnahme an der Veran-
staltung von dem Verein oder einem Dritten im Zusammenwirken
mit dem Verein tiber eine Aufwandsentschadigung hinaus Vergutun-
gen oder andere Vorteile erhalt.

Dagegen sind bei Verzicht auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze
Sportveranstaltungen, an denen (auch) ein oder mehrere bezahlte Sport-
ler teilnehmen, steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetriebe. Dies
gilt auch dann, wenn die Einnahmen aus diesen Veranstaltungen unter
50.000 € liegen.

So begriindet z. B. bereits die Zahlung eines Preisgelds, das uber die
Erstattung des tatsachlichen Aufwands hinausgeht, einen steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb.

Pauschale Zahlungen an einen Sportler des Vereins (nicht an vereins-
fremde Sportler) bis zu insgesamt 520 € je Monat im Jahresdurchschnitt
werden nach Verwaltungsregelung als flr die Zweckbetriebseigenschaft
unschadliche Aufwandsentschadigung behandelt. Werden hohere Auf-
wendungen erstattet, missen diese im Einzelnen nachgewiesen werden,
damit weiterhin ein Zweckbetrieb anzunehmen ist.

2.2.6 Aufbewahrungsfristen fiir Geschaftsunterlagen

Auch Vereine unterliegen den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.
Wie alle Steuerpflichtigen muss auch ein gemeinniitziger Verein seine
Geschaftsunterlagen mindestens fiir die folgenden Zeitraume auf-
bewahren:

Kassenbiicher,
Kontoauszlge,
Lohnbelege,
Sachkonten,
Buchungslisten, 10 Jahre
Inventare,
Vermogensaufstellungen,

Bilanzen / Uberschussermittlungen
u.a.Unterlagen
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Buchungsbelege wie z. B.

empfangene Rechnungen einschl. Gutschriften,
Zweitschriften aller ausgestellten Rechnungen
einschl. Gutschriften, 8 Jahre
Zweitschriften der ausgestellten
Zuwendungsbestatigungen,

sonstige Unterlagen, soweit sie fur die
Besteuerung von Bedeutung sind und keinen
Buchungsbeleg darstellen, wie z. B.

Geschaftsbriefe,
Mahnungen, 6 Jahre
Vertrage,
Vollmachten,
Versicherungspolicen

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die jewei-
lige Unterlage zuletzt bearbeitet worden ist.

2.3 Einkommens- und Steuerermittlung

2.3.1 Allgemeines

Der Korperschaftsteuersatz betragt nach § 23 Abs. 1 KStG - auch fiir Verei-
ne - 15 % (siehe 2.1). Bemessungsgrundlage fiir die Kérperschaftsteuer ist
das zu versteuernde Einkommen aller steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschéftsbetriebe (§ 64 Abs. 2 AO), das sich nach Verlustabzug und nach
Abzug des Freibetrags in Hohe von 5.000 € ergibt.

Dabei beglinstigt das Steuerrecht die Vereine in zweifacher Hinsicht.
Eine Korperschaftsteuer ergibt sich nur, wenn bzw. soweit

+ die Einnahmen einschlieBlich Umsatzsteuer aus allen steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben zusammen die Besteu-
erungsgrenze von 50.000 € (bis 31.12.2025: 45.000 €) nach
§ 64 Abs. 3 AO Ubersteigen (s. unter 2.2.4.1) und

- das steuerpflichtige Einkommen den nach § 24 KStG zu gewahren-
den Freibetrag von 5.000 € libersteigt.
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Beispiel:

Ein steuerbegtinstigter Sportverein hat im Jahr o1 aus mehreren sportli-
chen Veranstaltungen Einnahmen von 60.000 €. Er hat gegentber dem
Finanzamt nicht nach § 67a Abs. 2 AO auf die Anwendung der Zweckbe-
triebsgrenze verzichtet.

Der Verein erzielt folgende Einnahmen, Gewinne bzw. Verluste:

- Einnahmen aus Mitgliedsbeitragen und Spenden +44.000 €
- Verlust aus sportlichen Veranstaltungen - 45.000 €
- Gewinn aus Verkauf von Speisen und

Getranken bei sportlichen Veranstaltungen +17.500 €
- Gewinn aus Werbung +22.500 €

- Gewinn aus selbstbewirtschafteter Vereinsgaststatte ~ +14.000 €

Steuerliche Behandlung:

Die Mitgliedsbeitrage und Spenden sind steuerfreie Einnahmen des
ideellen Bereichs.

Bei den sportlichen Veranstaltungen, dem Verkauf von Speisen und Ge-
tranken, den Werbeeinnahmen und der selbstbewirtschafteten Vereins-
gaststatte handelt es sich um steuerpflichtige wirtschaftliche Geschafts-
betriebe, die nach § 64 Abs. 2 AO als ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher
Geschaftsbetrieb behandelt werden. Der steuerpflichtige Gewinn
betragt 9.000 €. Nach Abzug des Freibetrages in Hohe von 5.000 € ergibt
sich ein zu versteuerndes Einkommen von 4.000 €.

Die wegen Uberschreitens der Zweckbetriebsgrenze von 50.000 € erfol-
gende Behandlung der sportlichen Veranstaltungen als steuerpflichtiger
wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb wirkt sich in diesem Fall fiir den Verein
vorteilhaft aus. Er kann seine Verluste aus diesem Bereich mit den Ge-
winnen aus allen anderen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschafts-
betrieben verrechnen und so seine steuerliche Belastung erheblich
mindern.

Zusatzlich zur Kérperschaftsteuer wird ein Solidaritatszuschlag erhoben.
Der Solidaritatszuschlag betragt 5,5 % der festgesetzten Korperschaft-
steuer.

Neben der Steuererklarung ist eine Einnahmenuberschussrechnung
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz (amtlicher Vordruck ,Einnah-
menuberschussrechnung - Anlage EUR") durch Datenfernibertragung
(elektronisch) an die Finanzverwaltung zu tibermitteln (§ 60 Abs. 4
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EStDV), wenn die Einnahmen einschlieRlich Umsatzsteuer aus allen
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben 50.000 € im Jahr
ubersteigen (s.auch unter 2.2.4.4).

2.3.2 Beteiligung an Kapitalgesellschaften

Sofern der Verein an einer Korperschaft (z. B. an einer Kapitalgesellschaft)
zu mindestens 10 % beteiligt ist, unterliegen die Ertrage aus der Beteili-
gung an der Kapitalgesellschaft auch dann nicht der Kérperschaftsteuer,
wenn sie zu den Betriebseinnahmen eines steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschaftsbetriebs gehoren (§ 8b Abs.1KStG). In diesem Fall sind
jedoch 5 % dieser Ertrage als nicht abzugsfahige Betriebsausgaben zu
qualifizieren und dem Einkommen des Vereins hinzuzurechnen (§ 8b
Abs. 5 KStG).

Betragt die Beteiligung des Vereins an der Korperschaft dagegen weni-
ger als 10 %, unterliegen die Beteiligungsertrage in voller Hohe der Kor-
perschaftsteuer (§ 8b Abs. 4 KStG), wenn sie zu den Betriebseinnahmen
eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs gehéren.

Der Gewinn aus der VerdulRerung einer Beteiligung an einer Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft bleibt - unabhangig von der Hohe der
Beteiligung an der Kapitalgesellschaft - grds. auch dann auller Ansatz,
wenn die Beteiligung zu einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschéftsbetrieb gehort (§ 8b Abs. 2 KStG). Im Gegenzug sind Verluste
aus der VeraulRerung dieser Beteiligung oder Gewinnminderungen, die
im Zusammenhang mit der Beteiligung stehen, bei der Ermittlung des
Einkommens nicht zu beriicksichtigen (§ 8b Abs. 3 Satz 3 und 4 KStG).
Dartiber hinaus gelten 5 % des Gewinns aus der VerauRerung einer
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft als nicht abzugsfahige Betriebs-
ausgaben und sind daher dem Einkommen des Vereins hinzuzurechnen
(§ 8b Abs. 3 Satz 1 KStG).
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3 Gewerbesteuer

Gewerbesteuer wird beim steuerbegtinstigten Verein nur fir
steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetriebe erhoben.

Werden von einem steuerbeguinstigten Verein mehrere wirtschaftliche
Geschaftsbetriebe unterhalten, gelten diese als ein einheitlicher Ge-
werbebetrieb (§ 8 GewStDV). Auch hier ist die Besteuerungsgrenze von
50.000 € nach § 64 Abs. 3 AO zu beachten. Im Ubrigen s. unter 2.2.4.1.

Bemessungsgrundlage fur die Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag.
Gewerbeertrag ist der nach den Vorschriften des EStG oder des KStG zu
ermittelnde Gewinn aus dem (einheitlichen) Gewerbebetrieb, der bei der
Ermittlung des Einkommens fiir den dem Erhebungszeitraum entspre-
chenden Veranlagungszeitraum zu berticksichtigen ist, vermehrt um die
Hinzurechnungen nach § 8 GewStG und vermindert um Kiirzungen nach
§ 9 GewStG. Der Gewerbeertrag wird ggf. um einen Gewerbeverlust aus
Vorjahren gekiirzt (§ 10a GewStG).

Der Gewerbeertrag ist auf volle 100 € abzurunden (§ 11 Abs.1Satz 3
GewStG) und u. a. bei Vereinen um einen Freibetrag in Hohe von 5.000 €
hochstens jedoch in Hohe des abgerundeten Gewerbeertrags, zu kiirzen
(§ 11 Abs. 1 Nr. 2 GewStG).

Grundlage der Berechnung der Gewerbesteuer ist der sog. Messbetrag.
Dieser ist bei Vereinen durch Anwendung einer Steuermesszahl von 3,5 %
auf den nach Abrundung und Freibetrag verbleibenden Gewerbeertrag
zu errechnen (§ 11 Abs. 1 und 2 GewStG). Der Messbetrag wird auf der
Grundlage der Gewerbesteuererklarung durch das zustandige Finanz-
amt ermittelt.

Die Gewerbesteuer ergibt sich durch Anwendung eines Hebesatzes auf
den Steuermessbetrag. Die Festsetzung erfolgt von der hebeberechtig-

ten Gemeinde. Hebeberechtigte Gemeinde ist die Gemeinde, in der der

Verein die wirtschaftliche Tatigkeit ausubt.
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Die Ermittlung der Gewerbesteuer vollzieht sich nach dem folgenden
Schema:

Gewinn aus Gewerbebetrieb
+ Hinzurechnungen (§ 8 GewStG)
- Kirzungen (§ 9 GewStG)

= vorlaufiger Gewerbeertrag

- Gewerbeverlust (§ 10a GewStG)

= Gewerbeertrag (abgerundet auf volle 100 €)
- Freibetrag gemaR § 11 Abs.1 Nr. 2 GewStG

(maximal 5.000 €)

= malgebender Gewerbeertrag

x  Steuermesszahl (3,5%)

= Gewerbesteuermessbetrag
(wird vom Finanzamt festgestellt)

x Hebesatz der hebeberechtigten Gemeinde

= Gewerbesteuer (wird von der Gemeinde festgesetzt)
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4 Umsatzsteuer

4.1 Der Verein als Unternehmer

Wenn und soweit Vereine wie andere Wirtschaftsbeteiligte
Leistungen gegen Entgelt erbringen, unterliegen diese ebenfalls
der Umsatzbesteuerung.

Das gilt unabhangig davon, ob die Vereine die Voraussetzungen der
Steuerbegiinstigung erfiillen. Auch Vereine ohne Rechtspersonlichkeit
oder nichtrechtsfahige Zusammenschliisse von Vereinen kénnen eine
Unternehmereigenschaft besitzen. Das Umsatzsteuergesetz sieht keine
besonderen Steuerbefreiungen fur steuerbeguinstigte Vereine vor. Diese
kénnen allerdings neben den allgemein geltenden Vergiinstigungen (z. B.
fur Kleinunternehmer) eine besondere Vorsteuerpauschalierung

in Anspruch nehmen. AuRBerdem unterliegen die steuerbeglnstigten
Zwecken dienenden Umsatze dem ermaRigten Steuersatz von 7 %.

Vereine sind insoweit Unternehmer, als ihre Tatigkeit darauf
gerichtet ist, nachhaltig Lieferungen oder sonstige Leistungen
gegen Entgelt auszufiihren.

Nachhaltigkeit ist schon zu bejahen, wenn der Verein die Absicht hat,
entgeltliche Lieferungen oder sonstige Leistungen wiederholt zu erbrin-
gen.

Beispiel:
Ein Musikverein veranstaltet jedes Jahr ein Musikfest und erhebt dabei
Eintrittsgelder.

Fir die Frage der Unternehmereigenschaft kommt es nicht darauf an,

ob der Verein mit Gewinnerzielungsabsicht tatig wird. Ausreichend ist
bereits die Absicht, Einnahmen zu erzielen. Es kommt im Ubrigen auch
nicht darauf an, ob der Verein nur gegenlber seinen Mitgliedern oder

auch gegentber Dritten tatig wird.

Die gesamte unternehmerische Tatigkeit des Vereins bildet umsatzsteu-
errechtlich ein einziges Unternehmen. Landes-, Bezirks-, Ortsverbande
und ahnliche regionale Untergliederungen von GroRRvereinen

sind neben dem Hauptverein selbststandige Unternehmer, wenn sie
Uber eigene satzungsmaRige Organe (Vorstand, Mitgliederversamm-
lung) verfiigen und Uber diese auf Dauer nach auBen im eigenen
Namen auftreten sowie eine eigene Kassenfuihrung haben. Nicht
erforderlich ist, dass die regionalen Gliederungen neben dem Haupt-
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verein auch eine eigene Satzung haben.

Umsatzsteuerbare Umsatze konnen im Rahmen der wirtschaftlichen
Geschaftsbetriebe, der Zweckbetriebe und der vermogensverwaltenden
Tatigkeit ausgefuhrt werden.

Der Umsatzsteuer unterliegen z. B. folgende Umsatze:
« Warenverkauf einschlieRlich Altmaterial,
« Bewirtungsleistungen in Vereinsgaststatten oder Clubheimen,
- sportliche oder gesellige Veranstaltungen gegen Eintrittsgeld,
+ Werbung, Vermietung von Sportanlagen oder -geraten,
+ Lieferung von Festschriften und Sammlungsstiicken,
« Erteilung von Unterricht gegen Entgelt,

« Erlaubnis an andere Unternehmer, Waren zu verkaufen oder
Werbeflachen zu nutzen.

Soweit Vereine Einnahmen im Rahmen ihres eigentlichen
Gemeinntzigkeitsbereichs (ideelle Tatigkeit) erzielen, gehoren diese
zum nichtunternehmerischen Bereich und sind daher nicht umsatz-
steuerbar.

Hierzu zahlen z. B.

+ echte Mitgliedsbeitrage (also solche, die der Erfiillung der satzungs-
maRigen Gesamtbelange der Mitglieder dienen). Mitgliedsbeitrage
konnen auch als Entgelt fur steuerbare Umsatze anzusehen sein
(sog. unechte Mitgliedsbeitrage). Das ist dann der Fall, wenn sie
mit Leistungen in Zusammenhang stehen, die den Sonderbelangen
einzelner Mitglieder dienen (z. B. bei der Beratungstatigkeit eines
Mietervereins). Gleiches gilt fiir Teile von Mitgliedsbeitrdgen, wenn
ein Verein, weil er Sonderleistungen gegenuber allen Mitgliedern
erbringt, erhohte Mitgliedsbeitrage erhebt. Die formell als Mitglieds-
beitrage bezeichneten Beitrage enthalten dann neben dem ,echten®,
nicht der Umsatzsteuer unterliegenden Mitgliedsbeitrag, auch ein
der Umsatzsteuer unterliegendes Leistungsentgelt.

 Spenden,

- offentliche Zuschisse und Schenkungen.
Ein Zuschuss kann jedoch u. U. Entgelt fur eine Leistung des Ver-
eins an den Zuschussgeber oder einen Dritten sein und deshalb der
Umsatzsteuer unterliegen. Nur wenn der Zuschuss gezahlt wird,
ohne dass der Verein sich hierfiir zu einer Gegenleistung verpflichtet,
unterliegt er nicht der Umsatzsteuer. Auch sog. Hilfsgeschafte, die
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der Betrieb des nichtunternehmerischen Bereichs mit sich bringt

(z. B.der Verkauf von Gegenstanden, die im nichtunternehmerischen
Bereich eingesetzt waren), sind dem nichtunternehmerischen Be-
reich zuzuordnen.

Auch sog. unentgeltliche Wertabgaben kénnen
der Umsatzbesteuerung unterliegen.

Neben den entgeltlichen Lieferungen und sonstigen Leistungen unter-
liegen auch sog. unentgeltliche Wertabgaben der Umsatzbesteuerung.
Hierzu gehoren:

+ Die Entnahme von Gegenstanden (aus dem unternehmerischen Be-
reich) fliir Zwecke, die auerhalb des unternehmerischen Bereichs des
Vereins liegen, die unentgeltliche Zuwendung von Gegenstanden an
das Personal fiir dessen privaten Bedarf und andere unentgeltliche
Zuwendungen, ausgenommen Geschenke von geringem Wert und
Warenmuster flir Zwecke des unternehmerischen Bereichs. Voraus-
setzung fir die Besteuerung ist allerdings, dass die Gegenstande
zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben.

- Die Verwendung eines dem unternehmerischen Bereich des Vereins
zugeordneten Gegenstandes, der zum vollen oder teilweisen Vor-
steuerabzug berechtigt hat, flir Zwecke, die auBerhalb dieses Be-
reichs liegen.

+ Die unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung durch den
Verein flir Zwecke, die aullerhalb des unternehmerischen Bereichs
des Vereins liegen. Auch diese Leistungen fallen unter den Begriff der
unentgeltlichen Wertabgaben.

Die Lieferung von Gegenstanden oder die Erbringung von sonstigen Leis-
tungen, z. B. an die Mitglieder des Vereins, unterliegen deshalb u. U. auch
dann der Umsatzsteuer, wenn die Vereinsmitglieder hierfur kein Entgelt

entrichten.

4.2 Steuerfreie Umsitze (§ 4 UStG)

Bei Vereinen kommen Steuerbefreiungen insbesondere fiir folgende
Umsatze in Betracht:

+ Umsétze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz (Grundstiicksver-
aulerung) oder das Rennwett- und Lotteriegesetz fallen.

+ Vermietung und Verpachtung von Grundstiicken, Gebauden und
Raumen in Gebauden einschlieRlich der damit verbundenen ub-
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lichen Nebenleistungen wie z. B. Heizung und Wasser. Werden im
Rahmen einer Vermietung oder Verpachtung von Grundsticken auch
sog. Betriebsvorrichtungen mit vermietet, so ist die darauf entfallen-
de Miete oder Pacht ggf. steuerpflichtig. Wird die Vereinsgaststatte
einschliel3lich Einrichtung tberlassen, kommt es fiir die Annahme
einer steuerfreien Vermietung oder einer steuerpflichtigen sonstigen
Leistung darauf an, welche der Einzelleistungen pragend ist.

Werden dagegen Sportanlagen vermietet (z. B. Schwimmbader,
Schiel3stande, Kegelbahnen, Tennishallen, Golfplatze, Squashhallen,
Turnhallen), ist eine einheitliche Leistung eigener Art anzunehmen,
die vollstandig der Umsatzsteuer unterliegt. In diesen Fallen wird
nicht zwischen steuerfreier Grundstiicksvermietung und steuer-
pflichtiger Uberlassung von Betriebsvorrichtungen unterschieden.

+ Durchfiihrung bestimmter Veranstaltungen oder Gewahrung
bestimmter Leistungen auf kulturellem, sportlichem oder erzieheri-
schem Gebiet (z. B. wissenschaftliche Vortrage, Erteilung von Mu-
sik- oder Sportunterricht, gleichglltig ob flr Vereinsmitglieder oder
nicht).

4.3 Steuersitze (§ 12 UStG)

Steuerpflichtige Umsatze von steuerbeglinstigten Vereinen konnen
dem ermaligten Steuersatz von 7 % unterliegen, wenn diese Umsatze
im Rahmen der Vermogensverwaltung oder im Rahmen eines Zweck-
betriebs ausgeflihrt werden. Dient ein Zweckbetrieb allerdings in erster
Linie der Erzielung zusatzlicher Einnahmen und tritt der Verein damit in
unmittelbaren Wettbewerb zu Unternehmern, deren gleichartige Leis-
tungen dem Regelsteuersatz unterliegen, ist der Regelsteuersatz auch
auf die Leistungen des Zweckbetriebs anzuwenden. Werden die Umsatze
im Rahmen eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs
erzielt, betragt die Umsatzsteuer grds. 19 %, soweit nicht einer der tbri-
gen ErmaRigungstatbestande des § 12 Abs. 2 UStG erfullt ist.

Bestimmte im UStG genau bezeichnete Umsatze unterwirft das UStG
allerdings immer dem ermaRigten Steuersatz von 7 %. Dem ermaRigten
Steuersatz unterliegen auch die Umsatze einer Gemeinschaft mehrerer
Vereine, sofern bei keinem der Mitgliedsvereine ein steuerpflichtiger
wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb entstiinde, wenn er die anteiligen
Umsatze selbst ausfiuihren wiirde.

Mit 7 % zu versteuern sind z. B. die Lieferungen (einschlieRlich unent-
geltlicher Wertabgaben), die innergemeinschaftlichen Erwerbe und auch
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die Vermietung von Gegenstanden, die in der Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 Nr.1
und 2 des UStG aufgefiihrt sind (z. B. lebende Tiere, Biicher, Zeitungen
und andere Erzeugnisse des graphischen Gewerbes). Ermafigt besteu-
ert werden auBerdem z. B. die Aufzucht und das Halten von Vieh, die
Anzucht von Pflanzen, die Teilnahme an Leistungsprufungen fur Tiere,
Theatervorfiihrungen, Konzerte, Museen, die Umsatze von Schwimmba-
dern sowie die Verabreichung von Heilbadern.

Fur die Zeitraume vom 01.07.2020 bis 31.12.2023 sowie ab dem 01.01.2026
unterliegen auch Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen

(z.B.in einer selbstbewirtschafteten Vereinsgaststatte) der ermalRigten
Besteuerung.

Die Umsatzsteuer wird durch Anwendung des jeweiligen Steuersatzes
auf die Bemessungsgrundlage errechnet. Bei entgeltlichen Lieferungen
und sonstigen Leistungen stellt grds. das Nettoentgelt die Bemessungs-
grundlage dar. Ist fur eine Lieferung oder Leistung nicht das Nettoent-
gelt, sondern der Bruttopreis vereinbart worden, ist die Bemessungs-
grundlage durch Herausrechnen der Umsatzsteuer zu ermitteln. Dies
geschieht bei einem Steuersatz von 7 % mit dem Faktor 7/107 und bei
einem Steuersatz von 19 % mit dem Faktor 19/119.

4.4 \Vorsteuerabzug (§ 15 UStG)

Von der errechneten Umsatzsteuer konnen die in Eingangsrechnungen
gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrage als Vorsteuer abge-
zogen werden, wenn diese Einkdufe bzw. in Anspruch genommenen
Leistungen den unternehmerischen Bereich des Vereins betreffen. Da-
gegen ist ein Vorsteuerabzug ausgeschlossen, wenn Gegenstande oder
Leistungen flr den nichtunternehmerischen Bereich angeschafft werden
oder die bezogenen Gegenstande oder Leistungen der Ausfiihrung steu-
erfreier Umsatze dienen. Der Vorsteuerabzug entfallt dartiber hinaus,
wenn der Verein unter die Kleinunternehmerregelung fallt. Auch Klein-
unternehmer erbringen steuerfreie Umsatze (Neuregelung der Klein-
unternehmerregelung ab 01.01.2025). Stehen Vorsteuerbetrage teils mit
steuerfreien, teils mit steuerpflichtigen Umsdtzen in Zusammenhang,
ist nur der Teil der Vorsteuerbetrdge, der den steuerpflichtigen Umsatzen
zuzuordnen ist, abziehbar. Die Aufteilung ist nach der wirtschaftlichen
Zuordnung der Eingangsleistung vorzunehmen.

Die Vorsteuer ist der auf der Rechnung gesondert ausgewiesene Um-

satzsteuerbetrag. Fehlt diese Angabe, ist aber der Steuersatz angegeben,
so kann bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 250 € nicht Ubersteigt, die
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Vorsteuer aus dem Rechnungsbetrag herausgerechnet werden (je nach
Steuersatz mit 7/107,19/119). Ist - bei hoheren Rechnungsbetragen - der
Umsatzsteuerbetrag nicht gesondert ausgewiesen, muss der Verein eine
Rechnung mit ordnungsgemafliem Steuerausweis verlangen, wenn er in
den Genuss des Vorsteuerabzugs kommen will.

Aus Vereinfachungsgriinden kénnen steuerbegtinstigte Vereine die Vor-
steuer flir das ganze Unternehmen pauschal mit 7 % des steuerpflichti-
gen Nettoumsatzes berechnen, wenn der steuerpflichtige Nettoumsatz
im Vorjahr 50.000 € (bis 31.12.2025: 45.000 €) nicht Uberschritten hat. Die
Anwendung der Vorsteuerpauschalierung ist dem Finanzamt gegentiber
bis zum 10.Tag nach Ablauf des ersten Voranmeldungszeitraums eines
Kalenderjahres zu erklaren (§ 23a UStG). Der Verein ist an diese pauschale
Ermittlung mindestens flinf Jahre gebunden, es sei denn, die Umsatz-
grenze von 50.000 € (bis 31.12.2025: 45.000 €) wird Uiberschritten.

Die Pauschalierung hat den Vorteil, dass die Vorsteuer nicht mehr aus
jeder einzelnen Rechnung herausgerechnet werden muss. Nachteile kon-
nen sich flr den Verein jedoch ergeben, wenn die tatsachlich angefallene
Vorsteuer hoher ware als die pauschalierte. Dies kann beispielsweise bei
Bau- oder AnschaffungsmaRnahmen groBeren Umfangs eintreten.

4.5 Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG)

Fir viele Vereine wird die Kleinunternehmerregelung
zur Anwendung kommen.

Nach dieser Regelung sind die vom Verein erbrachten Umsatze steuer-
frei, wenn der Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr

25.000 € nicht tberstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr100.000 €
nicht Gbersteigt. Bereits der Umsatz, mit dem die Grenze von 100.000 €
Uberschritten wird, ist nicht mehr nach § 19 Abs. 1 UStG steuerfrei.

Nimmt der Verein seine unternehmerische Tatigkeit im Laufe eines
Kalenderjahres neu auf, ist in diesem Fall allein auf den tatsachlichen
inlandischen Gesamtumsatz des laufenden Kalenderjahres abzustellen.
Im Jahr der Aufnahme der Tatigkeit gilt statt der Grenze von 100.000 €
die Grenze von 25.000 €. Bei Uberschreiten dieser Grenze ist der Umsatz,
mit dem diese Grenze Uberschritten wird, und alle darauf folgenden
Umsatze steuerpflichtig.

Der Gesamtumsatz ist nach den tatsachlich vereinnahmten Entgelten zu
berechnen.
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Der Verein kann auch in anderen europdischen Mitgliedstaaten steuer-
freie Umsatze als Kleinunternehmer erbringen. Dazu ist eine entspre-
chende Registrierung beim BZSt notwendig.

Der unter die Kleinunternehmerregelung fallende Verein darf keine Um-
satzsteuer gesondert in Rechnung stellen, hat aber auch keinen Vorsteu-
erabzug.

Auch wenn der Verein flr die von ihm erbrachten Leistungen die
Kleinunternehmerregelung anwendet, bleibt er zur Abfiihrung von
Umsatzsteuer verpflichtet, wenn er diese fur innergemeinschaftliche
Erwerbe oder fur bestimmte an ihn erbrachte Leistungen, bei denen die
Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfanger lbergeht, schuldet.

Der Verein kann auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung
gegenlber dem Finanzamt verzichten (Option). Die Besteuerung erfolgt
dann nach den allgemeinen Regelungen. An seine Verzichtserklarung ist
der Verein fir mindestens flnf Jahre gebunden. Ein Verzicht kann fir den
Verein sinnvoll sein, wenn sich z. B.infolge hoher Investitionen und damit
verbundener hoher Vorsteuern Erstattungsanspriiche gegenuber dem
Finanzamt ergeben.

4.6 Steuer nach vereinnahmten Entgelten (§ 20 UStG)

Das Entstehen und die Hohe der Umsatzsteuer sind grds. nicht davon
abhangig, ob und ggf. in welcher Hohe das fir die Leistung vereinbarte
Entgelt bereits vereinnahmt worden ist. Die Steuer entsteht bereits mit
Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistungen ausgefuhrt
worden sind.

Fir kleinere Unternehmer besteht die Moglichkeit, zur sog. Ist-Versteu-
erung zu optieren. Das Finanzamt kann gemaR § 20 Satz 1 Nr.1 UStG
auf Antrag gestatten, dass ein Unternehmer, dessen Gesamtumsatz im
vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 800.000 € betragen hat,
die Steuer nicht nach den vereinbarten Entgelten, sondern nach den
vereinnahmten Entgelten berechnet.

Die Umsatzsteuer entsteht bei dieser Besteuerungsform abweichend
vom gesetzlichen Regelfall erst mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums,
in dem das Entgelt vereinnahmt worden ist.
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4.7 Aufzeichnungspflichten

Der Verein ist verpflichtet, die steuerpflichtigen Umsatze - getrennt nach
Steuersatzen - und steuerfreien Umsatze, unentgeltlichen Wertabga-
ben, innergemeinschaftlichen Erwerbe sowie die Umsatze, fiir die er

die Steuer wegen des Ubergangs der Steuerschuldnerschaft auf ihn als
Leistungsempfanger schuldet, aufzuzeichnen. Ebenfalls aufzuzeichnen
sind die Eingangsumsatze und Vorsteuerbetrage. Bei Kleinunternehmern
entfallt die Aufzeichnung der Eingangsumsatze und der Vorsteuerbetra-
ge, weil bei diesen der Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist. Die Aufzeich-
nung der Eingangsumsatze und der Vorsteuerbetrage entfallt auRerdem,
wenn der Verein die Vorsteuer pauschal ermittelt.

4.8 Voranmeldungen / Steuererkldrungen

Der unternehmerisch tatige Verein hat bis zum 10.Tag nach Ablauf jedes
Voranmeldungszeitraums die Steuer (Umsatzsteuer abziiglich Vorsteu-
er) beim zustandigen Finanzamt anzumelden (Voranmeldung) und zu
entrichten.

Voranmeldungszeitraum ist grds. das Kalendervierteljahr. Betragt die
Steuer flr das vorangegangene Kalenderjahr mehr als 9.000 €, ist der
Kalendermonat Voranmeldungszeitraum. Bei einer Steuer von nicht
mehr als 2.000 € im vorangegangenen Kalenderjahr kann das Finanzamt
den Verein von der Abgabe von Voranmeldungen und der Entrichtung
der Vorauszahlungen befreien. Wird die unternehmerische Tatigkeit

neu aufgenommen, ist im laufenden und im folgenden Kalenderjahr
unabhangig von der Hohe der Steuer der Kalendermonat der Voran-
meldungszeitraum. Diese Pflicht zur monatlichen Ubermittlung von
Umsatzsteuer-Voranmeldungen in Neugriindungsfallen ist fur die
Besteuerungszeitraume 2021 bis 2026 ausgesetzt worden. Der Voranmel-
dungszeitraum richtet sich wahrend dieser Zeit nach der voraussichtli-
chen Steuer des laufenden Kalenderjahres.

Der Verein kann anstelle des Kalendervierteljahrs den Kalendermonat
als Voranmeldungszeitraum wahlen, wenn sich fur das vorangegangene
Kalenderjahr ein Uberschuss zu seinen Gunsten von mehr als 9.000 €
ergibt. In diesem Fall ist bis zum 10.02. des laufenden Kalenderjahrs eine
Voranmeldung fur den ersten Kalendermonat abzugeben. Die Auslibung
dieses Wahlrechts bindet den Verein fiir dieses Kalenderjahr.

Auf Antrag verlangert das Finanzamt dem Unternehmer die Fristen fir
die Abgabe der Voranmeldungen um einen Monat (sog. Dauerfristver-
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langerung). Ist der Verein zur monatlichen Abgabe von Voranmeldungen
verpflichtet, wird die Dauerfristverlangerung nur gewahrt, wenn der
Verein eine Sondervorauszahlung (1/11 der Summe der Vorauszahlungen
flir das vorangegangene Kalenderjahr) leistet.

Der Verein hat unabhangig davon, ob bzw. fir welchen Zeitraum er Vor-
anmeldungen abzugeben hat, grds. bis zum 31.07. des folgenden Kalen-
derjahrs eine Umsatzsteuererklarung fir das Kalenderjahr abzugeben, in
der er die zu entrichtende Steuer oder den Uberschuss, der sich zu seinen
Gunsten ergibt, selbst zu berechnen hat.

Sowohl die Voranmeldungen als auch die Umsatzsteuererklarungen

fuir das Kalenderjahr sind dem Finanzamt grds. elektronisch (per Inter-
net) zu Ubermitteln. Die Finanzverwaltung stellt hierflir das kostenlose
Programm , Mein ELSTER" (www.elster.de) zur Verfiigung. Verfligt ein
Verein nicht Uber die technischen Voraussetzungen fir die elektronische
Abgabe und ist ihm die Schaffung dieser Voraussetzungen auch nicht
zuzumuten, kann das Finanzamt auf Antrag zulassen, dass die Voran-
meldungen und Umsatzsteuererklarungen weiterhin in herkommlicher
Form abgegeben werden. Vordrucke kann der Verein beim Finanzamt
erhalten.

4.9 Innergemeinschaftlicher Erwerb

Ein innergemeinschaftlicher Erwerb liegt vor, wenn der Verein einen
Gegenstand aus einem anderen EU-Mitgliedstaat erwirbt und
der erworbene Gegenstand in das Inland gelangt.

Auch der innergemeinschaftliche Erwerb unterliegt der Umsatzsteuer.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Transport durch den Lieferer
oder den Erwerber veranlasst wird. Zur Besteuerung des innergemein-
schaftlichen Erwerbs sind neben Unternehmen, die den Gegenstand fur
ihr Unternehmen erwerben, auch juristische Personen verpflichtet, die
nicht Unternehmer sind oder die den Gegenstand nicht fir ihr Unter-
nehmen erwerben. Vereine konnen daher sowohl mit ihrem unterneh-
merischen Bereich als auch mit ihrem ideellen Bereich der Pflicht zur
Erwerbsbesteuerung unterliegen.

Soweit ein rechtsfahiger Verein fiir seinen nichtunternehmerischen Be-
reich einen Gegenstand innergemeinschaftlich erwirbt, ist die Erwerbs-
besteuerung nur durchzufihren, wenn

« essich bei dem erworbenen Gegenstand um ein neues Fahrzeug
oder um verbrauchsteuerpflichtige Waren (Mineraldl, Alkohol, alko-
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holische Getranke und Tabakwaren) handelt oder

der Gesamtbetrag der Entgelte flir innergemeinschaftliche Erwerbe
den Betrag von 12.500 € entweder im vorangegangenen Kalenderjahr
uberstiegen hat oder im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich
ubersteigen wird (Erwerbsschwelle) oder

« derVerein auf die Anwendung der Erwerbsschwelle verzichtet hat.

Soweit die Erwerbsschwelle nicht erreicht wird, erfolgt die Umsatzbe-
steuerung durch den VerdulRerer in dessen EU-Mitgliedstaat.

Beispiel:

Ein nicht gemeinnutziger Segelflug-Club e.V.in Magdeburg kauft bei ei-
nem franzosischen Hersteller ein Segelflugzeug zum Preis von 30.000 €
netto. Das Flugzeug wird anschliellend von Frankreich nach Magdeburg
uberfihrt.

Steuerliche Beurteilung:

Der Verein hat den Erwerb des Flugzeugs in Deutschland mit 19 % (=
5.700 €) nur zu besteuern, wenn eine der drei vorgenannten Vorausset-
zungen erflllt ist.

Hinweis:

Der Verein hat wegen des Erwerbs auch dann eine Voranmeldung (fiir
den Voranmeldungszeitraum, in dem die Steuer fuir den Umsatz zu

erkldren ist) und eine Steuererklarung abzugeben, wenn er auRer diesem
Erwerb keine weiteren Umsatze getatigt hat.

Auf Einzelheiten im Zusammenhang mit dem innergemeinschaftlichen
Handel kann im Rahmen dieser Broschire nicht eingegangen werden. Im
Bedarfsfall sollte hierzu der Steuerberater oder das zustandige Finanz-
amt um Auskunft gebeten werden.

4.10 Ubergang der Steuerschuldnerschaft auf den
Verein (§ 13b UStG)

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Steuerschuldnerschaft
fur bezogene Leistungen auf den Verein Gbergehen.

Vereine konnen auch dann Umsatzsteuer schulden, wenn sie von
anderen Unternehmern Leistungen beziehen. Fiir den Verein bedeutet
der Ubergang der Steuerschuldnerschaft, dass er die fur die Leistungen
entstandene Umsatzsteuer selbst zu berechnen und an das fir ihn
zustandige Finanzamt abzuflihren hat. Bezieht der Verein die Leistungen
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flr seinen unternehmerischen Bereich, steht ihm grds. das Recht auf
Vorsteuerabzug zu (s. unter 4.4).

Die Steuerschuldnerschaft geht nur bei bestimmten vom Verein bezoge-
nen Lieferungen und sonstigen Leistungen auf den Verein Uber und auch
nur dann, wenn diese Lieferungen und sonstigen Leistungen in Deutsch-
land steuerpflichtig sind.

Ein Ubergang der Steuerschuldnerschaft kommt insbesondere dann in
Betracht, wenn der Verein Grundstiicke fiir sein Unternehmen erwirbt
oder Werklieferungen oder sonstige Leistungen eines nicht in Deutsch-
land ansadssigen Unternehmers bezieht (sowohl fiir den unternehmeri-
schen als auch fiir den nichtunternehmerischen Bereich). In derartigen
Fallen sollte sich der Verein zur Priifung des Ubergangs der Steuer-
schuldnerschaft an einen Steuerberater oder das zustandige Finanzamt
wenden.
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5 Kapitalertragsteuer

Bei Einnahmen aus Kapitalvermogen eines Vereins (wie z. B. Dividenden
aus Aktien, Zinsen aus Sparguthaben oder aus festverzinslichen Wert-
papieren, Gewinne aus Termingeschaften oder aus der VerauBerung von
Kapitalanlagen) wird die Kérperschaftsteuer grds. durch Steuerabzug
vom Kapitalertrag in Hohe von 25 % (sog. Abgeltungsteuer) erhoben. Der
Steuerabzug ist von der auszahlenden Stelle (z. B. vom Kreditinstitut)
bzw.vom Schuldner der Kapitalertrage einzubehalten. Eine Steuerbe-
scheinigung wird grds. nur auf Verlangen des Vereins ausgestellt.

Vereine konnen unter bestimmten Voraussetzungen den Steuerabzug
vermeiden. Die Voraussetzungen sind unterschiedlich und davon abhan-
gig, ob der Verein von der Korperschaftsteuer befreit ist oder nicht.

5.1 Kapitalertrige eines nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
steuerbegiinstigten Vereins

Bezieht ein nach § 5 Abs.1 Nr. 9 KStG steuerbeglinstigter Verein be-
stimmte Kapitalertrage (z. B. Zinsen aus Sparguthaben), die seinem steu-
erbeglinstigten Bereich zuzuordnen sind (die Ertrage fallen im Bereich
der Vermogensverwaltung oder einem steuerbeglinstigten Zweckbetrieb
und nicht in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb
an), kann der Steuerabzug vermieden werden, wenn der Verein dem zum
Steuerabzug Verpflichteten (z. B. Kreditinstitut) eine sog. NV (Nichtver-
anlagungs) -Bescheinigung (NV 2 B-Bescheinigung) vorlegt (§ 44a Abs. 4
und 7 EStG). Einschrankungen bei der Abstandnahme vom Steuerabzug
kénnen sich fur Dividendenertrage aus Aktien ergeben.

Die NV-Bescheinigung wird auf Antrag vom zustandigen Finanzamt
ausgestellt. Die Gultigkeitsdauer der Bescheinigung ist grds. auf drei
Jahre begrenzt, es sollte deshalb rechtzeitig vor deren Ablauf eine neue
beantragt werden.

Anstelle der NV-Bescheinigung kann der Verein dem Kreditinstitut fur
die Abstandnahme vom Steuerabzug auch eine Kopie des zuletzt erteil-
ten sog. Kérperschaftsteuer-Freistellungsbescheids, der fiir einen nicht
langer als flinf Jahre zurlickliegenden Veranlagungszeitraum vor dem
Veranlagungszeitraum des Zuflusses erteilt worden ist, vorlegen. Die
Vorlage des Korperschaftsteuer-Freistellungsbescheids ist nicht zuldssig,
wenn die Ertrage in einem wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb, fir den die
Befreiung von der Kérperschaftsteuer ausgeschlossen ist, anfallen.
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Unterhalt der Verein einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschafts-
betrieb, bei dem die Besteuerungsgrenze nach § 64 Abs. 3 AO (s. unter
2.2.4.1) und der Freibetrag nach § 24 KStG (s. unter 2.3) iiberschritten sind,
ist der Verein jahrlich zur Kérperschaftsteuer zu veranlagen. Die Steuer-
befreiung fir den steuerbegtinstigten Bereich wird dabei in Form einer
Anlage zum Korperschaftsteuerbescheid bescheinigt. In diesen Fallen
kann der Verein fur Kapitalertrage, die dem steuerbeglinstigten Bereich
zuzuordnen sind, dem zum Steuerabzug Verpflichteten die Anlage zum
Korperschaftsteuerbescheid vorlegen. Damit ist eine Abstandnahme
vom Kapitalertragsteuerabzug bis zum Ablauf des dritten Kalenderjahrs,
das auf das Kalenderjahr folgt, fiir das der Kérperschaftsteuerbescheid
erteilt wurde, fiir die Kapitalertrage zulassig, die im steuerbegunstigten
Bereich angefallen sind. Der Verein hat dem zum Steuerabzug Verpflich-
teten in Schriftform mitzuteilen, ob die Kapitalertrage im steuerfreien
oder steuerpflichtigen Bereich angefallen sind.

Hat der Verein einen Feststellungsbescheid nach § 60a AO erhalten,
dessen Erteilung nicht langer als drei Kalenderjahre zurtickliegt, kann der
zum Steuerabzug Verpflichtete (z. B. das Kreditinstitut) bei Vorlage dieses
Feststellungsbescheids ebenfalls vom Steuerabzug absehen. Endet diese
Drei-Jahresfrist unterjahrig, kann eine Abstandnahme vom Steuerabzug
nur fur das Kalenderjahr erfolgen, in dem die zuvor genannten Voraus-
setzungen ganzjahrig erfillt waren. Wird ein Feststellungbescheid nach
§ 60a AO unterjahrig erteilt, kann er mit Wirkung ab dem o1.01. des be-
treffenden Kalenderjahrs angewendet werden. Auch im Fall der Vorlage
eines Feststellungsbescheids nach § 60a AO kénnen sich Einschrankun-
gen bei der Abstandnahme vom Steuerabzug fiir Dividendenertrage aus
Aktien ergeben.

Bezieht ein Verein Dividendenertrage aus Aktien, ist eine Abstand-
nahme vom Steuerabzug mittels NV-Bescheinigung bzw. Vorlage eines
Feststellungsbescheids nach § 60a AO nur bis zu einem Betrag von
20.000 € moglich. Darliberhinausgehende Ertrage unterliegen grds.
einem Steuerabzug von 15 %, sofern der Verein nicht mindestens 1Jahr
ununterbrochen wirtschaftlicher Eigentlimer der Aktien ist.

Die Moglichkeit der Erteilung eines Freistellungsauftrags gegenuber
dem zum Steuerabzug Verpflichteten besteht fur steuerbegiinstigte
Vereine nicht.

Wurde Kapitalertragsteuer abgefuhrt, weil der Verein die NV-Beschei-
nigung verspatet vorgelegt hat, hat der zum Steuerabzug Verpflichtete
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(z. B.das Kreditinstitut) bis zur Erteilung der Steuerbescheinigung den
bereits vorgenommenen Steuerabzug auf Antrag des Vereins zu korrigie-
ren. Ist eine Korrektur durch den zum Steuerabzug Verpflichteten nicht
mehr moglich, kann der Verein die Erstattung der Kapitalertragsteuer bei
seinem zustandigen Finanzamt beantragen.

5.2 Kapitalertrige eines nicht steuerbegiinstigten Vereins

Unbeschrankt steuerpflichtigen und nicht steuerbeglinstigten Vereinen
steht, wenn sie Einkiinfte aus Kapitalvermogen erzielen, der Sparer-
Pauschbetrag in Hohe von 1.000 € im Rahmen der Veranlagung zu; der
Abzug tatsachlicher Werbungskosten ist ausgeschlossen.

Die Moglichkeit der Erteilung eines Freistellungsauftrags gegenuber
dem zum Steuerabzug Verpflichteten besteht fiir unbeschrankt steuer-
pflichtige und nicht steuerbeglinstigte Vereine nicht.

Um eine Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug zu erreichen,
haben unbeschrankt steuerpflichtige und nicht steuerbegiinstigte
Vereine, denen der Freibetrag nach § 24 KStG zusteht und deren Einkom-
men den Freibetrag von 5.000 € nicht Ubersteigt, Anspruch auf Erteilung
einer NV-Bescheinigung (NV 3 B-Bescheinigung). Auf der Grundlage
dieser NV-Bescheinigung ist der zum Steuerabzug Verpflichtete (z. B.das
Kreditinstitut) berechtigt, bei Kapitalertragen vom Steuerabzug Abstand
zu nehmen.

Mit dieser NV-Bescheinigung kann auch bei Kapitalertragen tiber 1.000 €
vom Steuerabzug Abstand genommen werden, wenn der Verein insge-
samt kein hoheres Einkommen als 5.000 € hat. Wurde Kapitalertrag-
steuer abgefiihrt, weil der Verein die NV-Bescheinigung verspatet
vorgelegt hat, und erfolgt keine Anderung der Steueranmeldung durch
den zum Steuerabzug Verpflichteten, kann eine Korrektur im Rahmen
der Korperschaftsteuerveranlagung durch Anrechnung bzw. Auszahlung
erfolgen. Hierfur ist die Abgabe einer Steuererklarung und des Originals
der Steuerbescheinigung erforderlich.

5.3 Ausstellung von Bescheinigungen und Verwendung
von Kopien

Der Verein hat als Glaubiger der Kapitalertrage einen Anspruch auf Aus-
stellung der von ihm benétigten Anzahl von NV-Bescheinigungen sowie
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auf die Beglaubigung von Kopien des Feststellungsbescheids nach § 6oa
AOQ, des zuletzt erteilten Freistellungsbescheids oder der Bescheinigung
uber die Steuerbefreiung (Anlage zum Korperschaftsteuerbescheid).

Neben dem Original der Bescheinigungen oder Bescheide werden auch
Kopien fir steuerliche Zwecke anerkannt.
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6 Grundsteuer

Inlandischer Grundbesitz eines steuerbeglinstigten Vereins ist von der
Grundsteuer befreit, wenn er unmittelbar der Verwirklichung des steu-
erbegtinstigten Zwecks dient. Grundsteuerfrei sind z. B. die Sporthalle
und die Umkleideraume eines Sportvereins sowie die Schutzhutte eines
Wandervereins. Eine Grundsteuerbefreiung ist aber z. B. ausgeschlossen,
wenn der Grundbesitz zu Wohnzwecken genutzt wird, einem steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb dient oder land- und forst-
wirtschaftlich genutzt wird. Zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung
zahlt auch die Nutzung als Kleingartenland. Ist der Grundbesitz als
unbebautes Grundstiick bewertet, besteht Grundsteuerpflicht, solange
er nicht fir steuerbeglinstigte Zwecke herangezogen wird.

Die Grundsteuerbefreiung fiir von steuerbeglinstigten Vereinen genutz-
ten Grundbesitz muss beim zustandigen Finanzamt beantragt werden.
Die Befreiung kann grds. nur fir die Zeit ab Antragstellung gewahrt wer-
den. Eine ruickwirkende Befreiung setzt voraus, dass noch keine rechts-
kraftige Festsetzung des Grundsteuermessbetrags vorliegt und dass die
Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Die Grundsteuer wird regelmaRig auf der Grundlage von Grundsteuer-
messbetragen festgesetzt. Hierzu stellt das Finanzamt die Grundsteuer-
werte des Grundbesitzes fest und wendet darauf die sog. Messzahl an.
Die Gemeinde erlasst anschlieend nach Anwendung ihres Hebesatzes
den Grundsteuerbescheid.
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7 Grunderwerbsteuer

Grundstuckserwerbe durch Vereine unterliegen der Grunderwerbsteuer
unabhangig von den Zwecken, zu denen das Grundstiick genutzt werden
soll. Auch steuerbeglinstigte Vereine unterliegen daher der Grunder-
werbsteuer. Steuerfrei sind allerdings Grundstiickserwerbe von Todes
wegen und Grundstiicksschenkungen i.S. d. Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes sowie Grundstlickserwerbe, bei denen die Bemes-
sungsgrundlage 2.500 € nicht lbersteigt.

Bemessungsgrundlage ist die Gegenleistung (Kaufpreis einschlieflich
der vom Verein Gibernommenen sonstigen Leistungen und der dem Ver-
kaufer vorbehaltenen Nutzungen). Ist eine Gegenleistung nicht vorhan-
den oder nicht zu ermitteln, bemisst sich die Grunderwerbsteuer nach
dem sog. Bedarfswert des libertragenen Grundstuicks. Der Steuersatz
betragt gegenwartig 5 %.

Zustandig ist grds. das Finanzamt, in dessen Bezirk das Grundstuck liegt.
In Sachsen-Anhalt erfolgt die Bearbeitung von Grunderwerbsteuervor-
gangen zentral bei den Finanzamtern Dessau-Roflau und Stendal.

Das Finanzamt Dessau-Rof3lau ist zustandig fiir die Bereiche der Finanz-
amter Bitterfeld-Wolfen, Dessau-RoRlau, Eisleben, Halle (Saale), Merse-
burg, Naumburg und Wittenberg.

Das Finanzamt Stendal ist zustandig fiir die Bereiche der Finanzamter
Genthin, Haldensleben, Magdeburg, Quedlinburg, Salzwedel, Stalfurt,
und Stendal.
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8  Erbschaft- und Schenkungsteuer

Erhalt ein Verein durch Erbanteil, Vermachtnis oder Schenkung Geld

oder Sachwerte zugewendet, hat er Erbschaft- oder Schenkungsteuer

zu entrichten, falls die Zuwendungen den mafRgeblichen Freibetrag von
20.000 € (§ 16 Abs.1 Nr. 7 ErbStG) libersteigen. Bei Zuwendungen an
einen Verein ohne Rechtspersonlichkeit kann sich die Frage stellen, ob
der Verein selbst oder die Mitglieder des Vereins Erbe, Erben, Beschenkter
oder Beschenkte sind.

Zuwendungen an inlandische steuerbeglinstigte gemeinntzige, mild-
tatige oder kirchliche Vereine sind jedoch ohne Riicksicht auf ihre Hohe
steuerfrei (§ 13 Abs. 1 Nr.16 Buchstabe b ErbStG), es sei denn, der Verein
wirde innerhalb von zehn Jahren nach der Zuwendung seinen steuerbe-
gunstigten Status verlieren und das Vermogen fur nichtsteuerbegtinstig-
te Zwecke verwenden.

Zuwendungen an auslandische steuerbeguinstigte gemeinnutzige,
mildtatige oder kirchliche Vereine sind ebenfalls steuerfrei moglich

(§ 13 Abs. 1 Nr.16 Buchstabe c ErbStG), wenn die Staaten, in denen die
Zuwendungsempfanger belegen sind, auf Grund vélkervertraglicher
Abkommen oder Ubereinkommen verpflichtet sind, der Bundesrepublik
Deutschland in Bezug auf die Erbschaftsteuer Amtshilfe in Steuersachen
i.S.d. §13 Abs.1Nr.16 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa) und Amtshilfe
bei der Beitreibung erbschaftsteuerlicher Forderungen i.S.d. § 13 Abs.
1Nr.16 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb) zu leisten. Werden die steu-
erbeglnstigten Zwecke des Zuwendungsempfangers nur im Ausland
verwirklicht, wird fur die Steuerbefreiung des Weiteren vorausgesetzt,
dass natirliche Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewohnlichen
Aufenthalt im Inland haben, gefordert werden oder dass die Tatigkeit
dieses Zuwendungsempfangers neben der Verwirklichung der steuerbe-
gunstigten Zwecke auch zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland
beitragen kann.

Fir die Verwaltung der Erbschaft- und Schenkungsteuer ist in Sachsen-
Anhalt das Finanzamt StaRfurt zustandig.

73



9 Kraftfahrzeugsteuer

9 Kraftfahrzeugsteuer

Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegt das Halten von Fahrzeugen zum
Verkehr auf 6ffentlichen StraBen. Das gilt grds. auch fir die von Vereinen
gehaltenen Fahrzeuge, und zwar unabhangig davon, ob die Vereine die
Voraussetzungen der Steuerbegiinstigung (s. unter 1.3) erfiillen oder
nicht.

Steuerfrei sind jedoch

- Fahrzeuge, die von den Vorschriften tber das Zulassungsverfahren
ausgenommen sind (z. B. Spezialanhanger zur ausschlieBlichen Be-
forderung von Sportgeraten oder Tieren flr Sportzwecke);

+ Fahrzeuge von gemeinnutzigen oder mildtatigen Vereinen fur die
Zeit, in der sie ausschliellich fir humanitare Hilfsgutertransporte in
das Ausland oder fur zeitlich damit zusammenhdngende Vorberei-
tungsfahrten verwendet werden, sowie

+ Fahrzeuge, solange sie ausschlieRlich im Feuerwehrdienst, im Katas-
trophenschutz, fir Zwecke des zivilen Luftschutzes, bei Ungliicksfal-
len, im Rettungsdienst oder zur Krankenbeforderung verwendet wer-
den, wenn sie auferlich als fiir diese Zwecke bestimmt erkennbar
sind und nach ihrer Bauart und Einrichtung den bezeichneten Ver-
wendungszwecken angepasst sind.

Fir die Kraftfahrzeugsteuer ist der Zoll zustandig. Die Internetseite der
Zollverwaltung halt unter www.zoll.de Informationen bereit, welches
Hauptzollamt fiir die Bearbeitung der Steuerangelegenheiten zustandig
ist und welches Zollamt sich in Ihrer naheren Umgebung befindet.
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10 Lotteriesteuer

Die offentliche Veranstaltung einer Lotterie oder einer Ausspielung ist
nach dem Glucksspielgesetz des Landes Sachsen-Anhalt erlaubnispflich-
tig (§§ 15,16 GIUG LSA). Unter Ausspielung versteht man, wenn Sachen
oder andere geldwerte Vorteile anstelle von Geld gewonnen werden
kénnen (sogenannte Tombola). Die ordnungsrechtlich zustandige Erlaub-
nisbehorde ist das Ministerium fur Inneres und Sport, soweit nicht die
kreisfreie Stadt, die Einheitsgemeinde oder Verbandsgemeinde, der Land-
kreis oder das Landesverwaltungsamt zustandig ist. Dies hangt davon
ab, uber welches Gebiet sich die Losabgabe erstreckt, z. B.innerhalb einer
Kommune oder Uber deren Grenzen hinaus (§ 17 GIUG LSA).

Die Veranstaltung einer 6ffentlichen Lotterie oder Ausspielung durch
einen Verein unterliegt nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz der
Lotteriesteuer (§§ 26 bis 35 RennwLottG, §§ 22 bis 30 RennwlLottDV). Das
gilt unabhangig davon, ob der Verein die Voraussetzungen der Steuerbe-
glinstigung (s. unter 1.3) erfullt oder nicht. Die Steuer betragt 20 % der
vereinnahmten Losentgelte abzlglich der Lotteriesteuer und berechnet
sich wie folgt: Losentgelte mal 20 geteilt durch 120.

Von der Besteuerung ausgenommen sind diejenigen offentlichen Lotte-
rien und Ausspielungen, bei denen der Gesamtbetrag der Lose den Wert
von 1.000 € nicht Ubersteigt oder bei denen der Gesamtbetrag der Lose
den Wert von 40.000 € nicht lbersteigt und der Ertrag ausschlieRlich fir
gemeinnltzige, mildtatige oder kirchliche Zwecke verwendet wird. Die
Durchflihrung einer 6ffentlichen Lotterie oder Ausspielung ist dem fur
Lotteriesteuer zustandigen Finanzamt Magdeburg spatestens 14 Tage
vor Beginn des Losverkaufs schriftlich anzuzeigen. Von der Anzeigepflicht
ausgenommen sind die Lotterien und Ausspielungen, bei denen der
geplante Gesamtbetrag der Lose den Wert von 1.000 € nicht tbersteigt
oder die ausschlieflich gemeinnutzigen, mildtatigen oder kirchlichen
Zwecken dienen und der geplante Gesamtbetrag der Lose 5.000 € nicht
ubersteigt.

Die Lotteriesteuer entsteht mit der Vereinnahmung der Losentgelte und
ist fur jeden Kalendermonat beim Finanzamt Magdeburg anzumelden.
Es ist bis zum 15. Tag nach Ablauf des Kalendermonats eine eigenhan-
dig unterschriebene Steueranmeldung in Papierform auf dem amtlich
vorgeschriebenen Vordruck abzugeben. Darin ist die Steuer selbst zu
berechnen und spatestens am 15. Tag nach Ablauf des Kalendermonats
zu zahlen. Die amtlichen Vordrucke sind auf der Internetseite des Minis-
teriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt im Men ,,Steuervor-
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drucke” unter dem Aufzahlungspunkt ,Rennwett- und Lotteriesteuer”
mit der Moglichkeit des Herunterladens aufzufinden.

Es besteht auch die Moglichkeit, eine elektronische Steueranmeldung
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz unter Beachtung des oben
genannten Anmeldungs- und Zahlungstermins abzugeben. Zur Abgabe
kann die Webanwendung ELSTER der deutschen Steuerverwaltungen im
Internet unter www.elster.de verwendet werden. In der Webanwendung
ELSTER befinden sich die elektronisch ausfullbaren und versendbaren An-
meldevordrucke im Men ,,Formulare und Leistungen®, dort unter dem
Men ,Alle Formulare®im Aufzahlungspunkt ,Rennwett-/Lotteriesteuer
und weitere Gliicksspielsteuerarten®.

Es besteht die Verpflichtung, Aufzeichnungen zur Ermittlung der Lotte-
riesteuer und zu den Grundlagen ihrer Berechnung sowie zum Nachweis
einer eventuellen Steuerbefreiung zu flhren.
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11 Lohnsteuer

11.1 Der Verein als Arbeitgeber

Auch der Verein kann in die Lage kommen, als Arbeitgeber die lohn-
steuerlichen und versicherungsrechtlichen Bestimmungen beachten zu
mussen. Das gilt unabhangig davon, ob der Verein die Voraussetzungen
der Steuerbegtinstigung (s. unter 1.3) erfiillt oder nicht. Der Verein kann
immer dann Arbeitgeber sein, wenn er fur die Durchfiihrung von Vereins-
aufgaben oder z. B.in seiner Gaststatte Arbeitskrafte beschaftigt und
diesen ein Entgelt zahlt. Es ist wichtig, dass sich der Verein dieser Pflich-
ten bewusst ist, da unter bestimmten Voraussetzungen das Finanzamt
bzw. der Sozialversicherungstrager den Verein und auch die verantwortli-
chen Vorstandsmitglieder personlich als Haftungsschuldner in Anspruch
nehmen muss.

11.2 Wer ist Arbeitnehmer?

Die unentgeltliche Auslibung eines Ehrenamts (z. B. als Vereinsvorsitzen-
der) begriindet nicht ohne Weiteres ein Arbeitsverhdltnis im steuerlichen
Sinne. Dies gilt auch, wenn ehrenamtlich Tatigen ihre tatsachlich ent-
standenen Aufwendungen ersetzt werden, etwa wenn einem Vereins-
vorsitzenden oder einem Kassierer lediglich die tatsachlich entstandenen
Aufwendungen wie z. B. Fahrtkosten, Portokosten oder Telefongebiihren
erstattet werden. Da nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch eine
geringfligig Uber die ,Selbstkosten® hinausgehende Erstattung nicht zu
einer steuerrelevanten ,Ubersch usserzielungsabsicht” fuhrt, 1asst die
Finanzverwaltung zu, dass Aufwendungsersatz an ehrenamtlich Tatige,
der Uber die als Werbungskosten abziehbaren Betrage hinaus geleistet
wird, nicht zu steuerpflichtigen Einkiinften fihrt, wenn er im Kalender-
jahr unter einem Betrag von 256 € bleibt. Hierbei handelt es sich um

eine Freigrenze. Wird daher im Kalenderjahr Aufwendungsersatz - ggf.
mit weiteren Vergltungen - Gber den als Werbungskosten abziehbaren
Betrag von 256 € hinaus gewahrt, ist der gesamte Betrag steuerpflichtig.
Werden Personen im Rahmen eines Arbeitsverhaltnisses tatig, sind die
Einnahmen als Arbeitslohn zu behandeln. Im Ubrigen s. auch unter 1.3.2.1.

Fir die Beurteilung der Frage, wer Arbeitnehmer ist, kommt es wesent-
lich darauf an, ob die Tatigkeit gegenliber dem Verein selbstandig oder
nichtselbstandig ausgelibt wird. Eine nichtselbstandige Tatigkeit liegt
vor, wenn der Beschaftigte seine Arbeitskraft schuldet. Dies kommt ins-
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besondere dann zum Ausdruck, wenn
« der Verein hinsichtlich der Art und Weise der Ausfuhrung der Tatig-
keit Weisungsbefugnis hat und / oder
+ der Beschaftigte in den Geschaftsbetrieb des Vereins fest eingeglie-
dert ist (das ist z. B. der Fall, wenn der Beschéftigte durchschnittlich
mehr als 6 Wochenstunden fiir den Verein tatig ist) und / oder
+ Sozialversicherungspflicht besteht und / oder

« der Verein Urlaub gewahrt oder die Verglitung wahrend des Urlaubs
oder bei Krankheit weiterbezahlt.
Liegen die obigen Merkmale einer nichtselbstandigen Tatigkeit nicht vor,
kann von einer selbstandigen Tatigkeit ausgegangen werden. Dies gilt
besonders dann, wenn die Tatigkeit fiir den Verein in der Woche nicht
mehr als 6 Stunden durchschnittlich dauert.
Als Arbeitnehmer sind danach insbesondere Personen anzusehen,

« diein einem festen Anstellungsverhaltnis zum Verein stehen (z. B.
Hausmeister),

« die fur die Verwirklichung des satzungsmaRigen Vereinszwecks
haupt- und nebenberuflich verpflichtet werden (z. B. Ubungsleiter
bei Sportvereinen),

- die innerhalb eines vom Verein selbst unterhaltenen wirtschaftli-
chen Geschaftsbetriebs (z. B. Vereinsgaststatte) beschaftigt werden
(z. B.Koche, Kellner),

- die als Platzwarte bei Sportvereinen oder als Kassierer tatig werden,

+ die als Sportler den Sportvereinen ihre Arbeitskraft fiir eine Zeit-
dauer, die eine Reihe von sportlichen Veranstaltungen umfasst, ge-
gen Entgelt zur Verfuigung stellen.

Als selbstandig tatige Personen sind z. B. anzusehen

« Trainer und Ubungsleiter von Turn- und Sportvereinen, Chorleiter
und Leiter von Kapellen bei Gesang- und Musikvereinen, wenn der
Umfang ihrer Tatigkeit 6 Stunden in der Woche durchschnittlich
nicht Gbersteigt,

+ Musiker, die nur gelegentlich - z. B. anlasslich einer Vereinsveranstal-
tung - verpflichtet werden,

+ Pachter von Vereinsgaststatten,
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+ Vereinsmitglieder, die gelegentlich bei besonderen Anlassen (z. B.
jahrlich stattfindende Vereinsfeier, Sportveranstaltungen) aus bloRer
Gefalligkeit mithelfen und denen nur die entstandenen Auslagen
ersetzt werden.

Die flr eine selbstandige Tatigkeit bezahlten Vergitungen unterliegen
nicht dem Lohnsteuerabzug. Der Empfanger ist damit einkommensteu-
erpflichtig und firr eine zutreffende Versteuerung dieser Einnahmen
selbst verantwortlich.

11.3 Steuerfreie Aufwandsentschidigung fiir Ubungsleiter,
Ausbilder, Erzieher und Betreuer (§ 3 Nr. 26 EStG)
Zahlungen der Vereine fir

+ nebenberufliche Tatigkeiten als Ubungsleiter, Ausbilder, Erzieher,
Betreuer oder fiir eine vergleichbare nebenberufliche Tatigkeit,

- fureine nebenberufliche kiinstlerische Tatigkeit oder

- fur die nebenberufliche Pflege alter, kranker oder behinderter Men-
schen

sind bei den Empfangern bis zu einem Betrag von 3.300 € (bis 31.12.2025:
3.000 €) im Kalenderjahr steuerfrei. Voraussetzung fiir die Steuerbefrei-
ung ist, dass die Tatigkeit der Forderung gemeinnutziger, mildtatiger
oder kirchlicher Zwecke dient. Davon ist allgemein auszugehen, wenn
der Verein wegen Verfolgung dieser Zwecke steuerbegiinstigt ist. Sie
wird auch gewahrt, wenn die Tatigkeit im Rahmen eines Zweckbetriebs
ausgelibt wird. Fur eine Tatigkeit in einem steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschaftsbetrieb kommt sie dagegen nicht in Betracht.

Beglinstigt sind ausdriicklich nur nebenberufliche Tatigkeiten. Eine Tatig-
keit wird nebenberuflich ausgetibt, wenn sie - bezogen auf das Kalen-
derjahr - nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren
Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt. Es konnen deshalb auch solche Per-
sonen nebenberuflich tatig sein, die im steuerrechtlichen Sinne keinen
Hauptberuf ausuiben, z. B. Hausfrauen, Vermieter, Studenten, Rentner
oder Arbeitslose. Die Empfanger kdnnen die Steuerbegtinstigung auch
bei Einnahmen aus mehreren beglinstigten nebenberuflichen Tatigkei-
ten (z. B. fiir mehrere Vereine) nur einmal im Jahr mit insgesamt 3.300 €
in Anspruch nehmen.

Zu dem Personenkreis, der den steuerfreien Betrag von 3.300 € im Kalen-
derjahr in Anspruch nehmen kann, gehéren daher insbesondere:
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« Ubungsleiter, z. B. Sporttrainer, Chorleiter oder Dirigenten

« Personen mit Lehr- und Vortragstatigkeiten aller Art

« Ausbilder, Erzieher oder Betreuer (z. B.in der Telefonfiirsorge)

« kinstlerisch Tatige (z. B. Organisten, Orchestermusiker oder Sanger)

+ Personen, die zur Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen
und bei SofortmalRnahmen gegeniiber Schwerkranken und Verun-
gluckten (z. B.durch Rettungssanitater und Ersthelfer) eingesetzt
werden.

Nicht nach § 3 Nr.26 EStG beginstigt sind

+ hauswirtschaftliche Tatigkeiten in Altenheimen und Kranken-
hausern,

+ Pradikanten und Lektoren der evangelischen Kirche sowie
- gerichtlich bestellte Dolmetscher.

Fir die nicht nach § 3 Nr. 26 EStG beglinstigten Tatigkeiten kann jedoch
der Freibetrag von 960 € (bis 31.12.2025: 840 €) jahrlich nach § 3 Nr. 26a
EStG in Betracht kommen (s. unter 11.4).

Um bei Arbeitnehmern fiir Zwecke des Lohnsteuerabzugs sicherzustel-
len, dass die Steuerbefreiung nicht mehrfach in Anspruch genommen
wird, hat der Verein sich von dem Empfanger schriftlich bestatigen zu
lassen, dass die Steuerbefreiung nicht bereits in einem anderen Dienst-
verhaltnis berticksichtigt worden ist oder berticksichtigt wird. Diese
Erklarung ist zum Lohnkonto zu nehmen.

11.4 Steuerfreie Aufwandsentschidigung fiir andere neben-
berufliche Titigkeiten (§ 3 Nr. 26a EStG)

Durch das Gesetz zur weiteren Starkung des biirgerschaftlichen Enga-
gements wurde mit der Regelung in § 3 Nr. 26a EStG eine zusatzliche
Steuerbefreiung zur Forderung ehrenamtlicher Tatigkeiten geschaffen
(sog. Ehrenamtsfreibetrag). Damit werden Einnahmen aus der Tatigkeit
im gemeinnutzigen, mildtatigen oder kirchlichen Bereich bis zu einem
Betrag von 960 € im Jahr steuerfrei gestellt. Voraussetzung ist, dass die
nebenberufliche Tatigkeit im Dienste einer steuerbegtinstigten Korper-
schaft ausgeubt wird.

Jede nebenberufliche Tatigkeit zur Férderung der satzungsgemafen
Zwecke ist grds. beguinstigt, wie z. B. die Tatigkeiten
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+ der Vorstandsmitglieder,

+ des Vereinskassierers,

« der Burokrafte,

« des Reinigungspersonals,

« des Platzwarts,

+ des Aufsichtspersonals oder

+ des Schiedsrichters im Amateurbereich.

Die Steuerbefreiung ist jedoch ausgeschlossen, wenn fiir die Einnahmen
aus derselben Tatigkeit ganz oder teilweise der Ubungsleiterfreibetrag
nach § 3 Nr. 26 EStG gewahrt wird oder gewahrt werden konnte. Dies
bedeutet, dass bei der einzelnen Nebentatigkeit der Ehrenamtsfreibetrag
nicht zusatzlich zum Ubungsleiterfreibetrag berticksichtigt werden kann.
Fir die Einnahmen aus unterschiedlichen ehrenamtlichen Tatigkeiten
konnen die Ubungsleiterpauschale und die Enrenamtspauschale neben-
einander gewahrt werden, vorausgesetzt, dass die Tatigkeiten voneinan-
der trennbar sind, gesondert vergltet werden und die dazu getroffenen
Vereinbarungen eindeutig sind und durchgefiihrt werden.

Tatigkeitsverglitungen an den Vorstand sind nur dann zulassig, wenn
dies aufgrund einer entsprechenden Satzungsregelung erfolgt. Ein Ver-
ein, der nicht ausdrucklich die Bezahlung des Vorstands regelt und den-
noch Tatigkeitsvergutungen an Mitglieder des Vorstands zahlt, verstofit
gegen das Gebot der Selbstlosigkeit.

11.5 Pflichten des Vereins als Arbeitgeber

Hat der Beschaftigte bei dem Verein ein Arbeitsverhaltnis im steuer-
rechtlichen Sinne begriindet, so hat der Verein als Arbeitgeber u. a. die
Pflicht,

- den Steuerabzug vom Arbeitslohn vorzunehmen,

« die einbehaltene Lohn- und Lohnkirchensteuer sowie den einbehal-
tenen Solidaritatszuschlag an das Finanzamt abzufuhren.

11.6 Steuerabzug nach allgemeinen Grundsitzen

Die Lohnsteuer ist grds. nach MaRgabe der Besteuerungsmerkmale (z. B.
Steuerklasse, Freibetrage und Zahl der Kinderfreibetrage) zu berechnen.
Bei der Berechnung der Lohnsteuer ist die Lohnsteuertabelle anzuwen-
den, die fuir den mafRgeblichen Lohnzahlungszeitraum (Monat, Woche,
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Tag) gilt. Bei einem Arbeitnehmer, der bereits aus einem anderen Dienst-
verhaltnis Arbeitslohn bezieht (z. B. der bei einem Sportverein nebenbe-
ruflich tatige Trainer, der im Hauptberuf Sportlehrer ist), muss der Verein
die Lohnsteuer nach der Steuerklasse VI berechnen und an das Finanz-
amt abfuhren.

Seit der Einflihrung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
(ELStAM) ist die Finanzverwaltung dafiir zustandig, dem Arbeitgeber alle
notwendigen Merkmale flir die Besteuerung des Arbeitnehmers zu tber-
mitteln. Die personlichen Besteuerungsmerkmale werden grds. nur noch
elektronisch Uber einen sogenannten Datenpool zur Verfligung gestellt.
Ausfuhrliche Informationen hierzu finden Sie im Dienstleistungsportal
der Finanzverwaltung unter www.elster.de.

11.7 Vereinfachung durch Pauschalierung der Lohnsteuer

In besonderen Fallen kann ein Arbeitgeber fir Teilzeitbeschaftigte die
Lohnsteuer mit einem Pauschalsteuersatz erheben.

11.7.1 Kurzfristige Beschaftigung

Der Pauschalsteuersatz betragt 25 % des Arbeitslohns bei Arbeitneh-
mern, die nur kurzfristig beschaftigt werden. Eine kurzfristige Beschaf-
tigung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber gelegent-
lich, nicht regelmaRig wiederkehrend, beschaftigt wird, die Dauer der
Beschaftigung 18 zusammenhangende Arbeitstage nicht tibersteigt und

« der Arbeitslohn wahrend der Beschaftigungsdauer 150 € durch-
schnittlich je Arbeitstag nicht ibersteigt oder

« die Beschaftigung zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt sofort
erforderlich wird.

Der durchschnittliche Stundenlohn darf jedoch 19 € nicht libersteigen.
Diese Pauschalierungsmoglichkeit ist unzulassig, wenn der Arbeitneh-
mer bei demselben Arbeitgeber bereits fir eine andere Beschaftigung
Arbeitslohn bezieht, der dem ,normalen Lohnsteuerabzug unterworfen
ist. Bei der Pauschalierung der Lohnsteuer ist die Lohnkirchensteuer grds.
mit 5 % der Lohnsteuer zu erheben; der Solidaritatszuschlag betragt

5,5 % der Lohnsteuer. Die weitestgehende Abschaffung des Solidaritats-
zuschlags zum 01.01.2021 gilt nicht in den Fallen der Pauschalierung der
Lohnsteuer.
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11.7.2 Geringfiigige Beschiftigung

Bei geringfligigen Beschaftigungsverhaltnissen (monatliche Lohnzahlung
maximal 603 € (bis 31.12.2025: 556 €)), fiir die der Arbeitgeber den pau-
schalen Rentenversicherungsbeitrag von 15 % zu entrichten hat, betragt
die pauschale Steuer 2 % des Arbeitsentgelts. Damit sind sowohl die Lohn-
steuer als auch die Kirchensteuer und der Solidaritatszuschlag abgegol-
ten. Diese Pauschsteuer ist nicht mit der Lohnsteuer-Anmeldung an das
Finanzamt, sondern zusammen mit den pauschalen Arbeitgeberbeitragen
zur Rentenversicherung (15 %) an die Bundesknappschaft abzufiihren. Ggf.
ist fur einen geringfligig Beschaftigten, der in der gesetzlichen Kranken-
versicherung pflichtversichert ist, auch noch ein pauschaler Beitrag zur
Krankenversicherung von 13 % zu leisten. Ausfiihrliche Informationen
hierzu finden Sie auf der Internetseite der Minijob-Zentrale der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (www.minijob-zentrale.de).

Entrichtet der Arbeitgeber jedoch keinen pauschalen Beitrag zur gesetzli-
chen Rentenversicherung, muss der Arbeitgeber die Lohnsteuer pauschal
mit 20 % des Arbeitsentgelts zuzuglich 5 % der Lohnsteuer als Kirchen-
steuer und 5,5 % der Lohnsteuer als Solidaritatszuschlag an sein Betriebs-
stattenfinanzamt zahlen.

Werden die Bezuige unter Berlcksichtigung der entsprechenden Steuer-
klasse I, 11,111, 1V oder V besteuert, ist es nicht zuldssig, lediglich fir einen
Teil dieser Beziige (z. B. fiir eine bestimmte Tatigkeit) die Lohnsteuer

zu pauschalieren. Eine Pauschalierung kommt in solchen Fallen nur in
Betracht, wenn die steuerpflichtigen Beziige im Lohnzahlungszeitraum
insgesamt innerhalb der oben dargestellten Grenzen der Pauschalierung
liegen. Die Bezlige bei den nebenberuflich tatigen Ubungsleitern und
vergleichbaren Personen werden um den steuerfreien Betrag von 3.300 €
(Ubungsleiterfreibetrag) und bei anderen nebenberuflich tatigen Perso-
nen um den steuerfreien Betrag von 960 € (Ehrenamtsfreibetrag) gekiirzt.
Dies gilt sowohl fiir die Berechnung der pauschalen Lohnsteuer als auch
fur die Prifung der Pauschalierungsgrenzen.

11.7.3 Wahlmaglichkeit des Arbeitgebers bei der Erhebung
der Kirchensteuer

Will der pauschalierende Arbeitgeber von dem vorgenannten vereinfach-
ten Kirchensteuererhebungsverfahren keinen Gebrauch machen, hat er
grundsatzlich fiir alle Arbeitnehmer die Zugehorigkeit zu einer steuerer-
hebenden Religionsgemeinschaft festzustellen (Nachweisverfahren).
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Flr Arbeitnehmer, die keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft
angehdren, ist keine Kirchensteuer auf die pauschale Lohnsteuer zu ent-
richten. Fur die Gbrigen Arbeitnehmer gilt der allgemeine Kirchensteuer-
satz von derzeit 9 %.

Die Wahl zwischen einem vereinfachten Verfahren (5 % der pauschalen
Lohnsteuer als Kirchensteuer fiir alle Arbeitnehmer) und dem Nach-
weisverfahren (9 % der pauschalen Lohnsteuer als Kirchensteuer fir die
kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer) kann der Arbeitgeber sowohl fiir
jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum als auch fiir die jeweiligen Pau-
schalierungsvorschriften (z. B. kurzfristiger Beschaftigung analog 11.7.1
oder geringfligiger Beschaftigung analog 11.7.2) unterschiedlich treffen.

11.8 Ubernahme der pauschalierten Lohnsteuer durch den
Arbeitgeber

Wird von der Lohnsteuerpauschalierung Gebrauch gemacht, hat der
Arbeitgeber die Lohnsteuer zu Gbernehmen. Er ist anstelle des Arbeit-
nehmers Schuldner der pauschalierten Lohnsteuer. Bei der Veranlagung
zur Einkommensteuer oder bei der Durchfiihrung der Veranlagung auf
Antrag des Arbeitnehmers bleiben sowohl der pauschal besteuerte Ar-
beitslohn als auch die pauschale Lohnsteuer (einschlief3lich der Kirchen-
steuer und des Solidaritatszuschlags) auBer Betracht. Der Arbeitnehmer
kann in diesen Fallen selbstverstandlich keine mit diesem Arbeitslohn
zusammenhangenden Werbungskosten absetzen.

11.9 Lohnsteuerliche Behandlung der Amateursportler

Amateursportler, die fiir ihre Tatigkeit eine Verglitung erhalten, sind Ar-
beitnehmer des Sportvereins. Der Sportverein darf ihnen, ohne damit die
mogliche Zweckbetriebseigenschaft seiner sportlichen Veranstaltungen
zu beeintrachtigen, im Jahresdurchschnitt Verglitungen bis zu 556 € mo-
natlich zuwenden. Diese Vergutungen, besonders Entschadigungen fir
den Zeitaufwand oder Verdienstausfall, sind der Lohnsteuer zu unterwer-
fen. Der Lohnsteuerabzug darf nur unterbleiben, soweit der Betrag der
Vergltung aufgrund nachprifbarer Einzelabrechnungen als steuerfreier
Auslagenersatz anzusehen ist. Der Ersatz von Aufwendungen, die der
Arbeitnehmer sonst als Werbungskosten abziehen konnte, ist ebenfalls
lohnsteuerpflichtig, soweit er nicht aufgrund gesetzlicher Regelungen
steuerfrei bleibt, wie z. B. Reisekosten. Die Steuerbefreiung fiir Einnah-
men aus bestimmten nebenberuflichen Tatigkeiten in Hohe von 3.300 €
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(Ubungsleiterfreibetrag) und in Hohe von 960 € (Ehrenamtsfreibetrag)
kann fur Amateursportler nicht gewahrt werden (s. unter 11.3).
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Zuwendungen
(Spenden und Mitgliedsbeitrage)

12 Zuwendungen
(Spenden und Mitgliedsbeitrige)

Zusatzlich zu den unmittelbaren Steuerbeglinstigungen werden steu-
erbegiinstigte Vereine auch dadurch gefordert, dass sie Spenden ent-
gegennehmen durfen, die beim Spender steuerlich abzugsfahig sind. In
einigen Fallen sind sogar die Mitgliedsbeitrage steuerlich abzugsfahig.

Die steuerbegtinstigten Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeitrage)
mindern - bis zum Zuwendungshochstbetrag - die Bemessungsgrundla-
ge des Zuwendenden fir die Einkommen-, Gewerbe- oder Korperschaft-
steuer, wenn sie an einen Zuwendungsempfangsberechtigten geleistet
worden sind und der Spender eine Zuwendungsbestatigung erhalten
hat.

Die Vereine sind zur Finanzierung ihrer satzungsmaligen Aufgaben auf
die finanzielle Unterstiitzung durch Mitglieder und Spender dringend
angewiesen. Sie sollten sich daher im Verein eingehend auch mit den
Fragen des Spendenabzugs auseinandersetzen, um Fehler - und mogli-
cherweise sogar eine personliche Haftung - von Anfang an zu vermeiden.

12.1 Steuerbegiinstigte Zwecke

Begunstigt sind Zuwendungen zur Férderung steuerbeguinstigter Zwe-
cke i.S.d. §§ 52 bis 54 AO (s. unter 1.3,1.5 und 16 Anlage 1).

Gemeinnltzige Zwecke i.S. d. § 52 AO werden verfolgt, wenn die Tatigkeit
einer Korperschaft darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiel-
lem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fordern. Zwecke, deren
Forderung der Allgemeinheit dienen, enthalt der Katalog des § 52 Abs. 2
AO (s. unter1.3.1).

12.2 Zuwendungsempfangsberechtigung

Die nach § 5 Abs.1 Nr. g KStG steuerbeglinstigten Korperschaften, Per-
sonenvereinigungen und Vermogensmassen sind berechtigt, Spenden
zur Forderung steuerbeglinstigter Zwecke i. S. d. §§ 52 bis 54 AO entge-
genzunehmen und hierliber Zuwendungsbestatigungen auszustellen.
Die Einschaltung einer Durchlaufstelle (z. B. einer juristischen Person
des offentlichen Rechts) im Rahmen des sog. Durchlaufspendenverfah-
rens ist nicht mehr erforderlich. Danach leistete friiher der Spender die
Zuwendung an die Durchlaufstelle, regelmaRig die ortliche Stadt- oder
Gemeindeverwaltung, mit der Auflage, die Spende an einen bestimmten
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steuerbegunstigten Verein weiterzuleiten. Das schliel3t allerdings nicht
aus, dass sich Spender und steuerbeglinstigter Verein auch jetzt noch
einer offentlich-rechtlichen Koérperschaft als Durchlaufstelle bedienen
konnen, sofern sich diese Korperschaft dazu bereit erklart.

12.3 Begriff der Spende

Spenden sind freiwillige und unentgeltliche Ausgaben, die aus dem
Vermogen des Spenders zur Forderung steuerbeglinstigter Zwecke
abflieBen. Beim Spender muss eine endgiiltige wirtschaftliche Belastung
eintreten.

Steuerbeglinstigt sind Geld- und Sachspenden.

Geldspenden sind nicht nur Bargeldzuwendungen, sondern auch Uber-
weisungen, Lastschriften oder Scheckeinreichungen.

Die Zuwendung von Nutzungen (z. B. unentgeltliche Uberlassung eines
Gegenstands zur Nutzung) und Leistungen (z. B. unentgeltliche Mitarbeit
in einer gemeinnutzigen Einrichtung) ist nicht begiinstigt. Auch der blo-
Be Verzicht auf das Entgelt/Honorar fiir die Nutzung oder Leistung stellt
noch keine Spende dar. Aufwendungen dieser Art stehen nur dann einer
steuerlich abzugsfahigen Geldspende gleich, wenn durch Satzung oder
Vertrag ein Anspruch auf Erstattung des Aufwands eingeraumt wurde
und auf diesen Anspruch nach seiner Entstehung verzichtet wird. Der
Anspruch darf nicht unter der Bedingung eines Verzichts stehen. Nach
den Erfahrungen spricht eine (widerlegbare) Vermutung dafir, dass
Leistungen ehrenamtlich tatiger Vereinsmitglieder regelmaRig ohne Auf-
wendungsersatzanspruch erbracht werden. Weitere Voraussetzung fur
eine sog. Aufwandsspende ist, dass der Verein im Zeitpunkt der Falligkeit
uber ausreichende Mittel verfligt, um den Erstattungsanspruch erfiillen
zu konnen. Dartiber hinaus muss der Verein im Zeitpunkt der Zusage des
Anspruchs auf Erstattung auch ohne Berticksichtigung etwaiger Riick-
spenden in der Lage sein, die Zahlungen zu leisten. Ist der Anspruch un-
ter der Bedingung des Verzichts eingeraumt worden, liegt keine steuer-
beglinstigte Spende vor. Regelungen zur steuerlichen Anerkennung sog.
Aufwandsspenden enthalten die BMF-Schreiben vom 25.11.2014, BStBI | S.
1584 und 24.08.2016, BStBI | S. 994 (s. unter 16 Anlage 6).

Als Sachspende wird die Zuwendung von Wirtschaftsgiitern bezeichnet.
Der Regelfall einer Sachspende ist die Zuwendung korperlicher Gegen-
stande, unter bestimmten Voraussetzungen kann aber auch die Zuwen-
dung von Rechten beglnstigt sein.
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Bei Sachspenden sind in der Zuwendungsbestatigung genaue Angaben
uber den zugewendeten Gegenstand aufzunehmen (Alter, Zustand,
historischer Kaufpreis, etc.). AuRerdem ist der Wert der zugewendeten
Gegenstande zu ermitteln. Dabei ist zu unterscheiden, ob die Spende
aus dem Privatvermogen oder dem Betriebsvermogen des Zuwendenden
geleistet wurde.

Bei einer Zuwendung aus dem Privatvermogen ist grds. der Wert maR-
geblich, der im gewohnlichen Geschaftsverkehr nach der Beschaffenheit
des Gegenstandes bei einer VerauRerung zu erzielen ware. RegelmaRig
wird also der Wert angesetzt, den der Verein bezahlen musste, um das
Wirtschaftsgut anzuschaffen. Der Verein hat in der Zuwendungsbestati-
gung anzugeben, welche Unterlagen er zur Ermittlung des maRRgeben-
den Wertes herangezogen hat (z. B. Rechnungsbelege bei neuen Sachen
oder Gutachten liber den aktuellen Wert der gespendeten Sache). Diese
Unterlagen hat der Verein zusammen mit der Zuwendungsbestatigung
in seine Buchflihrung aufzunehmen. Stammt das zugewendete Wirt-
schaftsgut zwar aus dem Privatvermdgen, wiirde aber eine VerauBerung
(anstelle der Spende) im Zeitpunkt der Zuwendung einen Besteue-
rungstatbestand auslosen (z. B.Zuwendung eines im Privatvermogen
gehaltenen Grundstiicks vor Ablauf der zehnjdhrigen Spekulationsfrist),
durfen nur die fortgefiihrten Anschaffungs- und Herstellungskosten
des zugewendeten Gegenstandes als Wert der Zuwendung angesetzt
werden. Der Ansatz eines hoheren Wertes darf nur erfolgen, wenn eine
Gewinnrealisation beim Zuwendenden stattgefunden hat.

Bei einer Sachspende aus einem Betriebsvermogen bemisst sich die
Hohe der Zuwendung nach dem Wert, der bei der Entnahme angesetzt
wurde und nach der Umsatzsteuer, die auf die Entnahme entfallt. Der
Verein muss sich diesen Wert vom Zuwendenden mitteilen lassen. In
diesen Fallen muss der Verein keine zusatzlichen Unterlagen zur Werter-
mittlung in seine Buchfiihrung aufnehmen.

Freiwillig sind Spenden, wenn sie ohne eine rechtliche oder sonstige
Verpflichtung hergegeben werden. Sie konnen aber auf einer freiwillig
eingegangenen Verpflichtung beruhen, wenn z. B. der Spender verbind-
lich eine regelmaRige Zahlung zugesagt hat. Nicht freiwillig werden bei-
spielsweise Zahlungen anlasslich der Einstellung eines Strafverfahrens,
aufgrund einer Bewahrungsauflage oder in Erfullung eines Vermachtnis-
ses durch den Erben geleistet. In diesen Fallen darf keine Zuwendungs-
bestatigung ausgestellt werden.

Unentgeltlich ist eine Spende, wenn sie nicht in Erwartung eines beson-
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deren Vorteils gegeben wird. Die Spende darf keinen - auch nicht teilwei-
sen - Entgeltcharakter haben. Die Aufteilung eines einheitlichen Entgelts
in einen steuerlich abziehbaren Spendenteil und ein nicht als Spende
abzugsfahiges Leistungsentgelt ist nicht zulassig. Deshalb sind etwa
Aufwendungen fur Eintrittskarten zu Wohltatigkeitsveranstaltungen,
flr Lose einer Wohlfahrtstombola oder fur Wohlfahrtsbriefmarken keine
abzugsfahigen Spenden.

12.4 Abzug von Mitgliedsbeitrigen

Unter bestimmten Voraussetzungen diirfen auch Mitgliedsbeitrage an
steuerbegunstigte Vereine steuerlich abgezogen werden. Mitglieds-
beitrage sind Beitrage, die aufgrund der Satzung von den Mitgliedern
lediglich in ihrer Eigenschaft als Mitglied erhoben werden. Aufnahme-
gebihren und Umlagen werden wie Mitgliedsbeitrage behandelt. Ob
Mitgliedsbeitrage steuerlich abgezogen werden durfen, hangt davon ab,
welche Zwecke ein steuerbegunstigter Verein fordert.

Ausgeschlossen ist gemal} § 10b Abs.1Satz 8 EStG der Abzug von Mit-
gliedsbeitragen an Vereine, die folgende Zwecke fordern:

+ den Sport,

« kulturelle Betdtigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung
dienen,

+ die Heimatpflege und die Heimatkunde,

- die sog. Freizeitzwecke i.S.d. § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 23 AO (Férderung
der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingartnerei, des traditionel-
len Brauchtums einschlielRlich des Karnevals, der Fastnacht und des
Faschings, der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Amateurfun-
kens, des Freifunks, des Modellflugs und des Hundesports)

oder

+ deren Zweck nach § 52 Abs. 2 Satz 2 AO fiir gemeinnitzig erklart wor-
den ist, weil deren Zweck die Allgemeinheit auf materiellem, geisti-
gem oder sittlichem Gebiet entsprechend einem der vorstehend
genannten Zwecke fordert.

Fordert ein Verein neben den in § 10b Abs. 1 Satz 8 EStG genannten Zwe-
cken auch andere steuerbegunstigte Zwecke, sind die Mitgliedsbeitrage
insgesamt nicht abziehbar.
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Bei der Forderung kultureller Zwecke ist fur die Frage der Abziehbar-

keit der Mitgliedsbeitrage entscheidend, ob Kunst und Kultur gefordert
werden oder kulturelle Betatigungen, die in erster Linie der Freizeitge-
staltung dienen. Von einer Freizeitgestaltung ist dann auszugehen, wenn
sich die Mitglieder des Vereins selbst, also im Rahmen einer aktiven
Mitwirkung, kulturell betatigen und somit ihre Freizeit gestalten (z. B.
Musik- und Gesangsvereine, Theaterspielvereine). Mitgliedsbeitrage an
Vereine zur Forderung dieser Zwecke werden deshalb nicht abgezogen.
Korperschaften zur Forderung kultureller Einrichtungen (wie z. B. For-
dervereine von Theatern und Museen) fordern dagegen grds. Kunst und
Kultur und dienen nicht in erster Linie der Freizeitgestaltung der Mitglie-
der. Mitgliedsbeitrage an diese Vereine sind steuerlich abziehbar, wenn
sie freiwillig und unentgeltlich geleistet werden. Das gilt auch, wenn
den Mitgliedern Vergtinstigungen (z. B. fiir den Besuch der geforderten
Einrichtung) gewahrt werden (§ 10b Abs. 1 Satz 7 EStG).

12.5 Zuwendungshochstbetrag

Der Gesetzgeber hat die steuerliche Berlicksichtigung von Zuwendungen
an steuerbeguinstigte Vereine begrenzt. Es gelten folgende Zuwendungs-
hochstbetrage:

+ Zuwendungen zur Forderung steuerbeglinstigter Zwecke konnen bis
zur Hohe von 20 % des Gesamtbetrags der Einkiinfte im Kalenderjahr
der Zahlung berticksichtigt werden.

+ Der Zuwendungshochstbetrag kann, wenn dies guinstiger ist, von
dem Zuwendenden auch ermittelt werden, indem er anstatt des Ge-
samtbetrags der Einkiinfte der Berechnung 4 %. der Summe der
gesamten Umsatze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Lohne
und Gehalter zugrunde legt.

« Uberschreiten Zuwendungen diese Hochstbetrage oder kénnen sie
im Veranlagungszeitraum nicht berlcksichtigt werden, weil sich z. B.
das zu versteuernde Einkommen bereits auf o € vermindert hat,
werden sie in den folgenden Veranlagungszeitraumen im Rahmen
der Hochstbetrage als Sonderausgaben abgezogen (Spendenvortrag).

« Zuwendungen in das zu erhaltene Vermogen einer steuerbeglinstig-
ten Stiftung konnen auf Antrag im Veranlagungszeitraum und in den
folgenden neun Veranlagungszeitraumen bis zu einem Gesamtbe-
trag von 1 Mio. € (bei Ehegatten, die nach §§ 26, 26b EStG zusammen
veranlagt werden, bis zu einem Gesamtbetrag von 2 Mio. €) zusatzlich
zu den vorgenannten Hochstbetragen abgezogen werden.
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12.6 Zuwendungsbestitigung

Der Zuwendende kann seine Zuwendungen grds. nur dann steuerlich
geltend machen, wenn er vom Zuwendungsempfanger eine Zuwen-
dungsbestatigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster erhalten hat.
Dabei darf ein nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG steuerbefreiter Verein Zuwen-
dungsbestatigungen nur dann erteilen, wenn:

+ das Datum der Anlage zum Korperschaftsteuerbescheid oder des
Freistellungsbescheids nicht langer als fiinf Jahre zuriickliegt oder

« die Feststellung der SatzungsmaRigkeit nach § 60a Abs.1AO nicht
langer als drei Kalenderjahre zurtlickliegt und bisher kein Freistel-
lungsbescheid oder keine Anlage zum Korperschaftsteuerbescheid
erteilt wurde.

Die Frist ist taggenau zu berechnen.

Bei den amtlich vorgeschriebenen Mustern ist zu unterscheiden,
zZwischen

- einer Zuwendungsbestatigung tber Mitgliedsbeitrage oder Geldzu-
wendungen oder

- einer Zuwendungsbestatigung lber Sachzuwendungen oder

- einer Sammelbestatigung Gber Geldzuwendungen / Mitglieds-
beitrage.

Die Muster flr die jeweiligen Zuwendungsbestatigungen eines nach

§ 5 Abs.1 Nr. g KStG steuerbegtinstigten Vereins stehen als ausfillbare
Formulare unter der Internetadresse www.formulare-bfinv.de zur Verfu-
gung. Einzelheiten zur Verwendung der verbindlichen Muster fir Zuwen-
dungsbestatigungen enthalten die BMF-Schreiben vom 07.11.2013, BStBI |
S.1333 und 26.03.2014, BStBI 1 S. 791 (s. unter 16 Anlage 4 und Anlage 5).

Zuwendungsbestatigungen mussen grundsatzlich von einer zeichnungs-
berechtigten Person unterschrieben sein. Unter bestimmten Vorausset-
zungen genulgt eine maschinell erstellte Zuwendungsbestatigung ohne
eigenhandige Unterschrift einer zeichnungsberechtigten Person, wenn
der Zuwendungsempfanger dem zustandigen Finanzamt die Nutzung
eines Verfahrens zur maschinellen Erstellung von Zuwendungsbestati-
gungen angezeigt hat (R 10b.1 Abs. 4 EStR). Nur in diesen Fallen konnen
auch die maschinell erstellten Zuwendungsbestatigungen auf elektro-
nischem Weg in Form schreibgeschutzter Dokumente an die Zuwenden-
den Ubermittelt werden.
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Um das Vertrauen der Spender und Mitglieder nicht zu enttauschen,
sollten Vereine darauf achten, dass sie tatsachlich nur Zuwendungsbe-
statigungen nach den amtlich vorgeschriebenen Mustern verwenden.

12.6.1 Vereinfachter Zuwendungsnachweis

In Fallen von Kleinspenden bis 300 € an einen nach § 5 Abs. 1 Nr.g KStG
steuerbeguinstigten Verein bedarf es ausnahmsweise keiner nach amt-
lich vorgeschriebenem Muster erstellten Zuwendungsbestatigung. In
diesen Fallen genugt es, wenn dem Zuwendenden anstelle der Zuwen-
dungsbestatigung der Bareinzahlungsbeleg (bei Bareinzahlung auf das
Konto des Vereins) oder die Buchungsbestatigung eines Kreditinstituts
vorliegt. AuRerdem muss dem Zuwendenden in diesen Fallen ein vom
Verein hergestellter Beleg vorliegen. Dieser Beleg muss Angaben lber
den steuerbeglinstigten Zweck, fiir den die Zuwendung verwendet wird,
uber die Freistellung des Vereins von der Korperschaftsteuer und ob es
sich bei der Zuwendung um eine Spende oder einen Mitgliedsbeitrag
handelt, enthalten.

Aus der Buchungsbestatigung mussen stets Name und Kontonummer
oder ein sonstiges Identifizierungsmerkmal des Auftraggebers und des
Empfangers, der Betrag, der Buchungstag sowie die tatsachliche Durch-
fuhrung der Zahlung ersichtlich sein. Als Buchungsbestatigung kommt
z.B. ein Kontoauszug, ein Lastschrifteinzugsbeleg oder eine gesonderte
Bestatigung des Kreditinstituts in Betracht.

12.7 Vertrauensschutz / Haftung

Wer im guten Glauben spendet oder Mitgliedsbeitrage zahlt und dafur
eine ordnungsgemale Zuwendungsbestatigung erhalt, ist davor ge-
schitzt, dass der Abzug der Ausgaben bei der Steuer bei ihm spater
wieder riickgangig gemacht wird. Ein gutglaubiger Spender darf auf die
Richtigkeit der ihm erteilten Zuwendungsbestatigung vertrauen.

Der Verein hat die Zuwendungen fiir die steuerbeglinstigten Satzungs-
zwecke zu verwenden. Die Zuwendung darf nicht in einen steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb oder in den Bereich der steuerfrei-
en Vermogensverwaltung flie3en.

Wer jedoch vorsatzlich oder grob fahrlassig eine unrichtige Zuwen-
dungsbestatigung ausstellt oder veranlasst, dass die Zuwendung nicht
zu den in der Zuwendungsbestatigung angegebenen steuerbeglinstig-
ten Zwecken verwendet wird, haftet fiir die aufgrund des Spendenab-
zugs entgangene Steuer.
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Fur die aufgrund einer unrichtig ausgestellten Zuwendungsbestatigung
oder zweckentfremdeten Verwendung einer Zuwendung entgangene
Steuer erfolgt fiir die Einkommen- bzw. Kérperschaftsteuer pauschal
eine Haftungsinanspruchnahme in Héhe von 30 % der Zuwendung.

Bei der Gewerbesteuer betragt der Haftungsbetrag 15 % der Zuwendung.

Die Haftung droht neben dem Verein ggf. auch den verantwortlichen
Vorstandsmitgliedern.

Die missbrauchliche Ausstellung von Zuwendungsbestatigungen oder
die fehlerhafte, zweckentfremdete Verwendung von Zuwendungen kann
zudem zum Verlust der Steuerbeglinstigung des Vereins fihren.

12.8 Aufzeichnungspflichten

Die Vereinnahmung einer Zuwendung und die zweckentsprechende
Verwendung mussen durch den Verein ordnungsgemaf aufgezeichnet
werden. Ein Doppel der Zuwendungsbestatigung ist aufzubewahren.
Aus den Aufzeichnungen missen sich bei Sachzuwendungen und beim
Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen die Grundlagen fur den
vom Verein bestatigten Wert der Zuwendung ergeben.
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Natlrliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch einen
gewohnlichen Aufenthalt haben, unterliegen mit ihren inlandischen
Einkiinften i.S.d. § 49 EStG der beschrankten Steuerpflicht. Gleiches gilt
fur Korperschaften, Personenvereinigungen oder Vermogensmassen, die
im Inland weder Geschaftsleitung noch Sitz haben.

Nach § 5oa EStG unterliegen u. a. folgende EinkUlinfte beschrankt Steuer-
pflichtiger dem Steuerabzug:

« Einkinfte, die durch im Inland ausgelbte kiinstlerische, sportliche,
artistische, unterhaltende oder ahnliche Darbietungen erzielt wer-
den, einschlief3lich der Einkiinfte aus anderen mit diesen Leistungen
zusammenhangenden Leistungen;

« Einkunfte aus der inlandischen Verwertung der o. g. inlandischen
Darbietungen sowie

- Einkinfte, die aus Vergltungen fir die Uberlassung der Nutzung
oder des Rechts auf Nutzung von Rechten, insbesondere von Urhe-
berrechten und gewerblichen Schutzrechten, von gewerblichen,
technischen, wissenschaftlichen und ahnlichen Erfahrungen, Kennt-
nissen und Fertigkeiten, z. B. Planen, Mustern und Verfahren, her-
rihren sowie bei Einklnften, die aus der Verschaffung der Gelegen-
heit erzielt werden, einen Berufssportler Uber einen begrenzten Zeit-
raum vertraglich zu verpflichten.

Auslandische Kinstler und Sportler, die in Deutschland weder einen
Wohnsitz noch ihren gewohnlichen Aufenthalt haben, sind somit mit
den Einkilinften aus ihrer im Inland ausgeubten kiinstlerischen bzw.
sportlichen Tatigkeit beschrankt steuerpflichtig. Die Einkommensteuer
wird im Wege des Steuerabzugs nach § soa EStG erhoben. Dabei hat der
Schuldner der Vergiitung den Steuerabzug fuir Rechnung des Glaubigers
vorzunehmen. Die Steuerabzugsverpflichtung nach § soa EStG greift je-
doch nicht fiir die Einkiinfte, die ein auslandischer Kiinstler oder Sportler
als Arbeitnehmer von einem inlandischen Arbeitgeber bezieht und die
dem Lohnsteuerabzug unterliegen.

Engagiert ein Verein flir Veranstaltungen (wie z. B. Vereinsfeste, Tennis-
turniere) Kiinstler oder Sportler, die nicht in Deutschland wohnhaft sind,
muss der Verein von den zu zahlenden Vergiitungen (Honorar, Antritts-
oder Preisgeld) grds. einen Steuerabzug nach § 50a EStG in Hohe von
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15 % einbehalten, die einzubehaltende Steuer beim BZSt anmelden und
die tatsachlich einbehaltene Steuer an das BZSt abfiihren. Durch dieses
Verfahren wird sichergestellt, dass flir das im Inland erzielte Einkommen
der Kuinstler und Sportler Steuern entrichtet werden.

Dem Steuerabzug unterliegt grds. der volle Betrag der Einnahmen.

Der Verein kann in bestimmten Fallen von den Vergltungen die mit
ihnen im unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden
Betriebsausgaben oder Werbungskosten des Vergutungsempfangers
abziehen, wenn die Kuinstler oder Sportler diese nachgewiesen haben
oder der Verein diese Aufwendungen tbernommen hat. Voraussetzung
ist, dass der Sportler oder Kuinstler Staatsangehdriger eines Mitglieds-
staats der EU oder eines sog. EWR-Staats ist und seinen Wohnsitz oder
gewohnlichen Aufenthalt in einem dieser Staaten hat. In diesen Fallen
betragt der Steuerabzug von den nach Abzug der Betriebsausgaben oder
Werbungskosten verbleibenden Einnahmen

+ 30 %, wenn Glaubiger der Vergltung eine natirliche Person ist, und

- 15 %, wenn Glaubiger der Vergutung eine Korperschaft, Personenver-
einigung oder Vermoégensmasse ist.

Von den im Inland erzielten Einnahmen eines auslandischen Kiinstlers
oder Sportlers ist ein Steuerabzug aus Vereinfachungsgriinden nicht
vorzunehmen, wenn die Einnahmen je Darbietung einen Betrag in Hohe
von 250 € nicht tibersteigen. Die Verpflichtung zur Abgabe der Steueran-
meldung beim BZSt (sog. Nullmeldung) bleibt jedoch unabhangig davon
bestehen. Soweit eine hohere Vergiitung als 250 € je Darbietung gezahlt
wird, sind samtliche Einnahmen flir den Steuerabzug zu berlcksichtigen.
Zur Bemessungsgrundlage gehoren auch die vom Verein erstatteten
Reisekosten, soweit diese die tatsachlichen Fahrt- und Ubernachtungs-
kosten bzw. die Pauschbetrage fir Verpflegungsmehraufwendungen
ubersteigen.

Die Anmeldung des Steuerabzugs nach § s5oa EStG ist grds. auf elektro-
nischem Wege an das BZSt zu Ubermitteln. Hierfur steht das BZStOnline-
Portal unter www.elsteronline.de/bportal zur Verfligung.

Wird der Steuerabzug nicht vorgenommen, muss der Verein (aber auch
die verantwortlichen Vorstandsmitglieder) unter Umstanden damit rech-
nen, fur die entgangenen Steuern in Haftung genommen zu werden.

Von der Durchfliihrung des Steuerabzugs darf der Verein ggf. dann ab-
sehen (bzw. einen geringeren Steuerabzug vornehmen), wenn das BZSt
dem Kuinstler oder Sportler eine Freistellungsbescheinigung nach § soc
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EStG erteilt hat. Unabhangig von der Freistellung muss der Verein jedoch
auch in diesen Fallen eine Steueranmeldung beim BZSt (sog. Nullmel-
dung) abgeben.

Soweit die im Rahmen der beschrankten Steuerpflicht anfallende Ein-
kommensteuer nach § 5o Abs. 4 EStG erlassen wurde, ist ebenfalls kein
Steuerabzug nach § soa EStG vorzunehmen. In diesem Ausnahmefall ist
keine Steueranmeldung erforderlich.

Weitergehende Informationen, Merkblatter und Formulare zum Steuer-
abzug nach § soa EStG finden Sie auf den Internetseiten des BZSt unter
www.bzst.de und dort unter > Unternehmen > Abzugsteuern.
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Ist der Verein unternehmerisch tatig, hat er als Leistungsempfanger fir
ihm gegenlber im Inland erbrachte Bauleistungen einen Steuerabzug
i.H.v.15 % der Gegenleistung (= Entgelt zuziiglich Umsatzsteuer) fir
Rechnung des die Bauleistung erbringenden Unternehmens (Leistender)
vorzunehmen (§ 48 Abs.1Satz 1 EStG) und an das Finanzamt des Leisten-
den abzufiihren (§ 48a Abs.1Satz 2 EStG).

Ein nach § 5 Abs.1 Nr. g KStG steuerbegilinstigter Verein ist im Rahmen
der steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe, der Zweckbe-
triebe oder der vermogensverwaltenden Tatigkeiten unternehmerisch ta-
tig (s. unter 4.1). Die Abzugsverpflichtung besteht nur fiir den unterneh-
merischen Bereich des Vereins. Wird eine Bauleistung ausschlief3lich fiir
den nichtunternehmerischen (ideellen) Bereich eines Vereins erbracht, ist
kein Steuerabzug vorzunehmen.

Bauleistungen sind alle Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung
oder Instandhaltung, Anderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen
(§ 48 Abs.1Satz 3 EStG).

Der Steuerabzug ist unabhangig davon durchzufiihren, ob der Leistende
(Auftragnehmer) im Inland oder im Ausland ansassig ist (§§ 8 - 11 AO).

Die Bauabzugsteuer ist bis zum 10.Tag nach Ablauf des Monats, in dem
die Gegenleistung fur die bezogene Bauleistung entrichtet worden ist,
bei dem fir den Leistenden zustandigen Finanzamt nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz elektronisch Uber die amtlich vorgeschriebene
Schnittstelle zu tibermitteln (§ 48a Abs.1Satz 1 EStG) und zu entrichten
(§ 48a Abs.1Satz 2 EStG). Dabei ist fiir jeden Leistenden ein gesonderter
Datensatz (Anmeldung) zu Uibermitteln, selbst wenn mehrere Leistende
beim gleichen Finanzamt geftuihrt werden.

Der Steuerabzug muss nicht vorgenommen werden, wenn:

« der Leistungsempfanger nicht mehr als zwei Wohnungen vermietet
(§ 48 Abs.1Satz 2 EStG) oder

- der Leistende (Auftragnehmer) dem Verein eine giiltige, vom zustan-
digen Finanzamt des Leistenden ausgestellte Freistellungsbescheini-
gung vorlegt oder

- die Gegenleistung (Entgelt zuzuglich Umsatzsteuer) an den jeweili-
gen Leistenden im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 5.000 €
nicht Ubersteigen wird (§ 48 Abs. 2 Satz 1 EStG). Diese Freigrenze von
5.000 € erhoht sich auf 15.000 €, wenn der Verein ausschlieBlich um-
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satzsteuerfreie Vermietungsumsatze nach § 4 Nr.12 Satz 1 UStG er-
bringt. Die erhohte Freigrenze von 15.000 € ist nicht anzuwenden,
wenn der Verein die nach § 4 Nr.12 Satz 1 UStG steuerfreien Umsatze
nach § 9 UStG als umsatzsteuerpflichtig behandelt (Option zur Um-
satzsteuer).

Fir die Ermittlung, ob die Freigrenze nicht tiberschritten wird, sind die
fur denselben Leistungsempfanger im gesamten Kalenderjahr erbrach-
ten und voraussichtlich noch zu erbringenden Bauleistungen zusam-
menzurechnen (§ 48 Abs. 2 Satz 2 EStG).

Daher ist eine Abstandnahme vom Steuerabzug im Hinblick auf diese
Freigrenzen nur zulassig, wenn im laufenden Kalenderjahr nicht mit
weiteren Zahlungen fur Bauleistungen an denselben Auftragnehmer zu
rechnen ist oder die Zahlungen insgesamt nicht die Freigrenze uber-
schreiten werden. Geht der Leistungsempfanger zunachst davon aus,
dass die Freigrenze nicht tiberschritten wird, und nimmt er bei Erfillung
der Gegenleistung den Steuerabzug nicht vor, ist der zunachst unterlas-
sene Steuerabzug nachzuholen, wenn es im Nachhinein zur Uberschrei-
tung der maRgeblichen Freigrenze im laufenden Kalenderjahr kommt.
Auf ein Verschulden des Leistungsempfangers kommt es insoweit nicht
an. Eine Gegenleistung fur eine weitere Bauleistung an denselben Leis-
tungsempfanger, flir die jedoch eine Freistellungsbescheinigung vorge-
legt wird, bleibt aber fiir die Berechnung der Freigrenze auBer Ansatz.
Wird die Gegenleistung fur ein Bauwerk erbracht, das nur teilweise un-

ternehmerisch genutzt wird, bezieht sich die Freigrenze nur auf Gegen-
leistungen fur den unternehmerisch genutzten Teil des Bauwerks.

Ist der Steuerabzug vorzunehmen, hat der Verein mit dem Leistenden
uber den einbehaltenen Steuerabzug abzurechnen (§ 48a Abs. 2 EStG).
Dazu hat er dem Leistenden einen Abrechnungsbeleg zu erteilen, der
folgende Angaben enthalten muss:

+ Name und Anschrift des Leistenden,

+ Rechnungsbetrag, Rechnungsdatum und Zahlungstag,

+ Hohe des Steuerabzugs,

+ Finanzamt, bei dem der Abzugsbetrag angemeldet worden ist.

Ist der Steuerabzug nicht ordnungsgemaf durchgefiihrt worden, muss
der Verein unter Umstanden damit rechnen, fiir den nicht oder zu nied-
rig abgefiihrten Abzugsbetrag in Haftung genommen zu werden (§ 48a
Abs. 3 Satz 1 EStG).



Steuerabzug fiir Bauleistungen 14

Weitere Informationen erhalten Sie bei hrem Finanzamt.
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15 Abkiirzungsverzeichnis

15 Abkiirzungsverzeichnis

Abs. Absatz

AEAO Anwendungserlass zur Abgabenordnung

AfA Absetzung fiir Abnutzung

AO Abgabenordnung

Art. Artikel

BeurkG Beurkundungsgesetz

BGB Burgerliches Gesetzbuch

BMF Bundesministerium der Finanzen

BStBlI Bundessteuerblatt

BVerfSchG Bundesverfassungsschutzgesetz

bzw. beziehungsweise

BZSt Bundeszentralamt fiir Steuern

d.h. das heif3t

ErbStG Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz

EStDV Einkommensteuer-Durchfiihrungsverordnung

EStG Einkommensteuergesetz

EU Europaische Union

e.V. eingetragener Verein

EWR-Staat Staat, auf den das Abkommen tiber den
Europaischen Wirtschaftsraum Anwendung findet

GewStDV Gewerbesteuer-Durchfiihrungsverordnung

GewsStG Gewerbesteuergesetz

GG Grundgesetz

ggf. gegebenenfalls

GluG LSA Gliicksspielgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung

grds. grundsatzlich
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i.d.R. in der Regel

i.H.v. In Hohe von

i.S.d. im Sinne des / im Sinne der

KStG Korperschaftsteuergesetz

Nr. Nummer

o.A oder Ahnliches

RennwLlottDV | Rennwett- und Lotteriegesetz-Durchfiihrungs-
verordnung

RennwLottG Rennwett- und Lotteriegesetz

s. Siehe, siehe

sog. so genannte

Ustbv Umsatzsteuer-Durchflihrungsverordnung

ustG Umsatzsteuergesetz

u.a. unter anderem

usw. und so weiter

u.u. unter Umstanden

z.B. zum Beispiel
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16 Anlagenverzeichnis

Anlagen
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4

Anlage 5

Anlage 6

Anlage 7

Auszug aus der AO
Mustersatzung fir einen steuerbeguinstigten Verein
Vereinfachte Gewinnermittlung

BMF-Schreiben vom 07.11.2013 (BStBI | S.1333) zur
Verwendung der verbindlichen Muster fur Zuwen-
dungsbestatigungen

BMF-Schreiben vom 26.03.2014 (BStBI I S. 791) zur
Ubergangsfrist und Verwendung der Muster fir
Zuwendungsbestatigungen nach dem BMF-Schreiben
vom 07.11.2013

BMF-Schreiben vom 25.11.2014 (BStBI | S.1584) unter
Beriicksichtigung der Anderungen durch BMF-Schreiben
vom 24.08.2016 (BStBI 1 S. 994) zur steuerlichen
Anerkennung von Spenden durch den Verzicht auf einen
zuvor vereinbarten Aufwendungsersatz (Aufwands-
spende) bzw. einen sonstigen Anspruch (Riickspende)

Anschriften der Finanzamter
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Abgabenordnung

Auszug aus der Abgabenordnung
(Stand: 01.01.2026)

Dritter Abschnitt
Steuerbegiinstigte Zwecke

§51

Allgemeines

(1) Gewdhrt das Gesetz eine Steuervergiinstigung, weil eine Korperschaft ausschlieBlich und unmittel-
bar gemeinnitzige, mildtatige oder kirchliche Zwecke (steuerbegtinstigte Zwecke) verfolgt, so gelten
die folgenden Vorschriften. Unter Korperschaften sind die Korperschaften, Personenvereinigungen und
Vermogensmassen im Sinne des Korperschaftsteuergesetzes zu verstehen. Funktionale Untergliede-
rungen (Abteilungen) von Korperschaften gelten nicht als selbststandige Steuersubjekte.

(2) Werden die steuerbegiinstigten Zwecke im Ausland verwirklicht, setzt die Steuervergiinstigung
voraus, dass natiirliche Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewohnlichen Aufenthalt im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes haben, geférdert werden oder die Tatigkeit der Krperschaft neben der
Verwirklichung der steuerbegiinstigten Zwecke auch zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland
im Ausland beitragen kann.

(3) Eine Steuerverglinstigung setzt zudem voraus, dass die Korperschaft nach ihrer Satzung und

bei ihrer tatsachlichen Geschaftsfiihrung keine Bestrebungen im Sinne des § 4 des Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes fordert und dem Gedanken der Volkerverstandigung nicht zuwiderhandelt. Bei
Korperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als extremistische
Organisation aufgefiihrt sind, ist widerlegbar davon auszugehen, dass die Voraussetzungen des
Satzes 1 nicht erfiillt sind. Die Finanzbehorde teilt Tatsachen, die den Verdacht von Bestrebungen im
Sinne des § 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes oder des Zuwiderhandelns gegen den Gedanken
der Volkerverstandigung begriinden, der Verfassungsschutzbehorde mit.

§ 52

Gemeinniitzige Zwecke

(1) Eine Korperschaft verfolgt gemeinniitzige Zwecke, wenn ihre Tatigkeit darauf gerichtet ist, die All-
gemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu férdern. Eine Forderung der
Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Forderung zugute kommt, fest
abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehdrigkeit zu einer Familie oder zur Belegschaft eines Unterneh-
mens, oder infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach raumlichen oder beruflichen Merkmalen,
dauernd nur klein sein kann. Eine Forderung der Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen vor, weil
eine Korperschaft ihre Mittel einer Korperschaft des 6ffentlichen Rechts zufiihrt.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1sind als Forderung der Allgemeinheit anzuerkennen:
1. die Forderung von Wissenschaft und Forschung;
2. die Forderung der Religion;

3. die Forderung des 6ffentlichen Gesundheitswesens und der 6ffentlichen Gesundheitspflege,
insbesondere die Verhiitung und Bekimpfung von lbertragbaren Krankheiten, auch durch Kran-
kenhauser im Sinne des § 67, und von Tierseuchen;

die Forderung der Jugend- und Altenhilfe;

die Férderung von Kunst und Kultur;

o voe

die Forderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege;

7. die Forderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschlieBlich der Studentenhilfe;
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8.  die Forderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes und der Naturschutzgesetze der Lander, des Umweltschutzes einschlieBlich des Klima-
schutzes, des Kiistenschutzes und des Hochwasserschutzes;

9. die Forderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten
Verbande der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung), ihrer
Unterverbande und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten;

10. die Forderung der Hilfe fiir politisch, rassistisch oder religios Verfolgte, fiir Fliichtlinge, Vertriebe-
ne, Aussiedler, Spataussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschadigte und Kriegs-
gefangene, Zivilbeschadigte und Behinderte sowie Hilfe fiir Opfer von Straftaten; Férderung
des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer; Férderung des Suchdienstes fiir
Vermisste; Férderung der Hilfe fiir Menschen, die auf Grund ihrer geschlechtlichen Identitat oder
ihrer geschlechtlichen Orientierung diskriminiert werden,

1. die Forderung der Rettung aus Lebensgefahr;
12.  die Forderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der Unfallverhiitung;

13.  die Forderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des
Volkerverstandigungsgedankens;

14. die Forderung des Tierschutzes;

15.  die Forderung der Entwicklungszusammenarbeit;

16.  die Forderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;

17.  die Forderung der Furrsorge fiir Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene;
18.  die Forderung der Gleichberechtigung von Frauen und Mannern;

19. die Forderung des Schutzes von Ehe und Familie;

20. die Forderung der Kriminalpravention;

21, die Forderung des Sports (Schach und E-Sport gelten als Sport);

22. die Forderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der Ortsverschénerung;

23. die Forderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingdrtnerei, des traditionellen Brauchtums
einschlieBlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der Soldaten- und Reservistenbe-
treuung, des Amateurfunkens, des Freifunks, des Modellflugs und des Hundesports;

24. die allgemeine Forderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich dieses Geset-
zes; hierzu gehoren nicht Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbiirgerlicher
Art verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich beschrankt sind;

25. die Férderung des blirgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnitziger, mildtatiger und
kirchlicher Zwecke;

26. die Forderung der Unterhaltung und Pflege von Friedhéfen und die Forderung der Unterhaltung
von Gedenkstatten fiir nichtbestattungspflichtige Kinder und Féten;

27.  die Férderung wohngemeinntitziger Zwecke; dies ist die vergiinstigte Wohnraumtuberlassung an
Personen im Sinne des § 53. § 53 Nummer 2 ist mit der MalRgabe anzuwenden, dass die Bezlige
nicht héher sein diirfen als das Fiinffache des Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne des § 28 des
Zwolften Buches Sozialgesetzbuch; beim Alleinstehenden oder Alleinerziehenden tritt an die
Stelle des Fuinffachen das Sechsfache des Regelsatzes. Die Hilfebediirftigkeit muss zu Beginn des
jeweiligen Mietverhaltnisses vorliegen.

Sofern der von der Korperschaft verfolgte Zweck nicht unter Satz 1fallt, aber die Allgemeinheit auf
materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend selbstlos geférdert wird, kann dieser
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Zweck fiir gemeinntzig erklart werden. Die obersten Finanzbehorden der Lander haben jeweils eine
Finanzbehorde im Sinne des Finanzverwaltungsgesetzes zu bestimmen, die fiir Entscheidungen nach
Satz 2 zustandig ist.

§53
Mildtitige Zwecke

Eine Korperschaft verfolgt mildtatige Zwecke, wenn ihre Tatigkeit darauf gerichtet ist, Personen selbst-
los zu unterstiitzen,

1. dieinfolge ihres korperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewie-
sen sind oder

2. deren Beziige nicht héher sind als das Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne des § 28
des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch; beim Alleinstehenden oder Alleinerziehenden tritt an
die Stelle des Vierfachen das Fiinffache des Regelsatzes. Dies gilt nicht flir Personen, deren Ver-
mogen zur nachhaltigen Verbesserung ihres Unterhalts ausreicht und denen zugemutet werden
kann, es dafiir zu verwenden. Beziige im Sinne dieser Vorschrift sind

a)  Einkiinfte im Sinne des § 2 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes und
b)  andere zur Bestreitung des Unterhalts bestimmte oder geeignete Beziige,

aller Haushaltsangehdrigen. Zu berlicksichtigen sind auch gezahlte und empfangene Unter-
haltsleistungen. Die wirtschaftliche Hilfebed(irftigkeit im vorstehenden Sinne ist bei Empfan-
gern von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwolften Buch Sozialgesetzbuch, des Wohngeld-
gesetzes, bei Empfangern von Leistungen nach § 27a des Bundesversorgungsgesetzes oder nach
§ 6a des Bundeskindergeldgesetzes als nachgewiesen anzusehen. Die Kérperschaft kann den
Nachweis mit Hilfe des jeweiligen Leistungsbescheids, der fiir den Unterstlitzungszeitraum
mafRgeblich ist, oder mit Hilfe der Bestatigung des Sozialleistungstragers fiihren. Auf Antrag der
Korperschaft kann auf einen Nachweis der wirtschaftlichen Hilfebediirftigkeit verzichtet werden,
wenn auf Grund der besonderen Art der gewdhrten Unterstiitzungsleistung sichergestellt ist,
dass nur wirtschaftlich hilfebediirftige Personen im vorstehenden Sinne unterstiitzt werden; fir
den Bescheid iber den Nachweisverzicht gilt § 60a Absatz 3 bis 5 entsprechend oder

3. deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Griinden zu einer Notlage geworden ist. Als beson-
dere Griinde gelten insbesondere Katastrophen, die durch Erlass des Bundesministeriums der Fi-
nanzen oder einer obersten Finanzbehdrde der Lander festgestellt wurden. In diesen Fallen reicht
es fiir den Nachweis der Hilfebedurftigkeit aus, wenn die durch die Katastrophe entstandene
Notlage sowie die Mehraufwendungen glaubhaft gemacht werden

§ 54
Kirchliche Zwecke

(1) Eine Korperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tatigkeit darauf gerichtet ist, eine Religions-
gemeinschaft, die Kdrperschaft des 6ffentlichen Rechts ist, selbstlos zu fordern.

(2) Zu diesen Zwecken gehdren insbesondere die Errichtung, Ausschmickung und Unterhaltung von
Gotteshdusern und kirchlichen Gemeindehausern, die Abhaltung von Gottesdiensten, die Ausbildung
von Geistlichen, die Erteilung von Religionsunterricht, die Beerdigung und die Pflege des Andenkens
der Toten, ferner die Verwaltung des Kirchenvermégens, die Besoldung der Geistlichen, Kirchenbeam-
ten und Kirchendiener, die Alters- und Behindertenversorgung fiir diese Personen und die Versorgung
ihrer Witwen und Waisen.
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§ 55
Selbstlosigkeit

(1) Eine Forderung oder Unterstiitzung geschieht selbstlos, wenn dadurch nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke - zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke - verfolgt
werden und wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

1. Mittel der Korperschaft dirfen nur fiir die satzungsmaRigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder oder Gesellschafter (Mitglieder im Sinne dieser Vorschriften) diirfen keine Gewinnan-
teile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der
Korperschaft erhalten. Die Korperschaft darf ihre Mittel weder fiir die unmittelbare noch fiir die
mittelbare Unterstiitzung oder Férderung politischer Parteien verwenden.

2. Die Mitglieder diirfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflésung oder Aufhebung der Kérper-
schaft nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten
Sacheinlagen zurlickerhalten.

3. DieKorperschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kérperschaft fremd sind,
oder durch unverhéltnismaRig hohe Vergiitungen beglinstigen.

4.  BeiAuflésung oder Authebung der Kérperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks darf
das Vermogen der Kérperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und
den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen libersteigt, nur fiir steu-
erbegiinstigte Zwecke verwendet werden (Grundsatz der Vermégensbindung). Diese Voraus-
setzung ist auch erfiillt, wenn das Vermogen einer anderen steuerbegiinstigten Kérperschaft
oder einer juristischen Person des 6ffentlichen Rechts fiir steuerbegiinstigte Zwecke tibertragen
werden soll.

5. Die Korperschaft muss ihre Mittel vorbehaltlich des § 62 grundsatzlich zeitnah fiir ihre steuer-
begiinstigten satzungsmaRigen Zwecke verwenden. Verwendung in diesem Sinne ist auch die
Verwendung der Mittel fiir die Anschaffung oder Herstellung von Vermogensgegenstanden,
die satzungsmaRigen Zwecken dienen. Eine zeitnahe Mittelverwendung ist gegeben, wenn die
Mittel spatestens in den auf den Zufluss folgenden zwei Kalender- oder Wirtschaftsjahren fiir
die steuerbeglinstigten satzungsmaRigen Zwecke verwendet werden. Satz 1 gilt nicht fiir Kérper-
schaften mit jahrlichen Einnahmen von nicht mehr als 100.000 €.

(2) Bei der Ermittlung des gemeinen Werts (Absatz 1 Nummer 2 und 4) kommt es auf die Verhaltnisse
zu dem Zeitpunkt an, in dem die Sacheinlagen geleistet worden sind.

(3) Die Vorschriften, die die Mitglieder der Korperschaft betreffen (Absatz 1 Nummer1,2 und 4),
gelten bei Stiftungen fir die Stifter und ihre Erben, bei Betrieben gewerblicher Art von juristischen
Personen des &ffentlichen Rechts fiir die Kdrperschaft sinngemag, jedoch mit der MalRgabe, dass bei
Wirtschaftsgiitern, die nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes aus einem
Betriebsvermdégen zum Buchwert entnommen worden sind, an die Stelle des gemeinen Werts der
Buchwert der Entnahme tritt.

§ 56
AusschlieBlichkeit

AusschlieRlichkeit liegt vor, wenn eine Kérperschaft nur ihre steuerbegiinstigten satzungsmaRigen
Zwecke verfolgt.

§ 57
Unmittelbarkeit

(1) Eine Korperschaft verfolgt unmittelbar ihre steuerbegiinstigten satzungsmaRigen Zwecke, wenn
sie selbst diese Zwecke verwirklicht. Das kann auch durch Hilfspersonen geschehen, wenn nach den
Umstanden des Falls, insbesondere nach den rechtlichen und tatsachlichen Beziehungen, die zwi-



Anlage 1 A1

schen der Korperschaft und der Hilfsperson bestehen, das Wirken der Hilfsperson wie eigenes Wirken
der Kérperschaft anzusehen ist.

(2) Eine Koérperschaft, in der steuerbegiinstigte Korperschaften zusammengefasst sind, wird einer
Korperschaft, die unmittelbar steuerbegtinstigte Zwecke verfolgt, gleichgestellt.

(3) Eine Korperschaft verfolgt ihre steuerbegtinstigten Zwecke auch dann unmittelbar im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1, wenn sie satzungsgemal$ durch planmaRiges Zusammenwirken mit mindestens
einer weiteren Korperschaft, die im Ubrigen die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 erfiillt, einen steuer-
beglinstigten Zweck verwirklicht. Die §§ 14 sowie 65 bis 68 sind mit der Magabe anzuwenden, dass
flir das Vorliegen der Eigenschaft als Zweckbetrieb bei der jeweiligen Kérperschaft die Tatigkeiten der
nach Satz1zusammenwirkenden Korperschaften zusammenzufassen sind.

(4) Eine Korperschaft verfolgt ihre steuerbegiinstigten Zwecke auch dann unmittelbar im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1, wenn sie ausschlieBlich Anteile an steuerbegiinstigten Kapitalgesellschaften halt
und verwaltet.

§58

Steuerlich unschidliche Betétigungen
Die Steuerverglinstigung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass

1. eine Korperschaft einer anderen Kérperschaft oder einer juristischen Person des 6ffentlichen
Rechts Mittel fiir die Verwirklichung steuerbegiinstigter Zwecke zuwendet. Mittel sind samt-
liche Vermogenswerte der Kérperschaft. Die Zuwendung von Mitteln an eine beschrankt oder
unbeschrankt steuerpflichtige Kérperschaft des privaten Rechts setzt voraus, dass diese selbst
steuerbeglinstigt ist. Beabsichtigt die Korperschaft, als einzige Art der Zweckverwirklichung
Mittel anderen Korperschaften oder juristischen Personen des offentlichen Rechts zuzuwenden,
ist die Mittelweitergabe als Art der Zweckverwirklichung in der Satzung zu benennen,

2. (weggefallen)

3. eine Kdrperschaft ihre Uberschiisse der Einnahmen lber die Ausgaben aus der Vermdgensver-
waltung, ihre Gewinne aus den wirtschaftlichen Geschéftsbetrieben ganz oder teilweise und
dariiber hinaus hochstens 15 Prozent ihrer sonstigen nach § 55 Absatz 1 Nummer 5 zeitnah zu
verwendenden Mittel einer anderen steuerbegiinstigten Kdrperschaft oder einer juristischen
Person des offentlichen Rechts zur Vermégensausstattung zuwendet. Die aus den Vermogens-
ertragen zu verwirklichenden steuerbeglinstigten Zwecke missen den steuerbegiinstigten sat-
zungsmaRigen Zwecken der zuwendenden Korperschaft entsprechen. Die nach dieser Nummer
zugewandten Mittel und deren Ertrage diirfen nicht fiir weitere Mittelweitergaben im Sinne des
ersten Satzes verwendet werden,

4. eine Korperschaft ihre Arbeitskrafte anderen Personen, Unternehmen, Einrichtungen oder einer
juristischen Person des offentlichen Rechts fiir steuerbegiinstigte Zwecke zur Verfiigung stellt,

5. eine Korperschaft ihr gehdrende Raume einer anderen, ebenfalls steuerbegiinstigten Korper-
schaft oder einer juristischen Person des &ffentlichen Rechts zur Nutzung zu steuerbeglinstigten
Zwecken Uberldsst,

6. eine Stiftung einen Teil, jedoch héchstens ein Drittel ihres Einkommens dazu verwendet, umin
angemessener Weise den Stifter und seine nachsten Angehorigen zu unterhalten, ihre Graber zu
pflegen und ihr Andenken zu ehren,

7. eine Korperschaft gesellige Zusammenkiinfte veranstaltet, die im Vergleich zu ihrer steuerbe-
gunstigten Tatigkeit von untergeordneter Bedeutung sind,

8.  ein Sportverein neben dem unbezahlten auch den bezahlten Sport fordert,

9. einevon einer Gebietskorperschaft errichtete Stiftung zur Erflillung ihrer steuerbegiinstigten
Zwecke Zuschiisse an Wirtschaftsunternehmen vergibt,
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10. eine Korperschaft Mittel zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der prozentualen
Beteiligung an Kapitalgesellschaften im Jahr des Zuflusses verwendet. Dieser Erwerb mindert
die Hohe der Riicklage nach § 62 Absatz 1 Nummer 3,

1. eine Korperschaft Mittel fiir die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen und ande-
ren Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz verwendet, soweit es sich dabei nicht um
den Hauptzweck der Kérperschaft handelt.

§ 58a

Vertrauensschutz bei Mittelweitergaben

(1) Wendet eine steuerbegiinstigte Korperschaft Mittel einer anderen Korperschaft zu, darf sie unter
den Voraussetzungen des Absatzes 2 darauf vertrauen, dass die empfangende Korperschaft

3. nach § 5 Absatz 1 Nummer g des Kérperschaftsteuergesetzes im Zeitpunkt der Zuwendung steu-
erbegiinstigt ist und

4. die Zuwendung fiir steuerbeglinstigte Zwecke verwendet.

(2) Das Vertrauen der zuwendenden Korperschaft nach Absatz 1ist nur schutzwiirdig, wenn sich die
zuwendende Korperschaft zum Zeitpunkt der Zuwendung die Steuerbegiinstigung der empfangen-
den Kérperschaft nach § 5 Absatz 1 Nummer g des Kérperschaftsteuergesetzes hat nachweisen lassen
durch eine Ausfertigung

1. der Anlage zum Korperschaftsteuerbescheid, deren Datum nicht langer als fiinf Jahre zuriickliegt
oder

2. des Freistellungsbescheids, dessen Datum nicht langer als fiinf Jahre zurlickliegt oder

3. des Bescheids uber die Feststellung der Einhaltung der satzungsmaRigen Voraussetzungen nach
§ 60a Absatz 1, dessen Datum nicht langer als drei Jahre zuriickliegt, wenn der empfangenden
Korperschaft bisher kein Freistellungsbescheid oder keine Anlage zum Kérperschaftsteuerbe-
scheid erteilt wurde.

(3) Absatz 1ist nicht anzuwenden, wenn

1. derzuwendenden Kérperschaft die Unrichtigkeit eines Verwaltungsaktes nach Absatz 2 bekannt
ist oder infolge grober Fahrldssigkeit nicht bekannt war oder

2. die zuwendende Kérperschaft eine Verwendung fiir nicht steuerbegiinstigte Zwecke durch die
empfangende Kérperschaft veranlasst hat.

§ 59

Voraussetzung der Steuervergiinstigung

Die Steuerverglinstigung wird gewahrt, wenn sich aus der Satzung, dem Stiftungsgeschaft oder der
sonstigen Verfassung (Satzung im Sinne dieser Vorschriften) ergibt, welchen Zweck die Kérperschaft
verfolgt, dass dieser Zweck den Anforderungen der §§ 52 bis 55 entspricht und dass er ausschlief3lich
und unmittelbar verfolgt wird; die tatsdchliche Geschaftsfiihrung muss diesen Satzungsbestimmun-
gen entsprechen.

§ 60

Anforderungen an die Satzung

(1) Die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung missen so genau bestimmt sein, dass auf
Grund der Satzung gepriift werden kann, ob die satzungsmaRigen Voraussetzungen fiir Steuer-
verglinstigungen gegeben sind. Die Satzung muss die in der Anlage 1 bezeichneten Festlegungen
enthalten.

(2) Die Satzung muss den vorgeschriebenen Erfordernissen bei der Korperschaftsteuer und bei der
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Gewerbesteuer wahrend des ganzen Veranlagungs- oder Bemessungszeitraums, bei den anderen
Steuern im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer entsprechen.

§ 60a

Feststellung der satzungsméBigen Voraussetzungen

(1) Die Einhaltung der satzungsmaRigen Voraussetzungen nach den §§ 51,59, 60 und 61 wird geson-
dert festgestellt. Die Feststellung der SatzungsmaRigkeit ist fiir die Besteuerung der Korperschaft
und der Steuerpflichtigen, die Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeitrdgen an die
Korperschaft erbringen, bindend.

(2) Die Feststellung der SatzungsmaRigkeit erfolgt
1. aufAntrag der Krperschaft oder

2. von Amts wegen bei der Veranlagung zur Kérperschaftsteuer, wenn bisher noch keine Feststel-
lung erfolgt ist.

(3) Die Bindungswirkung der Feststellung entfallt ab dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf
denen die Feststellung beruht, aufgehoben oder gedndert werden.

(4) Tritt bei den fiir die Feststellung erheblichen Verhiltnissen eine Anderung ein, ist die Feststellung
mit Wirkung vom Zeitpunkt der Anderung der Verhaltnisse aufzuheben.

(5) Materielle Fehler im Feststellungsbescheid liber die SatzungsmaRigkeit konnen mit Wirkung ab
dem Kalenderjahr beseitigt werden, das auf die Bekanntgabe der Aufhebung der Feststellung folgt.

§ 176 gilt entsprechend, auRer es sind Kalenderjahre zu dndern, die nach der Verkiindung der maRgeb-
lichen Entscheidung eines obersten Gerichtshofes des Bundes beginnen.

(6) Liegen bis zum Zeitpunkt des Erlasses des erstmaligen Korperschaftsteuerbescheids oder Freistel-
lungsbescheids bereits Erkenntnisse vor, dass die tatsachliche Geschaftsfiihrung gegen die satzungs-
maRigen Voraussetzungen verstoBt, ist die Feststellung der Einhaltung der satzungsmaRigen Voraus-
setzungen nach Absatz 1 Satz 1 abzulehnen. Satz 1 gilt entsprechend fiir die Aufhebung bestehender
Feststellungen nach § 60a.

(7) Auf Anfrage der registerfiihrenden Stelle nach § 18 Absatz 2 des Geldwaschegesetzes kann das fiir
die Feststellung nach Absatz 1 zustandige Finanzamt der registerfiihrenden Stelle bestatigen, dass
eine Vereinigung, die einen Antrag nach § 24 Absatz 1 Satz 2 des Geldwaschegesetzes gestellt hat,

die nach den §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung steuerbegiinstigten Zwecke verfolgt. Hierzu hat die
registerfiihrende Stelle dem zustdndigen Finanzamt zu bestatigen, dass das Einverstandnis der Verei-
nigung auf Auskunftserteilung nach § 24 Absatz 1 Satz 3 des Geldwaschegesetzes vorliegt.

§ 60b

Zuwendungsempfingerregister

(1) Das Bundeszentralamt fiir Steuern fiihrt ein Register, in dem Kérperschaften und juristische Perso-
nen des 6ffentlichen Rechts gefiihrt werden, an die steuerbeglinstigt Zuwendungen nach den §§ 10b,
34g des Einkommensteuergesetzes geleistet werden kdnnen (Zuwendungsempfangerregister).

(2) Im Zuwendungsempfangerregister speichert das Bundeszentralamt fiir Steuern zu Zwecken des
Sonderausgabenabzugs nach § 10b des Einkommensteuergesetzes und der SteuerermalRigung nach §
34g des Einkommensteuergesetzes automatisiert folgende Daten:

1. Wirtschafts-Identifikationsnummer,

2. Name,

3. Anschrift,

4. steuerbeglinstigte Zwecke nach den §§ 52 bis 54,
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5. Datum der Anerkennung als Partei im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes,
6.  Datum der Anerkennung als Wahlervereinigung,
7. Status als juristische Person des offentlichen Rechts,

8.  zustdndige Finanzbehorde,

9.  Datum der Erteilung des letzten Freistellungsbescheides, der Anlage zum Kérperschaftsteuerbe-
scheid oder des Feststellungsbescheides nach § 60a,

10.  Kontoverbindungen bei Banken/Kreditinstituten und Bezahldienstleistern.

(3) Die fiir die Besteuerung nach dem Einkommen zustdndige Finanzbehérde tibermittelt dem Bun-
deszentralamt fiir Steuern die Daten nach Absatz 2 sowie unverziiglich jede Anderung dieser Daten.

(4) Das Bundeszentralamt fiir Steuern ist befugt, die Daten nach Absatz 2 Dritten zu offenbaren. § 30
steht dem nicht entgegen.

(5) Die im Zuwendungsempfingerregister Gefiihrten kdnnen Anderungen und Ergénzungen der
Eintragungen nach Absatz 2 Nummer 10 mit Hilfe eines amtlich vorgeschriebenen Datensatzes durch
Datenferntibertragung bewirken.

§61

SatzungsméBige Vermégensbindung

(1) Eine steuerlich ausreichende Vermégensbindung (§ 55 Absatz 1 Nummer 4) liegt vor, wenn der
Zweck, fiir den das Vermégen bei Auflésung oder Aufhebung der Kérperschaft oder bei Wegfall ihres
bisherigen Zweckes verwendet werden soll, in der Satzung so genau bestimmt ist, dass auf Grund der
Satzung gepriift werden kann, ob der Verwendungszweck steuerbegiinstigt ist.

(2) - weggefallen -

(3) Wird die Bestimmung tiber die Vermogensbindung nachtraglich so geéndert, dass sie den Anfor-

derungen des § 55 Absatz 1 Nummer 4 nicht mehr entspricht, so gilt sie von Anfang an als steuerlich

nicht ausreichend. § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist mit der MaRgabe anzuwenden, dass Steuerbe-
scheide erlassen, aufgehoben oder gedndert werden kdnnen, soweit sie Steuern betreffen, die inner-
halb der letzten zehn Kalenderjahre vor der Anderung der Bestimmung iber die Vermdgensbindung
entstanden sind.

§ 62

Riicklagen und Vermégensbildung
(1) Korperschaften konnen ihre Mittel ganz oder teilweise

1. einer Rucklage zufiihren, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbeglinstigten, satzungsma-
RBigen Zwecke nach dem Stand der Planung zum Zeitpunkt der Riicklagenbildung nachhaltig zu
erfillen;

2. einer Riicklage fiir die beabsichtigte Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgiitern zufiihren, die zur
Verwirklichung der steuerbegiinstigten, satzungsmaRigen Zwecke erforderlich sind (Riicklage
flir Wiederbeschaffung). Die Hohe der Zufiihrung bemisst sich nach der Hohe der reguldren Ab-
setzungen fiir Abnutzung eines zu ersetzenden Wirtschaftsguts. Die Voraussetzungen fiir eine
héhere Zufiihrung sind nachzuweisen;

3. der freien Riicklage zufiihren, jedoch héchstens ein Drittel des Uberschusses aus der Vermégens-
verwaltung und dariiber hinaus hochstens 10 Prozent der sonstigen nach § 55 Absatz 1 Num-
mer 5 zeitnah zu verwendenden Mittel. Ist der Hochstbetrag fiir die Bildung der freien Riicklage
in einem Jahr nicht ausgeschopft, kann diese unterbliebene Zufiihrung in den folgenden zwei
Jahren nachgeholt werden;
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4. einer Riicklage zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der prozentualen Beteiligung
an Kapitalgesellschaften zufiihren, wobei die Hohe dieser Riicklage die Hohe der Riicklage nach
Nummer 3 mindert.

(2) Die Bildung von Riicklagen nach Absatz 1 hat innerhalb der Frist des § 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3
zu erfolgen. Riicklagen nach Absatz 1 Nummer 1,2 und 4 sind unverzlglich aufzulosen, sobald der
Grund fiir die Riicklagenbildung entfallen ist. Die freigewordenen Mittel sind innerhalb der Frist nach
§ 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3 zu verwenden.

(3) Die folgenden Mittelzufiihrungen unterliegen nicht der zeitnahen Mittelverwendung nach § 55
Absatz 1 Nummer 5:

1. Zuwendungen von Todes wegen, wenn der Erblasser keine Verwendung fiir den laufenden Auf-
wand der Kérperschaft vorgeschrieben hat;

2. Zuwendungen, bei denen der Zuwendende ausdriicklich erklart, dass diese zur Ausstattung der
Korperschaft mit Vermogen oder zur Erhdhung des Vermégens bestimmt sind;

3. Zuwendungen auf Grund eines Spendenaufrufs der Kérperschaft, wenn aus dem Spendenaufruf
ersichtlich ist, dass Betrage zur Aufstockung des Vermdgens erbeten werden;

4.  Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach zum Vermogen gehoren.

(4) Eine Stiftung kann im Jahr ihrer Errichtung und in den drei folgenden Kalenderjahren Uberschiisse
aus der Vermogensverwaltung und die Gewinne aus wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben nach § 14
ganz oder teilweise ihrem Vermogen zufiihren.

§ 63

Anforderungen an die tatséchliche Geschiftsfiihrung

(1) Die tatsachliche Geschaftsfiihrung der Korperschaft muss auf die ausschlieBliche und unmittelbare
Erfillung der steuerbeglinstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen entsprechen, die die
Satzung lber die Voraussetzungen fiir Steuervergiinstigungen enthalt.

(2) Fur die tatsachliche Geschaftsfiihrung gilt sinngemaR § 60 Absatz 2, fiir eine Verletzung der Vor-
schrift iber die Vermogensbindung § 61 Absatz 3.

(3) Die Korperschaft hat den Nachweis, dass ihre tatsachliche Geschaftsfiihrung den Erfordernissen
des Absatzes 1 entspricht, durch ordnungsmaRige Aufzeichnungen lber ihre Einnahmen und Ausga-
ben zu fiihren.

(4) Hat die Korperschaft ohne Vorliegen der Voraussetzungen Mittel angesammelt, kann das Finanz-
amt ihr eine angemessene Frist fiir die Verwendung der Mittel setzen.

(5) Korperschaften im Sinne des § 10b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes diirfen
Zuwendungsbestatigungen im Sinne des § 5o Absatz 1 der Einkommensteuer- Durchfiihrungsverord-
nung nur ausstellen, wenn

1. das Datum der Anlage zum Korperschaftsteuerbescheid oder des Freistellungsbescheids nicht
langer als flinf Jahre zurlickliegt oder

2. die Feststellung der SatzungsmaRigkeit nach § 60a Absatz 1 nicht langer als drei Kalenderjahre
zurlickliegt und bisher kein Freistellungsbescheid oder keine Anlage zum Kérperschaftsteuerbe-
scheid erteilt wurde.

Die Frist ist taggenau zu berechnen.

§ 64

Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschiftsbetriebe
(1) SchlieRt das Gesetz die Steuervergiinstigung insoweit aus, als ein wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb

m
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(§ 14) unterhalten wird, so verliert die Kérperschaft die Steuervergilinstigung fir die dem Geschafts-
betrieb zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen (Einkiinfte, Umsatze, Vermdgen), soweit der wirt-
schaftliche Geschaftsbetrieb kein Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68) ist.

(2) Unterhalt die Korperschaft mehrere wirtschaftliche Geschaftsbetriebe, die keine Zweckbetriebe
(§§ 65 bis 68) sind, werden diese als ein wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb behandelt.

(3) Ubersteigen die Einnahmen einschlieRlich Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Geschéftsbetrie-
ben, die keine Zweckbetriebe sind, insgesamt nicht 5o ooo Euro im Jahr, so unterliegen die diesen
Geschaftsbetrieben zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen nicht der Kdrperschaftsteuer und der
Gewerbesteuer. Falls die Einnahmen aus samtlichen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben (§ 14) die
Grenze nach Satz 1 nicht liberschreiten und insgesamt ein Gewinn erzielt wird, ist damit eine Priifung,
ob die Voraussetzungen der §§ 65 bis 68 vorliegen, nicht mehr erforderlich.

(4) Die Aufteilung einer Kérperschaft in mehrere selbstdndige Korperschaften zum Zweck der mehr-
fachen Inanspruchnahme der Steuervergiinstigung nach Absatz 3 gilt als Missbrauch von rechtlichen
Gestaltungsmaglichkeiten im Sinne des § 42.

(5) Uberschiisse aus der Verwertung unentgeltlich erworbenen Altmaterials auRerhalb einer stindig
dafiir vorgehaltenen Verkaufsstelle, die der Kérperschaftsteuer und der Gewerbesteuer unterliegen,
kénnen in Hohe des brancheniiblichen Reingewinns geschatzt werden.

(6) Bei den folgenden steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben kann der Besteuerung
ein Gewinn von 15 Prozent der Einnahmen zugrunde gelegt werden:

1. Werbung fiir Unternehmen, die im Zusammenhang mit der steuerbeglinstigten Tatigkeit ein-
schlieBlich Zweckbetrieben stattfindet,

2. Totalisatorbetriebe,

3. Zweite Fraktionierungsstufe der Blutspendedienste.

§ 65
Zweckbetrieb
Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn

1. der wirtschaftliche Geschaftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung dazu dient, die steuerbeginstig-
ten satzungsmaRigen Zwecke der Kérperschaft zu verwirklichen,

2. die Zwecke nur durch einen solchen Geschaftsbetrieb erreicht werden kdnnen und

3. derwirtschaftliche Geschaftsbetrieb zu nicht beglinstigten Betrieben derselben oder dhnlicher
Art nicht in groRerem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei Erfiillung der steuerbegiinstigten
Zwecke unvermeidbar ist.

§ 66
Wohlfahrtspflege

(1) Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege ist ein Zweckbetrieb, wenn sie in besonderem MaRe den in
§ 53 genannten Personen dient.

(2) Wohlfahrtspflege ist die planméaRige, zum Wohle der Allgemeinheit und nicht des Erwerbs wegen
ausgelibte Sorge flir notleidende oder gefahrdete Mitmenschen. Die Sorge kann sich auf das gesund-
heitliche, sittliche, erzieherische oder wirtschaftliche Wohl erstrecken und Vorbeugung oder Abhilfe
bezwecken.

(3) Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege dient in besonderem MaRe den in § 53 genannten Personen,
wenn diesen mindestens zwei Drittel ihrer Leistungen zugute kommen. Fiir Krankenhauser gilt § 67.
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§ 67

Krankenh&user

(1) Ein Krankenhaus, das in den Anwendungsbereich des Krankenhausentgeltgesetzes oder der
Bundespflegesatzverordnung fillt, ist ein Zweckbetrieb, wenn mindestens 4o Prozent der jdhrlichen
Belegungstage oder Berechnungstage auf Patienten entfallen, bei denen nur Entgelte furr allgemeine
Krankenhausleistungen (§ 7 des Krankenhausentgeltgesetzes, § 10 der Bundespflegesatzverordnung)
berechnet werden.

(2) Ein Krankenhaus, das nicht in den Anwendungsbereich des Krankenhausentgeltgesetzes oder der
Bundespflegesatzverordnung fallt, ist ein Zweckbetrieb, wenn mindestens 40 Prozent der jahrlichen
Belegungstage oder Berechnungstage auf Patienten entfallen, bei denen fiir die Krankenhausleistun-
gen kein héheres Entgelt als nach Absatz 1 berechnet wird.

§ 67a

Sportliche Veranstaltungen

(1) Sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins sind ein Zweckbetrieb, wenn die Einnahmen ein-
schlieBlich Umsatzsteuer insgesamt 50 ooo Euro im Jahr nicht tibersteigen. Der Verkauf von Speisen
und Getranken sowie die Werbung gehoren nicht zu den sportlichen Veranstaltungen.

(2) Der Sportverein kann dem Finanzamt bis zur Unanfechtbarkeit des Korperschaftsteuerbescheids
erklaren, dass er auf die Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 verzichtet. Die Erkldrung bindet den Sport-
verein fiir mindestens fiinf Veranlagungszeitraume.

(3) Wird auf die Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 verzichtet, sind sportliche Veranstaltungen eines
Sportvereins ein Zweckbetrieb, wenn

1. kein Sportler des Vereins teilnimmt, der fiir seine sportliche Betatigung oder fiir die Benutzung
seiner Person, seines Namens, seines Bildes oder seiner sportlichen Betatigung zu Werbezwecken
von dem Verein oder einem Dritten tiber eine Aufwandsentschadigung hinaus Vergilitungen oder
andere Vorteile erhdlt und

2. kein anderer Sportler teilnimmt, der fiir die Teilnahme an der Veranstaltung von dem Verein oder
einem Dritten im Zusammenwirken mit dem Verein liber eine Aufwandsentschadigung hinaus
Vergitungen oder andere Vorteile erhalt.

Andere sportliche Veranstaltungen sind ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb. Dieser
schlieRt die Steuerverglinstigung nicht aus, wenn die Vergiitungen oder andere Vorteile ausschlieRlich
aus wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben, die nicht Zweckbetriebe sind, oder von Dritten geleistet
werden.

(4) Organisatorische Leistungen eines Sportdachverbandes zur Durchfiihrung von sportlichen Veran-
staltungen sind ein Zweckbetrieb, wenn an der sportlichen Veranstaltung tiberwiegend Sportler teil-
nehmen, die keine Lizenzsportler sind. Alle sportlichen Veranstaltungen einer Saison einer Liga gelten
als eine sportliche Veranstaltung im Sinne des Satzes 1. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§68

Einzelne Zweckbetriebe
Zweckbetriebe sind auch:

1. a) Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erholungsheime, Mahlzeitendienste, wenn sie in
besonderem MaRe den in § 53 genannten Personen dienen (§ 66 Absatz 3),

b) Kindergarten, Kinder-, Jugend- und Studentenheime, Schullandheime und Jugend-
herbergen,

13
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c) Einrichtungen zur Versorgung, Verpflegung und Betreuung von Fliichtlingen. Die Vorausset-
zungen des § 66 Absatz 2 sind zu beriicksichtigen,

a) landwirtschaftliche Betriebe und Gartnereien, die der Selbstversorgung von Kérperschaften
dienen und dadurch die sachgemafRe Ernahrung und ausreichende Versorgung von Anstalts
angehorigen sichern,

b) andere Einrichtungen, die fiir die Selbstversorgung von Kérperschaften erforderlich sind,
wie Tischlereien, Schlossereien, wenn die Lieferungen und sonstigen Leistungen dieser
Einrichtungen an AuBenstehende dem Wert nach 20 Prozent der gesamten Lieferungen und
sonstigen Leistungen des Betriebs - einschlieRlich der an die Korperschaften selbst bewirk-
ten - nicht Gbersteigen,

a) Werkstatten fir behinderte Menschen, die nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch forderungsfahig sind und Personen Arbeitsplatze bieten, die wegen ihrer Behin-
derung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tatig sein kénnen,

b) Einrichtungen fiir Beschaftigungs- und Arbeitstherapie, in denen behinderte Menschen
aufgrund arztlicher Indikationen auRerhalb eines Beschaftigungsverhltnisses zum Trager
der Therapieeinrichtung mit dem Ziel behandelt werden, kérperliche oder psychische
Grundfunktionen zum Zwecke der Wiedereingliederung in das Alltagsleben wiederher-
zustellen oder die besonderen Fahigkeiten und Fertigkeiten auszubilden, zu férdern und zu
trainieren, die flir eine Teilnahme am Arbeitsleben erforderlich sind, und

c) Integrationsbetriebe im Sinne des § 215 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,
wenn mindestens 40 Prozent der Beschaftigten besonders betroffene schwerbehinderte
Menschen im Sinne des § 215 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind; auf die
Quote werden psychisch kranke Menschen im Sinne des § 215 Absatz 4 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch angerechnet,

Einrichtungen, die zur Durchfiihrung der Fiirsorge fiir blinde Menschen, zur Durchfiihrung der
Fuirsorge fiir korperbehinderte Menschen und zur Durchfiihrung der Fiirsorge fiir psychische und
seelische Erkrankungen beziehungsweise Behinderungen unterhalten werden,

Einrichtungen tiber Tag und Nacht (Heimerziehung) oder sonstige betreute Wohnformen,

von den zustandigen Behérden genehmigte Lotterien und Ausspielungen, wenn der Reinertrag
unmittelbar und ausschlieBlich zur Forderung mildtatiger, kirchlicher oder gemeinniitziger
Zwecke verwendet wird,

kulturelle Einrichtungen, wie Museen, Theater, und kulturelle Veranstaltungen, wie Konzerte,
Kunstausstellungen; dazu gehort nicht der Verkauf von Speisen und Getranken,

Volkshochschulen und andere Einrichtungen, soweit sie selbst Vortrage, Kurse und andere
Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art durchfiihren; dies gilt auch, soweit die
Einrichtungen den Teilnehmern dieser Veranstaltungen selbst Beherbergung und Bekdstigung
gewahren,

Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, deren Trager sich iiberwiegend aus Zuwendungen
der offentlichen Hand oder Dritter oder aus der Vermogensverwaltung finanziert. Der Wissen-

schaft und Forschung dient auch die Auftragsforschung. Nicht zum Zweckbetrieb gehéren Tatig-
keiten, die sich auf die Anwendung gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse beschranken, die
Ubernahme von Projekttragerschaften sowie wirtschaftliche Tatigkeiten ohne Forschungsbezug.
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Mustersatzung fiir einen Verein
(nur aus steuerlichen Griinden notwendige Bestimmung ohne Beriicksichtigung der
vereinsrechtlichen Vorschriften des BGB)

§1

Der (e.V.)

mit Sitz in

verfolgt ausschlieRlich und unmittelbar - gemeinnitzige - mildtatige - kirchliche Zwecke (nicht ver-
folgte Zwecke streichen) im Sinne des Abschnitts ,Steuerbegiinstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist

(z.B. die Forderung von Wissenschaft und Forschung, Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Volks- und
Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege, Umweltschutz, des 6ffentlichen Gesundheitswe-
sens, des Sports, Unterstiitzung hilfsbedurftiger Personen).

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

(z.B. Durchfiihrung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben, Vergabe von
Forschungsauftragen, Unterhaltung einer Schule, einer Erziehungsberatungsstelle, Pflege von
Kunstsammlungen, Pflege des Liedgutes und des Chorgesanges, Errichtung von Naturschutzgebieten,
Unterhaltung eines Kindergartens, Kinder-, Jugendheimes, Unterhaltung eines Altenheimes, eines
Erholungsheimes, Bekimpfung des Drogenmissbrauchs, des Larms, Férderung sportlicher Ubungen
und Leistungen).

§2
Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
§3

Mittel des Vereins diirfen nur firr die satzungsmaRigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§4
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Korperschaft fremd sind, oder durch unver-
haltnismaRig hohe Vergiitungen begiinstigt werden.

§5
Bei Auflosung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegiinstigter Zwecke fallt das
Vermogen des Vereins

a) an-den-die-das-

(Bezeichnung einer juristischen Person des &ffentlichen Rechts oder einer anderen steuer-
begiinstigten Korperschaft)

der - die - das - es unmittelbar und ausschlieBlich fiir gemeinniitzige, mildtatige oder
kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

oder

15
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an eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder einer anderen steuerbeglinstigte Korper-
schaft zwecks Verwendung fiir

(Angaben eines bestimmten gemeinniitzigen, mildtatigen oder kirchlichen Zwecks, z. B. Forde-
rung von Wissenschaft und Forschung, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, der Unterstiitzung
von Personen, die im Sinne von § 53 AO wegen

beduirftig sind, Unterhaltung des Gotteshauses in ).
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Muster einer vereinfachten Einnahmen-/Ausgabenrechnung

1. Ermittlung des Kassen-/Bankbestands

Kassen-/Bankbestand amo1.o1. — €
+/- Gewinn/Verlust aus ideellem Bereich (Tz.2) s €
+/- Gewinn/Verlust aus Vermégensverwaltung (Tz.3) e €
+/- Gewinn/Verlust aus sportlichen/kulturellen Veranstaltungen (Tz.4) s €
+/- Gewinn/Verlust aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb

JWerbung® (Tz.5) €
+/- Gewinn/Verlust aus anderen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben (Tz.6) oo €
Zwischensumme — €

Korrekturen zur Ermittlung des tatsachlichen Kassen-/Bankbestands
a) beipauschalierter Gewinnermittlung* (Tz. )

b) fiir noch nicht vorgenommene Abschreibung fiir Abnutzung (AfA)
flir Wirtschaftsgiiter des

Anlagevermégens
+ Bestand Anlagevermégen zum o1.01.
- Bestand Anlagevermdégen zum 31.12.

Kassen-/Bankbestandam31.12. €

*)  Korrektur nur notwendig bei Inanspruchnahme der pauschalierten Gewinnermittlung des steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs ,Werbung” mit 15 % der Werbeeinnahmen ohne Umsatzsteuer (vgl. Tz. 5)

17



A3 Anlage 3

18

2. Ideeller Bereich

Einnahmen

Ausgaben

Mitgliedsbeitrage
Spenden
Zuschiisse

Sonstige Vereinseinnahmen
des ideellen Bereichs

L6hne/Gehalter
Beitrdge an Verbande

Sonstige vereinbedingte Ausgaben
des ideellen Bereichs

Summe

Summe Ausgaben

./.Summe Ausgaben

= Gewinn/Verlust

3. Vermoégensverwaltung

Einnahmen

Ausgaben

Miet-/Pachteinnahmen

Zinsertrage

Umsatzsteuererstattung
vom Finanzamt

Sonstige Einnahmen

Grundstiickskosten

Umsatzsteuerzahlung
an das Finanzamt

Sonstige Ausgaben, Bereich
Vermogensverwaltung

Summe

Summe Ausgaben

./.Summe Ausgaben

= Gewinn/Verlust

4. Sportliche/kulturelle Veranstaltungen und andere Zweckbetriebe

Einnahmen

Ausgaben

Eintrittsgelder

Umsatzsteuererstattung
vom Finanzamt

Sonstige Einnahmen

Veranstaltungskosten

Umsatzsteuerzahlung
an das Finanzamt

Sonstige Ausgaben

Summe

Summe Ausgaben

./.Summe Ausgaben

= Gewinn/Verlust
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5. Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb ,,Werbung* (der mit sportlichen Veran-
staltungen zusammenhangt, die steuerbegiinstigte Zweckbetriebe im Sinne des § 67a AO
darstellen)

Einnahmen Ausgaben

Werbeeinnahmen Werbeaufwand €
(ohne Umsatzsteuer)

Hinweis: Aufwendungen, die sowohl durch
den steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb als auch den steuerbegiin-
stigten Bereich des Vereins veranlasst sind,

Umsatzsteuer auf kénnen bei der Gewinnermittlung des steuer-

i pflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs
Werbeeinnahmen »Werbung" grundsatzlich nur beriicksichtigt
werden,

« wenn sie nach objektiven MaBstaben dem
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschifts-

Umsatzsteuererstattung betrieb anteilig zuzuordnen sind, im Ubrigen

. nur,
vom _Fmanzamt o « wenn und soweit die Aufwendungen ohne
(nur eintragen, soweit nicht den steuerbegiinstigten Zweckbetrieb nicht
bereits unter Tz. 6 erfasst) bzw. nicht in dieser Hohe angefallen waren.

Umsatzsteuerzahlungen

an das Finanzamt
(nur eintragen, soweit nicht

bereits unter Tz.6 erfasst) e €
........................ €
........................ 3
Sonstige Einnahmen Sonstige Einnahmen
(ggf. aufgliedern) (ggf. aufgliedern)
Summe Summe €
./.Summe Ausgaben ... €
=Gewinn/Verlust €

ggf. pauschal ermittelter
Gewinn* €

*) Hinweis: Steht der Gewinn des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs , Werbung* wie hier im Zusammen-
hang mit steuerbegiinstigten Tatigkeiten des Vereins, kann der Gewinn aus der Werbung pauschal in Hohe von 15 % der
Einnahmen (ohne Umsatzsteuer) ermittelt werden. Auch wenn von dieser Méglichkeit Gebrauch gemacht wird, sind die
tatsdchlichen Einnahmen /Ausgaben des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs ,Werbung” nach diesem
Muster zu ermitteln. Das hat folgenden Grund:

Die Nettoeinnahmen miissen ermittelt werden, weil sie Bemessungsgrundlage der Pauschale sind. Die Ausgaben miis-
sen ermittelt werden, weil sie mit Ausnahme der gezahlten Umsatzsteuer das Ergebnis der anderen steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe nicht mindern diirfen.
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6. Andere wirtschaftliche Geschiftsbetriebe (Vereinsgaststatte und andere
wirtschaftliche Betatigungen - mit Ausnahme von Tz. 5 -)

Einnahmen Ausgaben
Speisen- und Getrankeverkauf ... € | Speisen- und Getrankeeinkauf =~ ..
Umsatzsteuererstattung Umsatzsteuerzahlungen
vom Finanzamt an das Finanzamt
(nur eintragen, soweit nicht (nur eintragen, soweit nicht
bereits unterTz.5erfasst) e € | bereitsunterTz.serfasst) e
Verkaufserlose (allgemein) e € | Wareneinkauf (allgemein)
Sonstige Einnahmen € | Sonstige Ausgaben
Summe € | Summe Ausgaben L.
./.Summe Ausgaben

= Gewinn/Verlust

Zusammenfassung der steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschiftsbetriebe

Gewinn/Verlust aus Tz. 5 (ggf. pauschal ermittelt)

+ erhaltene Umsatzsteuer (Tz. 5, nur bei pauschaler Gewinnermittlung®)

./. gezahlte Umsatzsteuer (Tz. 5, nur bei pauschaler Gewinnermittlung®) | .. €
Gewinn/VerlustausTz6 €
= Gesamtgewinn/-verlust €

*)  Bei der pauschalen Gewinnermittlung (vgl. Tz. 5) ist die in den Einnahmen enthaltene Umsatzsteuer neben dem
pauschal ermittelten Gewinn als Einnahme und bei Zahlung an das Finanzamt als Ausgabe zu berticksichtigen.
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Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 07.11.2013
(veroffentlicht im BStBI 1S.1333)

Muster fiir Zuwendungsbestétigungen (§ 10b EStG)

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehdrden der Lander sind die in der Anlage beigefiigten
Muster fiir Zuwendungen an inldndische Zuwendungsempfanger zu verwenden.

Fiir die Verwendung der aktualisierten Muster fiir Zuwendungsbestatigungen gilt Folgendes:

1. Dieinder Anlage beigefiigten Muster fiir Zuwendungsbestatigungen sind verbindliche Muster
(vgl. § 50 Absatz 1 EStDV). Die Zuwendungsbestatigungen konnen weiterhin vom jeweiligen
Zuwendungsempfianger anhand dieser Muster selbst hergestellt werden. In einer auf einen
bestimmten Zuwendungsempfanger zugeschnittenen Zuwendungsbestatigung mussen nur die
Angaben aus den verdffentlichten Mustern iibernommen werden, die im Einzelfall einschla-
gig sind. Die in den Mustern vorgesehenen Hinweise zu den haftungsrechtlichen Folgen der
Ausstellung einer unrichtigen Zuwendungsbestatigung und zur steuerlichen Anerkennung der
Zuwendungsbestatigung sind stets in die Zuwendungsbestatigungen zu ibernehmen.

2. Die Wortwahl und die Reihenfolge der vorgegebenen Textpassagen in den Mustern sind beizu-
behalten, Umformulierungen sind unzuldssig. Auf der Zuwendungsbestatigung diirfen weder
Danksagungen an den Zuwendenden noch Werbung fiir die Ziele der begtinstigten Einrichtung
angebracht werden. Entsprechende Texte sind jedoch auf der Riickseite zuldssig. Die Zuwen-
dungsbestatigung darf die GroRe einer DIN A 4 - Seite nicht (iberschreiten.

3. Gegen optische Hervorhebungen von Textpassagen beispielsweise durch Einrahmungen und/
oder vorangestellte Ankreuzkastchen bestehen keine Bedenken. Ebenso ist es zulassig, den Na-
men des Zuwendenden und dessen Adresse so untereinander anzuordnen, dass die gleichzeitige
Nutzung als Anschriftenfeld méglich ist. Fortlaufende alphanumerische Zeichen mit einer oder
mehreren Reihen, die zur Identifizierung der Zuwendungsbestatigung geeignet sind, kénnen ver-
geben werden; die Verwendung eines Briefpapiers mit einem Logo, Emblem oder Wasserzeichen
der Einrichtung ist zulassig.

4.  Esbestehen keine Bedenken, wenn der Zuwendungsempfanger in seinen Zuwendungsbesta-
tigungen alle ihn betreffenden steuerbegiinstigten Zwecke nennt. Aus steuerlichen Griinden
bedarf es keiner Kenntlichmachung, fiir welchen konkreten steuerbeglinstigten Zweck die
Zuwendung erfolgt bzw. verwendet wird.

5. Derzugewendete Betrag ist sowohl in Ziffern als auch in Buchstaben zu benennen. Fiir die
Benennung in Buchstaben ist es nicht zwingend erforderlich, dass der zugewendete Betrag in
einem Wort genannt wird; ausreichend ist die Buchstabenbenennung der jeweiligen Ziffern. So
kann z.B.ein Betrag in Hhe von 1.322 Euro als ,eintausenddreihundertzweiundzwanzig” oder
,eins - drei - zwei - zwei“ bezeichnet werden. In diesen Fallen sind allerdings die Leerraume vor
der Nennung der ersten Ziffer und hinter der letzten Ziffer in geeigneter Weise (z. B. durch ,X“) zu
entwerten.

6.  Handelt es sich um eine Sachspende, so sind in die Zuwendungsbestatigung genaue Angaben
iber den zugewendeten Gegenstand aufzunehmen (z. B. Alter, Zustand, historischer Kaufpreis,
usw.). Fur die Sachspende zutreffende Satze sind in den entsprechenden Mustern anzukreuzen.

Sachspende aus dem Betriebsvermdogen:

Stammt die Sachzuwendung nach den Angaben des Zuwendenden aus dessen Betriebsvermo-
gen, bemisst sich die Zuwendungshdhe nach dem Wert, der bei der Entnahme angesetzt wurde
und nach der Umsatzsteuer, die auf die Entnahme entfallt (§ 10b Absatz 3 Satz 2 EStG). In diesen
Fallen braucht der Zuwendungsempfanger keine zusatzlichen Unterlagen in seine Buchfiihrung
aufzunehmen, ebenso sind Angaben (iber die Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben,
nicht erforderlich. Der Entnahmewert ist grundsatzlich der Teilwert. Der Entnahmewert kann
auch der Buchwert sein, wenn das Wirtschaftsgut unmittelbar nach der Entnahme fiir steuer-
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begiinstigte Zwecke gespendet wird (sog. Buchwertprivileg § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 4 und 5
EStG).

Sachspende aus dem Privatvermogen:

Handelt es sich um eine Sachspende aus dem Privatvermégen des Zuwendenden, ist der
gemeine Wert des gespendeten Wirtschaftsguts maRgebend, wenn dessen VerduBerung im
Zeitpunkt der Zuwendung keinen Besteuerungstatbestand erfiillen wiirde (§ 10b Absatz 3 Satz
3 EStG). Ansonsten sind die fortgefiihrten Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Wert der
Zuwendung auszuweisen. Dies gilt insbesondere bei VerduRerungstatbestanden, die unter § 17
oder § 23 EStG fallen (z. B. Zuwendung einer mindestens 1%igen Beteiligung an einer Kapitalge-
sellschaft (§ 17 EStG), einer Immobilie, die sich weniger als zehn Jahre im Eigentum des Spenders
befindet (§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG), eines anderen Wirtschaftsguts im Sinne des § 23
Absatz 1Satz 1 Nummer 2 EStG mit einer Eigentumsdauer von nicht mehr als einem Jahr). Der
Zuwendungsempfanger hat anzugeben, welche Unterlagen er zur Ermittlung des angesetzten
Wertes herangezogen hat. In Betracht kommt in diesem Zusammenhang z. B. ein Gutachten
tiber den aktuellen Wert der zugewendeten Sache oder der sich aus der urspriinglichen Rech-
nung ergebende historische Kaufpreis unter Berlicksichtigung einer Absetzung fiir Abnutzung.
Diese Unterlagen hat der Zuwendungsempfanger zusammen mit der Zuwendungsbestatigung
in seine Buchfiihrung aufzunehmen.

Die Zeile: ,Es handelt sich um den Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen Ja _ Nein _“ist
stets in die Zuwendungsbestatigungen tber Geldzuwendungen/ Mitgliedsbeitrage zu tiberneh-
men und entsprechend anzukreuzen. Dies gilt auch fiir Sammelbestatigungen und in den Fallen,
in denen ein Zuwendungsempfanger grundsatzlich keine Zuwendungsbestatigungen fiir die
Erstattung von Aufwendungen ausstellt.

Werden Zuwendungen an eine juristische Person des offentlichen Rechts von dieser an andere
juristische Personen des dffentlichen Rechts weitergeleitet und werden von diesen die steuer-
beglinstigten Zwecke verwirklicht, so hat der ,Erstempfanger” die in den amtlichen Vordrucken
enthaltene Bestatigung wie folgt zu fassen:

Die Zuwendung wird entsprechend den Angaben des Zuwendenden an..................... [Name
des Letztempfingers verbunden mit dem Hinweis auf dessen dffentlich-rechtliche Organisa
tionsform] weitergeleitet.

Erfolgt der Nachweis in Form der Sammelbestétigung, so ist der bescheinigte Gesamtbetrag auf
der zugehorigen Anlage in samtliche Einzelzuwendungen aufzuschlisseln. Es bestehen keine
Bedenken, auf der Anlage zur Sammelbestatigung entweder den Namen des Zuwendenden
oder ein fortlaufendes alphanumerisches Zeichen anzubringen, um eine sichere Identifikation zu
gewadhrleisten.

Fiir maschinell erstellte Zuwendungsbestatigungen ist R 10b.1 Absatz 4 EStR zu beachten.

Nach § 5o Absatz 4 EStDV hat die steuerbeglinstigte Kérperschaft ein Doppel der Zuwendungs-
bestatigung aufzubewahren. Es ist in diesem Zusammenhang zuldssig, das Doppel in elektroni-
scher Form zu speichern. Die Grundsatze ordnungsmaRiger DV-gestiitzter Buchfiihrungssysteme
(BMF-Schreiben vom 7. November 1995, BStBI | Seite 738) sind zu beachten.

Flir Zuwendungen nach dem 31. Dezember 1999 ist das Durchlaufspendenverfahren keine zwin-
gende Voraussetzung mehr fiir die steuerliche Begiinstigung von Spenden. Seit 1. Januar 2000
sind alle steuerbeglinstigten Korperschaften im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer g9 KStG zum
unmittelbaren Empfang und zur Bestatigung von Zuwendungen berechtigt. Dennoch diirfen
juristische Personen des &ffentlichen Rechts oder offentliche Dienststellen auch weiterhin als
Durchlaufstelle auftreten und Zuwendungsbestatigungen ausstellen (vgl. R 10b.1 Absatz 2 EStR).
Sie unterliegen dann aber auch - wie bisher - der Haftung nach § 10b Absatz 4 EStG. Dach- und
Spitzenorganisationen kénnen fiir die ihnen angeschlossenen Vereine dagegen nicht mehr als
Durchlaufstelle fungieren.
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Mit dem Gesetz zur Starkung des Ehrenamtes vom 21. Mérz 2013 (BGBI. | Seite 556) wurde mit §
60a AO die Feststellung der satzungsmaRigen Voraussetzungen eingefiihrt. Nach § 60oa AO wird
die Einhaltung der satzungsmaRigen Voraussetzungen gesondert vom Finanzamt festgestellt.
Dieses Verfahren 16st die so genannte vorlaufige Bescheinigung ab. Ubergangsweise bleiben

die bislang ausgestellten vorlaufigen Bescheinigungen weiterhin giiltig und die betroffenen
Korperschaften sind libergangsweise weiterhin zur Ausstellung von Zuwendungsbestatigungen
berechtigt. Diese Krperschaften haben in ihren Zuwendungsbestatigungen anzugeben, dass sie
durch vorldufige Bescheinigung den steuerbeglinstigten Zwecken dienend anerkannt worden
sind. Die Bestatigung ist wie folgt zu fassen:

Wir sind wegen Férderung (Angabe des beglinstigten Zwecks / der begiinstigten Zwecke)
durch vorldufige Bescheinigung des Finanzamtes(Name), StNr. (Angabe) vom (Datum) ab
(Datum) als steuerbegiinstigten Zwecken dienend anerkannt.

AuRerdem sind die Hinweise zu den haftungsrechtlichen Folgen der Ausstellung einer unrichti-
gen Zuwendungsbestatigung und zur steuerlichen Anerkennung der Zuwendungsbestatigung
folgendermaRen zu fassen:

Wer vorsdtzlich oder grob fahrldssig eine unrichtige Zuwendungsbestitigung erstellt oder
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestdtigung angegebenen
steuerbeglinstigten Zwecken verwendet werden, haftet fiir die entgangene Steuer (§ 10b
Absatz 4 EStG, § 9 Absatz 3 KStG, § 9 Nummer 5 GewStG,).

Diese Bestdtigung wird nicht als Nachweis fiir die steuerliche Berticksichtigung der Zuwen-
dung anerkannt, wenn das Datum der vorldufigen Bescheinigung Iinger als 3 Jahre seit
Ausstellung der Bestdtigung zurtickliegt (BMF vom 15.12.1994 - BStBI | Seite 884).

In Fallen, in denen juristische Personen des 6ffentlichen Rechts oder Stiftungen des 6ffentlichen
Rechts Zuwendungen an Korperschaften im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer g KStG weiterleiten,
ist ebenfalls anzugeben, ob die Empfangerkorperschaft durch vorlaufige Bescheinigung als
steuerbegiinstigten Zwecken dienend anerkannt worden ist. Diese Angabe ist hierbei in den
Zuwendungsbestadtigungen folgendermafen zu fassen:

entsprechend den Angaben des Zuwendenden an (Name) weitergeleitet, die/der vom Finanz-
amt (Name) StNr. (Angabe) mit vorldufiger Bescheinigung (gliltig ab: Datum) vom (Datum)
als steuerbeglinstigten Zwecken dienend anerkannt ist.

Die Hinweise zu den haftungsrechtlichen Folgen der Ausstellung einer unrichtigen Zuwen-
dungsbestatigung und zur steuerlichen Anerkennung der Zuwendungsbestatigung sind dann
folgendermafen zu fassen:

Wer vorsdtzlich oder grob fahrldssig eine unrichtige Zuwendungsbestitigung erstellt
oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestdtigung angege-
benen steuerbegtinstigten Zwecken verwendet werden, haftet fiir die entgangene Steuer
(§ 10b Absatz 4 EStG, § 9 Absatz 3 KStG, § 9 Nummer 5 GewStG).

Nur in den Fdllen der Weiterleitung an steuerbegtinstigte Kérperschaften im Sinne von § 5
Absatz 1 Nummer g KStG:

Diese Bestdtigung wird nicht als Nachweis fiir die steuerliche Berticksichtigung der
Zuwendung anerkannt, wenn das Datum der vorldufigen Bescheinigung Idnger als 3 Jahre
seit Ausstellung der Bestdtigung zurlickliegt.

Ist der Korperschaft, Personenvereinigung oder Vermégensmasse bisher weder ein Freistel-
lungsbescheid noch eine Anlage zum Kérperschaftsteuerbescheid erteilt worden und sieht der
Feststellungsbescheid nach § 60a AO die Steuerbefreiung erst fiir den ndchsten Veranlagungs-
zeitraum vor (§ 60 Absatz 2 AO), sind Zuwendungen erst ab diesem Zeitpunkt nach § 10b EStG
abziehbar. Zuwendungen, die vor Beginn der Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer g KStG
erfolgen, sind steuerlich nicht nach § 10b EStG beglinstigt, da die Korperschaft, Personenverei-
nigung oder Vermégensmasse in diesem Zeitraum nicht die Voraussetzungen des § 10b Absatz
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1Satz 2 Nummer 2 EStG erfiillt. Zuwendungsbestatigungen, die fiir Zeitraume vor der Steuerbe-
freiung ausgestellt werden, sind daher unrichtig und kdnnen - bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen des § 10b Absatz 4 EStG - eine Haftung des Ausstellers auslosen.

15.  Die neuen Muster flir Zuwendungsbestdtigungen werden als ausfiillbare Formulare unter htt-
ps://www.formulare-bfinv.de zur Verfiigung stehen.

16.  Fiirden Abzug steuerbeglinstigter Zuwendungen an nicht im Inland ansassige Empfanger wird
auf das BMF-Schreiben vom 16. Mai 2011 - IV C 4 - S 2223/07/0005 :008 , 2011/0381377 -, (BStBI |
Seite 559) hingewiesen.

Das BMF-Schreiben vom 30. August 2012 - IV C 4 - S 2223/07/0018 :005, 2012/0306063 -, (BStBI | Seite
884) wird hiermit aufgehoben.

Es wird seitens der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn bis zum 31. Dezember 2014’ die bisheri-
gen Muster fiir Zuwendungsbestatigungen verwendet werden.

' vgl. BMF-Schreiben vom 26.03.2014 (BStBI | S.791; Anlage se)
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Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 26.03.2014
(veroffentlicht im BStBI 1S.791)

Ubergangsfrist und Verwendung der Muster fiir
Zuwendungsbestitigungen nach dem BMF-Schreiben vom
07.11.2013 (BStBI | S. 1333)

Die im Bundessteuerblatt (Teil | 2013 S.1333) verdffentlichten Muster fiir Zuwendungsbestatigungen
sind grundsatzlich fiir Zuwendungen ab dem 1. Januar 2014 zu verwenden. Im Einvernehmen mit den
obersten Finanzbehorden der Lander bestehen jedoch keine Bedenken, wenn bis zum 31. Dezember
2014 noch die nach bisherigem Muster erstellten Zuwendungsbestatigungen (BMF-Schreiben vom 30.
August 2012, BStBI | S. 884) weiter verwendet werden.

Zur Erlauterung des Haftungshinweises in den veréffentlichten Mustern fiir Zuwendungsbestatigun-
gen weise ich auf Folgendes hin:

Die tatsachliche Geschaftsfiihrung umfasst auch die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestati-
gungen. Zuwendungsbestadtigungen diirfen nur dann ausgestellt werden, wenn die Voraussetzungen
des § 63 Abs. 5 Abgabenordnung (AO) vorliegen: Die Erlaubnis wird an die Erteilung eines Feststel-
lungsbescheides nach § 60a Abs.1AO eines Freistellungsbescheides oder eine Anlage zum Korper-
schaftsteuerbescheid geknlipft. Ist der Bescheid nach § 60a AO alter als drei Kalenderjahre oder ist der
Freistellungsbescheid - beziehungsweise sind die Anlagen zum Koérperschaftsteuerbescheid - alter als
fiinf Jahre, darf die Korperschaft keine Zuwendungsbestatigungen mehr ausstellen (Nr. 3 des AEAO zu
§63).

Dieses Schreiben erganzt das BMF-Schreiben vom 7. November 2013 (BStBI | 5.1333).
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Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 25.11.2014

(veroffentlicht im BStBI I S.1584) unter Beriicksichtigung der Anderungen durch das Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen vom 24.08 .2016 (BStBI | S.994)

Steuerliche Anerkennung von Spenden durch den Verzicht auf
einen zuvor vereinbarten Aufwendungsersatz (Aufwandsspende)
bzw. einen sonstigen Anspruch (Riickspende)

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehdrden der Lander gilt zur steuerlichen Anerkennung von
Aufwandsspenden und Riickspenden als Sonderausgabe nach § 10b EStG Folgendes:

1. Aufwendungsersatzanspriiche konnen Gegenstand sogenannter Aufwandsspenden gemaR §
10b Absatz 3 Satz 5 und 6 EStG sein. Das gilt auch im Verhaltnis eines Zuwendungsempfangers
zu seinen ehrenamtlich tatigen Mitgliedern. Nach den Erfahrungen spricht aber eine tatsachli-
che Vermutung dafiir, dass Leistungen ehrenamtlich tatiger Mitglieder und Forderer des Zuwen-
dungsempfangers unentgeltlich und ohne Aufwendungsersatzanspruch erbracht werden. Diese
Vermutung ist allerdings widerlegbar. Dafiir ist bei vertraglichen Anspriichen eine schriftliche
Vereinbarung zwischen Zuwendendem und Zuwendungsempfanger vorzulegen, die vor der zum
Aufwand fithrenden Tatigkeit getroffen sein muss.

2. Hat der Zuwendende einen Aufwendungsersatzanspruch gegeniiber dem Zuwendungsemp-
fanger und verzichtet er darauf, ist ein Spendenabzug nach § 10b Absatz 3 Satz 5 EStG allerdings
nur dann rechtlich zuldssig, wenn der entsprechende Aufwendungsersatzanspruch durch einen
Vertrag oder die Satzung eingeraumt worden ist, und zwar bevor die zum Aufwand fiihrende
Tatigkeit begonnen worden ist. Die Anerkennung eines Aufwendungsersatzanspruches ist auch
in den Féllen eines rechtsgiiltigen Vorstandsbeschlusses moglich, wenn der Vorstand dazu durch
eine Regelung in der Satzung ermachtigt wurde. Eine nachtragliche riickwirkende Begriindung
von Ersatzpflichten des Zuwendungsempfangers, zum Beispiel durch eine riickwirkende Sat-
zungsanderung, reicht nicht aus. Aufwendungsersatzanspriiche aus einer auf einer entspre-
chenden Satzungsermachtigung beruhenden Vereinsordnung (z. B. Reisekostenordnung) sind
Anspriiche aus einer Satzung im Sinne des § 10b Absatz 3 Satz 5 EStG. Der Verzicht auf bestehen-
de sonstige Anspriiche (Riickspende), wie z. B. Lohn- oder Honorarforderungen oder gesetzliche
Anspriiche (die keine Aufwendungsersatzanspriiche sind), ist unter den nachstehend unter 3.
aufgefiihrten Voraussetzungen als Spende im Sinne des § 10b EStG abziehbar.

3. Anspriiche auf einen Aufwendungsersatz oder auf eine Vergiitung miissen ernsthaft ein-
gerdumt sein und dirfen nicht von vornherein unter der Bedingung des Verzichts stehen.
Wesentliche Indizien fiir die Ernsthaftigkeit von Anspriichen auf Aufwendungsersatz oder auf
eine Vergiitung sind auch die zeitliche Nahe der Verzichtserklarung zur Falligkeit des Anspruchs
und die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des Zuwendungsempfangers. Die Verzichtserklarung
ist dann noch zeitnah, wenn bei einmaligen Anspriichen innerhalb von drei Monaten und bei An-
spriichen aus einer regelmaRigen Tatigkeit innerhalb eines Jahres nach Falligkeit des Anspruchs
der Verzicht erklart wird. RegelmaRig ist eine Tatigkeit, wenn sie gewohnlich monatlich ausgelibt
wird. Die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit ist anzunehmen, wenn der Zuwendungsempfanger
ungeachtet eines spateren Verzichts durch den Zuwendenden bei prognostischer Betrachtung
zum Zeitpunkt der Einrdumung des Anspruchs auf den Aufwendungsersatz oder die Verglitung
wirtschaftlich in der Lage ist, die eingegangene Verpflichtung zu erfiillen. Wird auf einen An-
spruch verzichtet, muss dieser auch im Zeitpunkt des Verzichts tatsachlich werthaltig sein. Nur
dann kommt ein Abzug als steuerbegiinstigte Zuwendung in Betracht.
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Sofern der Verein im Zeitpunkt der Einrdumung des Anspruchs auf einen Aufwendungsersatz
oder eine Verglitung wirtschaftlich in der Lage ist, die eingegangene Verpflichtung zu erfiillen,
kann regelmaRig davon ausgegangen werden, dass der Anspruch im Zeitpunkt des Verzichts
noch werthaltig ist. Etwas anderes gilt nur dann, wenn sich die finanziellen Verhdltnisse des
Vereins im Zeitraum zwischen der Einraumung des Anspruchs und dem Verzicht wesentlich
verschlechtert haben.

Von der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit ist immer dann auszugehen, wenn die Korper-
schaft offensichtlich Giber gentigend liquide Mittel bzw. sonstiges Vermégen verfiigt, das zur
Begleichung der eingegangenen Verpflichtung herangezogen wird. Dabei ist keine Differenzie-
rung nach steuerbegiinstigtem Tatigkeitsbereich (ideelle Tatigkeit, Zweckbetrieb), steuerfreier
Vermogensverwaltung oder steuerpflichtigem wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb vorzunehmen.

Der Abzug einer Spende gemal3 § 10b EStG setzt voraus, dass die Ausgabe beim Spender zu einer
endgiiltigen wirtschaftlichen Belastung fiihrt. Eine endgiiltige wirtschaftliche Belastung liegt
nicht vor, soweit der Wertabgabe aus dem Vermogen des Steuerpflichtigen ein entsprechender
Zufluss —im Falle der Zusammenveranlagung auch beim anderen Ehegatten/Lebenspartner

- gegeniibersteht (BFH-Urteil vom 20. Februar 1991, BStBI Il Seite 690). Die von der spendenemp-
fangsberechtigten Einrichtung erteilten Auftrage und die mit deren Ausfiihrung entstehenden
Aufwendungen diirfen nicht, auch nicht zum Teil, im eigenen Interesse des Zuwendenden
ausgefiihrt bzw. getatigt werden. Die Auszahlung von Aufwendungsersatz an den Spender
flihrt insoweit nicht zu einem schadlichen Riickfluss, als der Aufwendungsersatz aufgrund eines
ernsthaft eingeraumten Ersatzanspruchs geleistet wird, der nicht unter der Bedingung einer
vorhergehenden Spende steht.

Bei dem nachtrédglichen Verzicht auf den Ersatz der Aufwendungen bzw. auf einen sonstigen
Anspruch handelt es sich um eine Geldspende, bei der entbehrlich ist, dass Geld zwischen dem
Zuwendungsempfdnger und dem Zuwendenden tatsachlich hin und her flieBt. Dem Zuwenden-
den ist deshalb eine Zuwendungsbestatigung tber eine Geldzuwendung zu erteilen, in der auch
ausdriickliche Angaben dariiber zu machen sind, ob es sich um den Verzicht auf die Erstattung
von Aufwendungen handelt.

Eine Zuwendungsbestatigung darf nur erteilt werden, wenn sich der Ersatzanspruch auf
Aufwendungen bezieht, die zur Erfiilllung der satzungsmaRigen Zwecke des Zuwendungsemp-
fangers erforderlich waren. Fiir die Hohe der Zuwendung ist der vereinbarte Ersatzanspruch
mafRgeblich; allerdings kann ein unangemessen hoher Ersatzanspruch zum Verlust der Gemein-
nitzigkeit des Zuwendungsempfangers fiihren (§ 55 Absatz 1 Nummer 3 AO). Der Zuwendungs-
empfanger muss die zutreffende Hohe des Ersatzanspruchs, iiber den er eine Zuwendungsbesta-
tigung erteilt hat, durch geeignete Unterlagen im Einzelnen belegen kénnen.

Dieses BMF-Schreiben ist ab 1.Januar 2015 anzuwenden.

Das BMF-Schreiben vom 7.Juni199g — IV C 4 — S 2223 — 111/99 — (BStBI | Seite 591) findet weiter
Anwendung auf alle Zusagen auf Aufwendungsersatz sowie auf alle Zusagen auf Vergiitungen,
die bis zum 31. Dezember 2014 erteilt werden.

Wird bei einer Kérperschaft, die vor dem 1.Januar 2015 gegriindet wurde, Aufwendungsersatz
lediglich aufgrund eines rechtsgiiltigen Vorstandsbeschlusses ohne ausdriickliche Satzungser-
machtigung eingeraumt, so muss die Satzung nicht allein zur Einraumung dieser Ermachtigung
gedndert werden.
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Anschriften der Finanzamter

Finanzamt PLZ Ort Strale Telefon
Bitterfeld-Wolfen | 06749 Bitterfeld-Wolfen Mittelstr. 20 03493 345-0
Dessau-Rof%lau 06846 | Dessau-RoRlau Kihnauer StraRe.166 0340 2548-0
Eisleben 06295 Lutherstadt Eisleben Bahnhofsring 10a 03475 725-0
Genthin 39307 Genthin Berliner Chaussee 29b 03933 908-0
Haldensleben 39340 Haldensleben Jungfernstieg 37 03904 482-0
Halle (Saale) 06108 Halle (Saale) Hallorenring 10 0345 6924-0
Magdeburg 39114 Magdeburg TessenowstraRe 10 0391 885-12
Merseburg 06217 Merseburg BahnhofstraRe 10 03461 8224-0
Naumburg 06618 Naumburg Oststralle 26/26a 03445 238-0
Quedlinburg 06484 | Quedlinburg Klopstockweg 21 03946 529-0
Salzwedel 29410 Salzwedel Buchenallee 2 03901 857-0
Stalfurt 39418 StalRfurt Atzendorfer Stralle 20 03925 980-0
Stendal 39576 Stendal ScharnhorststraRe 87 039314953-0
Wittenberg 06886 Lutherstadt Wittenberg Dresdener StraRe 40 03491430-0
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	1.3.6 Vermögensbindung

	1.4 Anerkennung der Gemeinnützigkeit
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